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1. EINLEITUNG  

Auf Grund der Bestrebungen hinsichtlich einer verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

der EU-Mitgliedstaaten ergab sich die Notwendigkeit, diese EU-rechtlichen Vorgaben auch 

innerstaatlich umzusetzen. Diese im Allgemeinen mit „Six-Pack“, „Two-Pack“ und „Fiskal-

pakt“ bezeichneten europarechtlichen Regelungen enthielten neben den bestehenden Ver-

pflichtungen zu nachhaltigen gesamtstaatlichen Haushaltsergebnissen im Sinne des Europäi-

schen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (ESVG) vor allem neue Vorgaben 

für das strukturelle Defizit, eine Schuldenabbauregel und eine Ausgabenregel. Der Österrei-

chische Stabilitätspakt 2012, der am 1. Jänner 2012 in Kraft getreten ist, enthält folgende 

Eckpunkte:  

• Ab dem Jahr 2017 darf der jährliche strukturelle Haushaltssaldo Österreichs insgesamt   

-0,45% des nominellen BIP nicht unterschreiten – ausgenommen, es treten Notfallsitua-

tionen oder schwere Krisen ein. Unterschreitungen müssen konjunkturgerecht rückge-

führt werden.  

• Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 setzt die europarechtlichen Vorgaben über das 

zulässige Wachstum der Ausgaben für alle Gebietskörperschaften um. Der Schuldenab-

bau wird innerstaatlich durch die Schuldenquotenanpassung von den Ländern und Ge-

meinden umgesetzt.  

• Bei Verstößen gegen die Defizitvorgaben ist ein mehrstufiges Sanktionsverfahren nach 

EU-Vorbild vorgesehen. 

• Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 gilt unbefristet.  

Wie schon in den früheren Österreichischen Stabilitätspakten geregelt, haben die Gebiets-

körperschaften die mittelfristige Ausrichtung der Haushaltsführung sicherzustellen und ei-

nen mittelfristigen Haushaltsrahmen entsprechend den unionsrechtlichen Bestimmungen 

festzulegen.  

Das Land Niederösterreich hat seit 1990 Budget- und Finanzvorschauen erstellt und seit 

1995 mittelfristige Budgetprogramme beschlossen. Das zurzeit geltende Budgetprogramm 

läuft bis 2024. Gemäß Art. 15 (und Anhang 2) des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 ist 

die mittelfristige Haushaltsplanung rollierend für die folgenden vier Jahre zu erstellen.  

Gemäß Art. 29 Abs. 2 der NÖ Landesverfassung hat die Landesregierung eine mittelfristige 

Haushaltsplanung über den Landeshaushalt zu erstellen. 
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Auf Grund der seit dem vergangenen Jahr veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen und neuer budgetärer Zielvorgaben müssen Anpassungen vorgenommen werden. Für 

die Jahre 2022 und 2023 soll ein so genanntes Doppelbudget beschlossen werden, daher 

wurde das Budgetprogramm um ein Jahr verlängert, umfasst nunmehr die Periode 2021 bis 

2026 und wird auf Basis des Finanzierungshaushaltes dargestellt. 

Basis für die Annahmen bezüglich der volkswirtschaftlichen Entwicklung ist eine vom Land 

Niederösterreich (wie in den Vorjahren, nur diesmal in Form einer Kooperation zwischen IHS 

und Economica) in Auftrag gegebene Studie über die mittelfristige Entwicklung des Haus-

halts und des NÖ Budgetprogrammes 2021 - 2026. Die gesamte Analyse ist dem NÖ Budget-

programm als Anhang angeschlossen. 

Für das Finanzjahr 2021 haben sich die Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung und damit 

für die Ertragsanteile in Abhängigkeit von der Entwicklung der Covid-19-Infektionszahlen und 

der damit verbundenen Maßnahmen mehrfach geändert. Nunmehr zeigt sich ein abschätz-

bares und gesichertes Bild für die erwartete Entwicklung 2021 und es ist derzeit mit einem 

erwarteten Nettofinanzierungssaldo in Höhe von ca. 770 Millionen Euro für 2021 zu rech-

nen. Dies entspricht der Erwartung zum Zeitpunkt des Nachtragsvoranschlages 2021 (Be-

schluss des Landtages über den Nachtragsvoranschlag des Landes Niederösterreich für die 

Finanzjahre 2020 und 2021 vom 21. Oktober 2020, https://noe-

landtag.gv.at/gegenstaende/XIX/XIX-1278). 

Auf Basis dieser Erwartung und gemäß der Annahme, dass für die Jahre ab 2022 grundsätz-

lich keine gesonderten Maßnahmen im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie aus-

gewiesen werden müssen (allenfalls erforderliche Maßnahmen werden vom Bund refun-

diert), kann nunmehr eine schon vor der Krise in Angriff genommene Reduktion des Nettofi-

nanzierungssaldos unter neuen Voraussetzungen neuerlich angestrebt werden.  

Dasselbe gilt sinngemäß für die Entwicklung des Schuldenstandes: Das Entstehen von kri-

senbedingten höheren negativen Nettofinanzierungssalden in den Jahren 2020 und 2021 

führt zwangsläufig zu einer höheren Neuverschuldung, weil es unmöglich ist, diesen Effekt 

durch Gegensteuerung auf Ausgabenseite allein oder auch gemeinsam mit wieder steigen-

den Ertragsanteilen abzufangen. Die auf Grund der Notwendigkeit getroffenen konjunktur-

stabilisierenden Maßnahmen verschärfen diesen Effekt zusätzlich. 

Bevor an eine Verringerung des Schuldenstandes gedacht werden kann, ist zunächst eine 

Verringerung des Schuldenzuwachses anzustreben. 
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Die Ziele des NÖ Budgetprogramms 2021 - 2026 lauten somit:  

 

 Einhaltung des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 

 Neuerlicher Beginn einer Reduktion des Nettofinanzierungssaldos im Betrachtungszeit-

raum und Anstreben eines ausgeglichenen Haushalts 

 Stabilisierung des Schuldenstands gemäß ESVG in Relation zum Wachstum des nominel-

len BIP und in weiterer Folge das Anstreben eines faktischen Schuldenabbaus  

 

Anmerkung: 

Gemäß Artikel 11 des Österreichischen Stabilitätspaktes (ÖStP) 2012 sind von der EU ge-

nehmigte Ausnahmen von Fiskalregeln analog auf den ÖStP 2012 anzuwenden. Die Eu-

ropäische Kommission hat im Frühjahr 2020 die allgemeine Ausweichklausel (General Es-

cape Clause, GEC) im Stabilitäts- und Wachstumspakt aktiviert. Diese Ausnahme gilt da-

her auch für den ÖStP 2012. Im Juni 2021 hat die Europäische Kommission die GEC auf 

das Jahr 2022 ausgedehnt, eine allfällige Verlängerung auch für das Jahr 2023 bzw. Über-

legungen zu einer Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sind derzeit in Diskussi-

on. 
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2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Als Mitglied der Europäischen Union ist Österreich an die Vorgaben des AEU-Vertrages (Ver-

trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union), des EU-Vertrages sowie des europäi-

schen Stabilitäts- und Wachstumspakts gebunden. Letzterer sieht unter normalen Konjunk-

turbedingungen einen ausgeglichenen Haushalt vor und präzisiert wichtige Vertragsbestim-

mungen zur Haushaltspolitik. Das Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union sieht eine 

Reihe von Regelungen für die Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten vor. Insbesondere regelt 

der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in den Artikeln 121, 126 und 136 

die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Staaten, die Vermeidung übermäßiger Defizite und 

die Koordinierung und Überwachung der Haushaltsdisziplin.  

 

Folgende europarechtliche Vorschriften werden mit dem Österreichischen Stabilitätspakt 

2012 umgesetzt: 

Das „Six-Pack“ enthält 5 Verordnungen und 1 Richtlinie  

1. Präventiver Arm des Stabilitäts- und Wachstumspakts: Ausbau der haushaltspolitischen 

Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken, VO 

1175/2011 

 Den Schwerpunkt der präventiven Komponente bildet das mittelfristige Haushaltsziel 

(MTO = Medium Term Objective), das einen negativen strukturellen Budgetsaldo von 

maximal 0,5% des BIP vorschreibt. 

 Die Ausgabenregel wird bei jenen Staaten angewandt, die das MTO noch nicht er-

reicht haben (wie Österreich): Sie besagt, dass das jährliche Ausgabenwachstum (be-

reinigt um Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung, die Veränderung bei öffentlichen 

Investitionen, Ausgaben für EU-Programme) unter der mittelfristigen Referenzrate 

des potenziellen BIP-Wachstums liegen muss (wird von EU-Kommission für jedes 

Land berechnet und veröffentlicht).  
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2. Korrektiver Arm des Stabilitäts- und Wachstumspakts: Beschleunigung und Klärung des 

Verfahrens bei übermäßigem Defizit (ÜD-Verfahren oder EDP = Excessive Deficit Proce-

dure), VO 1177/2011 

 Die Regeln der korrektiven Komponente gelten als erfüllt, wenn das gesamtstaatliche 

Maastricht Defizit unter 3 % des BIP liegt und die Schuldenquote geringer als 60 % ist 

bzw. hinreichend reduziert wird. 

 Eine Reduktion des Schuldenstandes ist als hinreichend zu bewertet, wenn sie im 

Dreijahresdurchschnitt jährlich zumindest ein Zwanzigstel (5%) des Abstands zum Re-

ferenzwert von 60 % des BIP ausmacht. 

 

3. Wirksame Durchsetzung haushaltspolitischer Überwachung, VO 1173/2011 

 Sanktionen bei Nichtbefolgung der Empfehlungen des Rates betr. Erreichen des MTO 

od. Einhaltung der Ausgabenregel (siehe Pkt.1. präventiver Arm). 

 Sanktionen bei Manipulation von Statistiken betr. Defizite und Schulden. 

 

4. Fiskalrahmenrichtlinie: Richtlinie für nationale Haushalte und für Rechnungslegung, An-

forderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten, RL 2011/85 

 Nationale Systeme des öffentlichen Rechnungswesens in allen Teilsektoren des Staa-

tes für statistische Datenerhebung.  

 Finanzplanung beruht auf realistischen makroökonomischen Prognosen.  

 Mittelfristige Haushaltsrahmen. 

 Numerische Haushaltsregeln für Zielvorgaben, Überwachung der Einhaltung der Re-

geln und Folgen bei Nichtbeachtung. 

 Transparenz der öffentlichen Finanzen und Kohärenz der Rechnungslegungsvorschrif-

ten.  

 

5. Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte, VO 1176/2011 

 Warnmechanismus: Jährlicher Bericht der Kommission betr. wirtschaftspolitischer 

und finanzieller Bewertung der Entwicklung.  

 Bei übermäßigem Ungleichgewicht Einleitung eines Verfahrens (ÜD-Verfahren oder 

EDP = Excessive Deficit Procedure).  
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 Mitgliedstaat legt auf Basis der Empfehlung des Rates und der Kommission einen Kor-

rekturmaßnahmenplan mit Zeitplan der Umsetzung vor. 

 Die Kommission überwacht und bewertet, ob der Plan eingehalten wurde; sobald 

keine Ungleichgewichte mehr bestehen, erfolgt die Aufhebung des Verfahrens.  

 

6. Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichge-

wichte im Euro-Raum, VO 1174/2011 

 Sanktionssystem für Euro-Länder bei Nichteinhaltung der vom Rat empfohlenen Kor-

rekturmaßnahmen (wie in VO 1176/2011 festgelegt, siehe Pkt. 5.) 

 

Das „Two-Pack“ enthält zwei Verordnungen in Ergänzung des Sixpack zur Stärkung der 

haushaltspolitischen Überwachung. 

1. Überwachung und Bewertung der gesamtstaatlichen Haushaltspläne und Gewährleistung 

der Korrektur übermäßiger Defizite, VO 472/2013  

 Präventive Beurteilung und Überwachung der nationalen Haushaltsprozesse. Einheit-

licher Zeitrahmen = Europäisches Semester, d.h. bis 30. April müssen die Staaten des 

Euro-Raums ihre mittelfristige Budgetplanung (Stabilitätsprogramm) an die Kommis-

sion übermitteln. Bis 15. Oktober müssen die Staaten des Euro-Raums ihren Haus-

haltsentwurf für das kommende Jahr veröffentlichen. Die Kommission kann bis 

30. November prüfen und eine Stellungnahme abgeben. Bei Verstößen gegen den 

Wirtschafts- und Wachstumspakt ist der Entwurf zu überarbeiten.  

 Korrektive Komponente: Mitgliedstaaten, die sich in einem Verfahren wegen eines 

übermäßigen Defizits befinden, müssen der Europäischen Kommission und dem 

Wirtschafts- und Finanzausschuss regelmäßig über ihren Budgetvollzug berichten. 

 

2. Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Raum mit gravierenden finanziellen Proble-

men, VO 473/2013 

 Werden in einem von der Krise betroffenen Mitgliedstaat negative Auswirkungen auf 

die Stabilität der gesamten Eurozone befürchtet, kann die Kommission dem Mitglied-

staat ein makroökonomisches Anpassungsprogramm empfehlen. Ziel ist die Stabili-

sierung des Mitgliedstaates, so dass sich dieser wieder selbstständig und nachhaltig 

über die Kapitalmärkte refinanzieren kann. 
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Der Fiskalpakt - Fiscal Compact über Stabilität und Steuerung in der Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion.  

Abgeschlossen zwischen 25 Mitgliedern (EU-27 außer dem Vereinigten Königreich und der 

Rep. Tschechien), unterfertigt am 2. März 2012. 

 

Der Fiskalpakt ergänzt und vertieft das bereits bestehende EU Regelwerk und enthält keine 

neuen fiskalpolitischen Regeln.  

 Verpflichtung zur Implementierung einer Schuldenbremse: Diese Schuldenbremse be-

schränkt den maximal erlaubten jährlichen strukturellen Haushaltssaldo auf -1% des BIP 

bzw. -0,5% des BIP für Länder mit einer Schuldenquote über 60% des BIP (Schulden-

bremse = Strukturelles Defizit). Bei Unterschreitung dieser Marke gilt der Haushalt als 

ausgeglichen. Begleitend dazu muss ein Korrekturmechanismus eingerichtet werden, der 

etwaige Abweichungen vom erlaubten Schwellenwert automatisch korrigiert. Dazu muss 

wiederum ein unabhängiger Fiskalrat die nationale Umsetzung überwachen. 

 Verpflichtung zur Schuldenreduzierung um durchschnittlich 5% jährlich, solange die 

Staatschulden über 60% des BIP liegen. 

 Zusätzlich verpflichten sich die Mitgliedstaaten, den Empfehlungen der EK bei Verstößen 

gegen das Defizitkriterium (maximal erlaubtes Maastricht-Defizit von 3% des BIP) Folge 

zu leisten. 

 Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung, u.a. durch die Diskussion größerer, 

nationaler Reformvorhaben von Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene.  

 Euro-Gipfel zweimal jährlich = Treffen der Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder 

und der Präsidentin der EU-Kommission, darüber hinaus wird auch der Präsident der Eu-

ropäischen Zentralbank zu dem Treffen eingeladen. 

 

Österreich ist verpflichtet, die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft innerstaatlich umzuset-

zen. Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 gewährleistet die Umsetzung der unionsrecht-

lichen Regeln. Bund, Länder - damit auch Niederösterreich - sowie die Gemeinden sind in 

diese Verpflichtung eingebunden. Gemäß Artikel 1 des Österreichischen Stabilitätspakts 

2012 „streben Bund, Länder und Gemeinden bei ihrer Haushaltsführung nachhaltig geordne-

te Haushalte an und koordinieren ihre Haushaltsführung gemäß Art. 13 B-VG im Hinblick auf 

dieses Ziel entsprechend dieser Vereinbarung.“ Mit dem Österreichischen Stabilitätspakt 
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2012 wird die nachhaltige Einhaltung der Stabilitätskriterien des europäischen Rechts sicher-

gestellt. Das heißt, Bund, Länder und Gemeinden stellen gemeinsam die nachhaltige Einhal-

tung der Kriterien über die Haushaltsdisziplin auf Basis der Artikel 121, 126 und 136 des Ver-

trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere im Hinblick auf die gel-

tenden Regeln des Sekundärrechts wie die Verordnungen zum Stabilitäts- und Wachstums-

pakt, sicher. Gemäß Artikel 15 Abs. 1 des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 „haben 

Bund, Länder und Gemeinden die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung in Über-

einstimmung mit den Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung sicher zu stellen und einen 

glaubwürdigen, effektiven mittelfristigen Haushaltsrahmen entsprechend den unionsrechtli-

chen Regelungen festzulegen.“ 

Die „allgemeine Ausweichklausel“ (General Escape Clause, GEC) wurde im Rahmen des Six-

Pack zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Jahr 2011 eingeführt. Sie soll er-

möglichen, in Reaktion auf eine umfassende Krisensituation in koordinierter und geordneter 

Weise von den regulären haushaltspolitischen Anforderungen auf EU-Ebene abzuweichen.  

Einzige Maßgabe ist, dass die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in der mittleren Frist 

nicht gefährdet werden darf.  

Die Europäische Kommission veröffentlichte am 20. März 2020 eine Mitteilung, in der sie 

den Rat davon in Kenntnis setzt, dass sie die Voraussetzungen für die Aktivierung der „all-

gemeinen Ausweichklausel“ als erfüllt erachtet. Der Rat der EU-Finanzminister hat die Akti-

vierung der „allgemeinen Ausweichklausel“ im EU Stabilitäts- und Wachstumspakt am 

23. März 2020 gebilligt. Die Ausweichklausel wurde somit erstmals seit ihrer Aufnahme in 

den Stabilitäts- und Wachstumspakt im Jahr 2011 aktiviert. 

Mit der Aktivierung der „allgemeinen Ausweichklausel“ soll den Mitgliedstaaten geholfen 

und ihnen ermöglicht werden, eine Fiskalpolitik zu verfolgen, die die Durchführung aller für 

eine angemessene Bewältigung der Krise erforderlichen Maßnahmen erleichtert. Damit kön-

nen die Mitgliedstaaten mit ihren Maßnahmen zur Krisenreaktion vorübergehend von den 

haushaltspolitischen Anforderungen im europäischen fiskalpolitischen Rahmen abweichen.  

Artikel 11 des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 lautet: 

Werden durch die zuständigen Organe der Europäischen Union befristete Ausnahmen von 

den europarechtlichen Grundlagen für die Vereinbarung eingeräumt, verändern sich analog 

die Werte der jeweils betroffenen Fiskalregeln für diejenigen Gebietskörperschaft(en) in 
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deren Verantwortungsbereich die Ursache (Strukturreformen, Pensionsreformen, außerge-

wöhnliches Ereignis, das sich der Kontrolle des betreffenden Mitgliedsstaates entzieht und 

erhebliche Auswirkungen auf die Lage der öffentlichen Finanzen hat, oder ein schwerer Kon-

junkturabschwung im Euro-Währungsgebiet oder in der Union insgesamt) für die Ausnahme 

liegt. 

Dementsprechend wird die Aktivierung der „allgemeinen Ausweichklausel“ auf EU-Ebene 

analog auf den Österreichischen Stabilitätspakt 2012 übertragen. 

Im Juni 2021 hat die Europäische Kommission die GEC auf das Jahr 2022 ausgedehnt, eine 

allfällige Verlängerung für das Jahr 2023 bzw. Überlegungen zu einer Reform des Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes sind derzeit in Diskussion. 

 



NÖ Budgetprogramm 2021 - 2026  Seite 12 

3. DER ÖSTERREICHISCHE STABILITÄTSPAKT 2012 

Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 setzt die unionsrechtlichen Regeln über die Haus-

haltsdisziplin der Mitgliedstaaten um und regelt die innerstaatliche Haushaltskoordinierung 

für die Sektoren Bund, Länder und Gemeinden, um die Verpflichtung Österreichs, übermäßi-

ge öffentliche Defizite zu vermeiden, einhalten zu können. 

Die Art. 15a B-VG Vereinbarung über den Österreichischen Stabilitätspakt 2012 wurde am 

9. Mai 2012 vom Bund, den Ländern und den Gemeinden unterfertigt und trat rückwirkend 

mit 1. Jänner 2012 in Kraft.  

Im Gegensatz zu den früheren Stabilitätspakten gilt der Österreichische Stabilitätspakt 2012 

unbefristet. Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 verfolgt ein System mehrfacher Fiskal-

regeln, die im Folgenden beschrieben werden: 

3.1. Struktureller Saldo (Schuldenbremse) ab 2015 

Die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden sind über den Konjunkturzyklus grund-

sätzlich auszugleichen oder haben im Überschuss zu sein. In der Sitzung des Österreichischen 

Koordinationskomitees vom 3. Mai 2019 wurde beschlossen, dass der strukturelle Haus-

haltssaldo bereits ab dem Jahr 2015 innerstaatlich anzuwenden ist, da die Europäische 

Kommission 2015 bekannt gegeben hat, dass der Strukturelle Saldo bereits ab 2015 für Ös-

terreich in Geltung ist. Der strukturelle Haushaltssaldo Österreichs darf insgesamt -0,45% 

des nominellen BIP nicht unterschreiten. Die Regelgrenze des Bundes für das strukturelle 

Defizit beträgt -0,35% des nominellen BIP, für die Länder und Gemeinden -0,1% des nominel-

len BIP. 

Tabelle 1: Zulässige strukturelle Salden (in % des BIP) 
  Anteil 

Bund -0,35 

Länder -0,10 

Gemeinden 0,00 

Gesamtstaat -0,45 

 

Mit der Einhaltung der Regelgrenzen für das strukturelle Defizit wurde eine gesamtstaatliche 

Schuldenbremse eingeführt.  
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Für die Ermittlung der strukturellen Haushaltssalden des Bundes, der Länder und der Ge-

meinden sind die jeweiligen Haushaltssalden nach dem Europäischem System Volkswirt-

schaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) um die diesbezüglichen anteiligen Kon-

junktureffekte und um allfällige Einmalmaßnahmen zu bereinigen.  

Die Berechnung des strukturellen Haushaltssaldos einer Gebietskörperschaft ist in Überein-

stimmung mit dem im Rahmen der EU-Haushaltsüberwachung angewandten Verfahren wie 

folgt vorzunehmen:  

 
Struktureller Haushaltssaldo in % des nominellen BIP = 
Maastricht-Saldo in % des nominellen BIP 
+/- einmalige oder sonstige befristete Maßnahmen in % des nominellen BIP 
- anteiliger Konjunktureffekt (zyklische Budgetkomponente) in % des nominellen BIP 
 

Ausgangsbasis ist der Maastricht-Saldo in % des nominellen BIP. Dieser wird um die folgenden Faktoren berei-

nigt: 

Einmaleffekte:  
 Einmalige temporäre Maßnahmen mit einem vorübergehenden Budgeteffekt ohne dauerhafte Änderung 

der intertemporalen Budgetsituation werden herausgerechnet: Müssen „signifikant“ sein, d.h. einzeln 
nicht geringer als 0,1% des BIP (gem. „Code of Conduct“, ECOFIN Beschluss 07.11.2010). 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/2010-09-07_code-of_condict_(consolidated)_en.pdf  

 
 
Konjunktureffekt auf den Budgetsaldo (zyklische Budgetkomponente)  
 Budgetelastizität (BE) wird ermittelt: BE gibt an, wie sehr Einnahmen und Ausgaben auf konjunkturelle 

Schwankungen reagieren. BE ist eine Maßzahl zwischen 0 und 1. Die EK verwendet die Berechnung der 
OECD.  

 

 Die Produktionslücke ist die Abweichung des tatsächlichen BIP vom hypothetischen BIP (das sich ergäbe, 
würde die Wirtschaft in jedem Jahr im Einklang mit der Potentialwachstumsrate wachsen). Die Potential-
wachstumsrate wird nach der standardisierten Berechnungsmethode der EK kalkuliert. Sie berücksichtigt: 
Wachstumsraten der vergangenen Jahre sowie in die Zukunft gerichtete Faktoren wie Kapitalstock, Hu-
mankapital, Arbeitskräftepotential und technologischen Fortschritt. Die Methode wird periodisch über-
prüft und verfeinert, der aktuelle Stand ist veröffentlicht. 
  

 
Produktionslücke x Budgetelastizität = zyklische Budgetkomponente 
 

 

Der Haushalt ist nach Maßgabe des Rechts der EU grundsätzlich auszugleichen. Der Haushalt 

gilt als ausgeglichen, wenn der Anteil des Bundes am strukturellen Defizit -0,35% und der 

Anteil der Länder und Gemeinden am strukturellen Defizit zusammen -0,1% des nominellen 

BIP nicht übersteigt. 
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Der Anteil der Länder am strukturellen Defizit von -0,1% des nominellen BIP wird nach der 

Volkszahl verteilt.  

Tabelle 2: Anteile der Länder am strukturellen Saldo (in % der Ländergesamtheit) 
  Anteil 2021 Anteil ab 2022 

Burgenland 3,310 3,316 

Kärnten 6,312 6,302 

Niederösterreich 18,931 18,943 

Oberösterreich 16,745 16,759 

Salzburg 6,271 6,272 

Steiermark 14,009 13,975 

Tirol 8,508 8,510 

Vorarlberg 4,461 4,472 

Wien 21,453 21,451 
Quelle: Stabilitätsrechner des BMF vom 12.10.2021 

Tabelle 3 zeigt die Stabilitätsbeiträge der Gebietskörperschaften in absoluten Werten (in 

Millionen Euro), die sich aus obigem Verteilungsschlüssel ergeben.  

Tabelle 3: Zulässige strukturelle Salden (in Mio. Euro) 

  BIP  
Österreich 

gesamt 
Bund  Länder davon NÖ 

2021 404.502 -1.820 -1.416 -405 -77 

2022 434.579 -1.956 -1.521 -435 -82 

2023 453.122 -2.039 -1.586 -453 -86 

2024 471.213 -2.120 -1.649 -471 -89 

2025 488.047 -2.196 -1.708 -488 -92 

2026 505.479 -2.275 -1.769 -505 -96 
BIP nominell: Stabilitätsrechner des BMF vom 12.10.2021 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen 

Die Definition und Berechnung des strukturellen Defizits obliegt dem Finanzminister im Ein-

vernehmen mit dem Bundeskanzler. Für die Umrechnung eines Maastricht-Saldos auf den 

entsprechenden strukturellen Saldo und umgekehrt stellt das BMF den Gebietskörperschaf-

ten den so genannten Stabilitätsrechner zur Verfügung. Dieser enthält auch Prognosen über 

die Entwicklung des nominellen BIP, die Ermittlung des nominellen BIP wird von der Statistik 

Austria durchgeführt.  

Abweichungen des tatsächlichen strukturellen Defizits des Bundes von der zulässigen Defi-

zitgrenze werden auf einem Kontrollkonto des Bundes erfasst. Sobald Belastungen des Kon-

trollkontos den Schwellenwert von -1,25% des nominellen Bruttoinlandsprodukts (BIP) un-

terschreiten, sind diese vom Bund konjunkturgerecht zurückzuführen. Abweichungen des 
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tatsächlichen strukturellen Defizits der Länder und Gemeinden insgesamt von der ihnen zu-

gestandenen Defizitgrenze sind auf einem Kontrollkonto je Land und landesweise für die 

Gemeinden zu erfassen. Sobald auf allen Kontrollkonten der Länder und Gemeinden insge-

samt eine saldierte Gesamtbelastung den Schwellenwert von -0,367% des nominellen BIP 

unterschreitet, sind die einzelnen Kontrollkonto-Beträge konjunkturgerecht auf einen Wert 

über dem jeweiligen Anteil an der Regelgrenze der Länder und Gemeinden zurückzuführen. 

Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kon-

trolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können 

die zulässigen Grenzen nach Information des Koordinationskomitees für den Bund mit Be-

schluss des Nationalrates, für die Länder und Gemeinden mit Beschluss des jeweiligen Land-

tages, unterschritten werden. Der jeweilige Beschluss des Nationalrats bzw. Landtags ist je-

denfalls mit einem Rückführungsplan zu verbinden. 

Der strukturelle Saldo unterscheidet sich vom Maastricht-Saldo dadurch, dass konjunkturelle 

Effekte und Einmalmaßnahmen neutralisiert werden. Dies ist kein grundsätzlich neues In-

strument; die EU berechnet schon seit Langem strukturelle Haushaltssalden für alle Mit-

gliedstaaten. Der strukturelle Haushaltssaldo ermöglicht einen Blick auf die Lage der jeweili-

gen Staatsfinanzen, ohne dass die Betrachtung durch die momentanen konjunkturellen Ein-

flüsse verzerrt wird. 

Ziel dieses Konzepts ist es, eine klare und transparente Einschätzung des Zustands der 

Staatsfinanzen zu gewinnen. Gleichzeitig – weil konjunkturelle Effekte und weil Einmalmaß-

nahmen neutralisiert werden – ermöglicht das Abstellen auf den strukturellen Haushaltssal-

do ein Gegensteuern bei schlechter Konjunktur: Bei konjunkturbedingt geringeren Steuer-

einnahmen und höheren Ausgaben sind höhere administrative Salden bzw. höhere Maas-

tricht-Salden erlaubt. In guten Konjunkturzeiten führen überdurchschnittliche Steuerein-

nahmen und weniger zyklische Ausgaben automatisch zu niedrigeren Defiziten bis hin zu 

Haushaltsüberschüssen. Einmalmaßnahmen können ebenfalls ein zu optimistisches bzw. zu 

ungünstiges Bild der Haushaltssituation bewirken. Überdurchschnittliche Steuereinnahmen 

können nicht für neue Ausgaben, sondern lediglich zum Abbau des früher entstandenen 

Schuldenstandes eingesetzt werden. 

Für die Ermittlung des strukturellen Haushaltssaldos sind im Sinne der unionsrechtlichen 

Regelungen neben den öffentlichen Haushalten auch all jene Rechtsträger einzubeziehen, 
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welche dem Staat gemäß ESVG zuzurechnen sind. Die Ermittlung des strukturellen Saldos 

des Bundes erfolgt einschließlich der Sozialversicherungen. 

3.2. Stabilitätsbeiträge (zulässige Salden) für Niederösterreich  

Die Tabellen 4 und 5 sowie die Abbildung A zeigen die zulässigen Salden 2021 - 2026 für das 

Land Niederösterreich. 

Tabelle 4: Österreichischer Stabilitätspakt, Zulässige Salden für Niederösterreich (in % des BIP) 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Struktureller Saldo -0,019 -0,019 -0,019 -0,019 -0,019 -0,019 
plus zyklische Budgetkomponente -0,067 0,011 0,007 0,004 0,000 0,000 
Maastricht-Saldo -0,086 -0,008 -0,012 -0,015 -0,019 -0,019 
Quelle: Stabilitätsrechner des BMF vom 12.10.2021 

In Absolutbeträgen ergeben sich daraus für das Land Niederösterreich aktuell folgende 

Prognosewerte: 

Tabelle 5: Österreichischer Stabilitätspakt, Zulässige Salden für Niederösterreich (in Mio. Euro) 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Struktureller Saldo -76,58 -82,32 -85,84 -89,26 -92,45 -95,76 
plus zyklische Budgetkomponente -271,60 47,18 32,80 17,05 0,00 0,00 
Maastricht-Saldo -348,18 -35,14 -53,04 -72,21 -92,45 -95,76 
Quelle: Stabilitätsrechner des BMF vom 12.10.2021 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen 

 

Der aktuelle Stabilitätsrechner vom 12. Oktober 2021 enthält aktualisierte Prognosewerte 

für die zyklische Budgetkomponente für die Jahre 2021 bis 2024, gibt aber für die zyklische 

Budgetkomponente ab 2025 aufgrund fehlender Prognosen seitens der europäischen 

Behörden den Wert „0“ an. Diese Aktualisierung hat Auswirkungen auf die Berechnung der 

Maastricht- bzw. der strukturellen Salden im Budgetprogramm 2021 - 2026 (siehe Kap. 4.4.2. 

bzw. 4.4.3.). 

Für 2022 gilt noch die GEC, sodass die Stabilitätskriterien noch ausgesetzt sind. Ob die GEC 

auch auf 2023 ausgedehnt wird oder ob es generelle Änderungen der Stabilitätskriterien 

geben wird, steht derzeit noch in Diskussion, und zwar u.a. aus folgenden Gründen: 

Die Anwendung des strukturellen Saldos als „Schuldenbremse“ geht davon aus, dass in gu-

ten konjunkturellen Zeiten entsprechende Überschüsse erwirtschaftet werden sollen, die 

tendenziell einen Schuldenabbau bewirken. Ob aber die strikte Anwendung gerade im Über-

gang vom Jahr 2022 (GEC aktiviert und pandemiebedingt angespannte Haushalte) auf das 
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Jahr 2023 mit optimistischer (bzw. durch Nachholeffekte bedingter) Konjunkturprognose 

sinnvoll und zweckmäßig ist, mag bezweifelt werden. Zwar steigen die Steuereinnahmen 

wieder, allerdings von einem pandemiebedingt niedrigen Niveau aus, während zugleich Aus-

gaben (wie z.B. Personal, Gesundheit, Soziales, Kinderbetreuung, Pflege, …) stetig weiter 

angewachsen und erhebliche pandemiebedingte zusätzliche Ausgaben angefallen sind.  

Die Theorie der „Schuldenbremse“ wurde im Lichte von sich stetig entwickelnden Volkswirt-

schaften erstellt und berücksichtigt keine abrupten Rückgänge und Wiederanstiege der 

Wirtschaftsleistungen. 

Es ist also wahrscheinlich, dass es zu einer Art Einschleifregelung oder zu einem gleitenden 

Übergang kommt, zumal sich alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion in der gleichen Situation befinden. Für den theoretischen Fall, dass der abrupte 

Umstieg in eine strikte Vorgabe für den strukturellen Saldo tatsächlich stattfindet, ergibt sich 

dennoch für das Land Niederösterreich aufgrund der übererfüllten strukturellen Haushalts-

ergebnisse der Jahre bis einschließlich 2019 (Differenz des tatsächlichen Anteils am struktu-

rellen Saldo zum vereinbarten Anteil am strukturellen Saldo), dass eine Nicht-Einhaltung von 

aktuellen Zielwerten für 2023 keine Auswirkung hätte.  
 

 

Abbildung A: Österreichischer Stabilitätspakt - Zulässige Salden für NÖ 2021 - 2026 
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3.3. Ausgabenbremse 

Das jeweilige Wachstum der Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden landesweise (je-

weils einschließlich ausgegliederter Einheiten des Sektors Staat nach ESVG) hat im Einklang 

mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 idF. VO 1175/11 des Rates über 

den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinie-

rung der Wirtschaftspolitiken zu stehen. 

Bei der Ausgabenbremse handelt es sich um die Umsetzung von Unionsrecht. 

Das jährliche Ausgabenwachstum liegt bis zur Erreichung des mittelfristigen Haushaltszieles 

(der strukturell ausgeglichene Haushalt) unterhalb einer mittelfristigen Referenzrate des 

potenziellen BIP-Wachstums (Potentialwachstumsrate), es sei denn, eine Überschreitung 

wird durch diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen. 

Die dafür relevanten Ausgaben beinhalten keine Zinszahlungen, keine Ausgaben für Unions-

programme, die vollständig durch Einnahmen aus Fonds der Union ausgeglichen werden, 

und keine nicht-diskretionären Änderungen der Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung. 

3.4. Schuldenquotenanpassung 

Der Schuldenabbau wird innerstaatlich geregelt: Der Schuldenstand des Gesamtstaates wird 

im Verhältnis der jeweiligen Schuldenstände (Länder und Gemeinden haben nur ca. 12,9% 

der gesamtstaatlichen Schulden) jährlich um 5% reduziert, um den Schuldenstand unter 60% 

des BIP (Maastricht-Schuldenkriterium) zu drücken.  

Pandemiebedingt ist der Schuldenstand Österreichs zuletzt auf 83,2% des BIP (Stand 2020) 

angewachsen (siehe Tabelle 13). 

3.5. Haftungsobergrenzen 

Gem. Art. 13 des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 (ÖStP 2012), BGBl. I Nr. 30/2013, 

haben Bund und Länder (Länder auch für Gemeinden) jeweils ihre Haftungsübernahmen 

durch Haftungsobergrenzen (HOG) beschränkt. Mit der am 28. Juli 2017 in Kraft getretenen 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der die Rege-

lungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden (HOG-Vereinbarung), kommen Bund 

und Länder (Länder auch für Gemeinden) überein, ihre jeweiligen Systeme für Haftungs-
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obergrenzen zu vereinheitlichen und Haftungen mit dem Nominalwert transparent im Rech-

nungsabschluss auszuweisen. Die Obergrenzen der Haftungen werden für Länder mit 175% 

der Einnahmen nach Abschnitt 92 und 93 gemäß Anlage 2 (Ansatzverzeichnis) der Voran-

schlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) der Gebietskörperschaft des 

vorvorangegangenen Finanzjahres festgelegt. 

Die relevanten Haftungsstände werden insbesondere zur Vermeidung von Doppelanrech-

nungen nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise gemäß Richtlinie 2011/85/EU des Rates 

vom 8. November 2011 über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der 

Mitgliedstaaten ermittelt. Die Anrechnung von Haftungen auf die Obergrenze erfolgt zum 

Nominalbetrag des Haftungsstandes und ohne Gewichtung. Risikogruppen werden nur zur 

Risikovorsorge nach den Kriterien des Österreichischen Stabilitätspakt 2012 gebildet. Soli-

darhaftungen werden anteilig und nicht mit dem vollen Nominale in die jeweilige Haftungs-

obergrenze eingerechnet. Umklassifizierungen im Rahmen des ESVG 2010 und dadurch ver-

änderte Zurechnungen von Haftungen sowie sonstige Passivüberschreitungen gelten nicht 

als Überschreitungen der Obergrenzen nach dieser Vereinbarung. Eine Reduktion unter die 

Obergrenze wird nach Maßgabe wirtschaftspolitischer Möglichkeiten binnen angemessener 

Frist angestrebt. Art. 6 Abs. 3 letzter Satz der HOG Vereinbarung ist in diesem Fall nicht an-

wendbar. Außerbudgetäre Einheiten, die gemäß ESVG 2010 als dem Sektor Staat zugehörig 

klassifiziert werden, werden nach den gleichen Regeln erfasst. 

3.6. Transparenzregelung 

Diese Regelung enthält Maßnahmen für eine Verbesserung der Koordination der Haushalts-

führung zwischen Bund, Länder und Gemeinden, Bestimmungen über die mittelfristige 

Budgetplanung sowie gegenseitige Informationsverpflichtungen und verstärkte Transparenz 

der Haushaltsführung. 

3.7. Sanktionsmechanismus  

In Anlehnung an die EU-Regelungen wurde der Sanktionsmechanismus neu gestaltet. Ein 

allfälliger Sanktionsbeitrag beträgt 15% der Überschreitung. 
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3.8. Geltungsdauer 

Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 gilt grundsätzlich unbefristet, es sei denn, der Fi-

nanzausgleich und die Vereinbarungen über die Gesundheitsfinanzierung und die Pflege lau-

fen aus oder werden ohne Zustimmung der Vertragspartner zu deren Nachteil geändert. 
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4. NÖ BUDGETPROGRAMM 2021 - 2026 

Ausgehend von den in den vorigen Kapiteln beschriebenen fiskalpolitischen Rahmenbedin-

gungen und Empfehlungen wird in der Folge das neue Budgetprogramm 2021 - 2026 skiz-

ziert. 

4.1. Rahmenbedingungen für das NÖ Budgetprogramm 2021 - 2026 

4.1.1. SARS-CoV-2-Pandemie  

Die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 („Corona-Virus“) hat die internationale Staatenge-

meinschaft, die Länder Europas, die Republik Österreich und das Bundesland Niederöster-

reich vor die größten Herausforderungen seit dem 2. Weltkrieg gestellt. Die im Zuge der 

SARS-CoV-2-Krise gesetzten Maßnahmen verfolgen das primäre Ziel Menschenleben zu 

schützen und die Verbreitung des Virus einzudämmen bzw. zeitlich zu verzögern, um 

dadurch die Funktionsfähigkeit unserer Gesundheitsversorgung sicherzustellen.  

Die krisenbedingten Einnahmenausfälle und die gleichzeitig notwendigen zusätzlichen Aus-

gaben zur Bekämpfung der Krise haben die öffentlichen Haushalte extrem gefordert. Diese 

Situation gilt es nun zu überwinden und zu einer nachhaltigen Finanzsituation zurückzukeh-

ren. 

4.1.2. ESVG 2010 

Die Verordnung über das ESVG 2010 (Europäisches System der volkswirtschaftlichen Gesam-

trechnung) wurde 2013 erlassen. Sie wurde erstmals ab September 2014 angewendet.  

Mit der Verordnung über das ESVG 2010 wurden die Abgrenzungen für die Zuordnung einer 

Einheit zum Sektor Staat neu definiert. Dazu wurde das Kriterium der „Kontrolle von einer 

staatlichen Einheit“ eingeführt. Als Kontrolle gilt z. B. die Möglichkeit, die allgemeine Unter-

nehmenspolitik festzulegen, indem Personen in die Unternehmensleitung berufen werden 

können oder wenn der Staat über mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Gesellschafts-

anteile verfügt. Daneben wird mit dem 50%-Markt/Nicht Markt-Test geprüft, ob ein öffentli-

ches Unternehmen ein Marktproduzent ist oder nicht. Ein Marktproduzent muss zumindest 

50% der laufenden Produktionskosten über längere Zeit durch Produktionserlöse oder Um-

sätze decken. Auch qualitative Kriterien, wie die Hilfseinheit eines Unternehmens im Sektor 

Staat oder Regeln zu wirtschaftlich signifikanten Preisen wurden mit der Verordnung über 
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das ESVG 2010 festgelegt, wodurch sogenannte Reklassifikationen in den Sektor Staat erfolg-

ten. Auch niederösterreichische Unternehmen, die zuvor dem privaten Sektor zugerechnet 

worden sind, wurden reklassifiziert.  

Im Zuge der Notifikation der Haushaltsergebnisse im Herbst 2014 sind von Statistik Austria 

nach den Regeln des ESVG 2010 umfangreiche Revisionen durchgeführt worden, die zu signi-

fikanten Erhöhungen der Maastricht-Salden, vor allem bei den ausgegliederten Einheiten des 

Sektors Staat geführt haben. Die damals publizierten Ergebnisse mussten allerdings auf 

Grund neuer Erkenntnisse der Statistik Austria im Frühjahr 2015 wiederum massiv nach un-

ten korrigiert werden. In der Zwischenzeit konnten durch zahlreiche bilaterale Gespräche 

mit Statistik Austria die Methoden der Ermittlung der Haushaltsergebnisse soweit transpa-

rent gemacht werden, dass die Qualität der Daten erheblich gestiegen ist und die Sicherheit 

der Berechnung in ausreichendem Maße gegeben ist.  

Etwaige künftige Neuinterpretationen des ESVG 2010 durch Eurostat sind dennoch nicht 

absehbar und können im NÖ Budgetprogramm 2021 - 2026 daher nicht eingeplant werden. 

Eine Erhöhung der Rechtssicherheit und die Implementierung eines rechtsstaatlichen Ver-

fahrens zur Ermittlung der Haushaltsergebnisse gemäß ESVG auf europäischer Ebene wer-

den als notwendig erachtet.  

4.1.3. Finanzausgleich 2017 (FAG 2017) 

Die Finanzausgleichsperiode wird bis Ende 2023 verlängert und beinhaltet folgende wesent-

liche Punkte: 

 Eisenbahnkreuzungen: Zur Abgeltung der Mehrkosten der Gemeinden aus der Eisen-

bahnkreuzungs-Verordnung werden Fonds auf Landesebene eingerichtet, aus denen die 

Gemeinden finanzielle Hilfe für Investitionen erhalten. Dotierung: 125 Millionen Euro 

(50:50 von Bund und Gemeinden). 

 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) und strukturschwache Gebiete/Gemeinden: Ab 

1. Jänner 2017 werden zumindest 15% und ab 1. Jänner 2020 zumindest 20% der Ge-

meinde-Bedarfszuweisungsmittel für IKZ, Unterstützung von strukturschwachen Ge-

meinden und Förderung von Gemeindezusammenlegungen verwendet. Förderbar ist 

auch eine bestehende Zusammenarbeit (inkl. Gemeindeverbände). 
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 Kostendämpfungspfad im Gesundheitswesen: Der bestehende Kostendämpfungspfad 

(15a-Vereinbarung Zielsteuerung-Gesundheit) wird fortgesetzt (Basis 2016) mit abge-

treppten Steigerungsraten von 3,6% auf 3,2% bis 2021.  

 Kostendämpfung Pflege: Länder und Gemeinden verpflichten sich im Pflegebereich zu 

einer Begrenzung der Ausgabensteigerung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

und demografischen Entwicklung auf jährlich 4,6%. Wenn das aufgrund der Demografie 

oder außerordentlicher Ereignisse nicht eingehalten werden kann, sind Verhandlungen 

zu führen. 

 Haftungsobergrenzen ab 2019: Die Haftungsobergrenzen betragen bei Bund und Ländern 

je 175% der definierten Einnahmen, bei Gemeinden 75%. Überschreitungen sind ohne 

unnötigen Verzug wieder zu reduzieren. Von abreifenden Haftungen dürfen bis zum Er-

reichen der Haftungsobergrenze nur 20% neu vergeben werden. 

 Spending Reviews: Erfolgen laufend zwischen den FAG-Partnern. Zum Beispiel für die 

Themen Schutz vor Naturgefahren, Siedlungswasserwirtschaft, UVP (teilkonzentrierte 

Verfahren) oder Schulgesundheit. 

 Aufgabenkritik: Benchmarkings hinsichtlich Effizienz von Bund, Ländern und Gemeinden 

bei allen Aufgabenbereichen ab 2019. 

 Transparenzdatenbank: Ist ab 2017 in den Bereichen Umwelt und Energie von den Län-

dern zu befüllen und wurde in Niederösterreich mittlerweile in allen Bereichen vollstän-

dig umgesetzt. 

 Generelle Vereinfachung durch neutrale Umrechnung von Transfers. 

4.1.4. Steuerreform 

Die Auswirkungen der ökosozialen Steuerreform der Bundesregierung (Ministerratsvortrag 

vom 12. Oktober 2021) sind in der Prognose für die Ertragsanteile berücksichtigt. 

4.1.5. NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA)  

Die Ausgliederung und Zusammenführung der Landeskliniken mit den NÖ Pflege- und Be-

treuungszentren und den NÖ Pflege- und Förderzentren unter einem Dach in der NÖ Lan-

desgesundheitsagentur mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 verkürzt das Budgetvolumen um 

ca. 2,6 Milliarden Euro.  
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Die NÖ LGA ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, mit eigener Rechtspersönlichkeit, mit Sitz in 

St. Pölten und wurde auf der Grundlage des Beschlusses des NÖ Landtages vom 

21. November 2019 über das NÖ Landesgesundheitsagenturgesetz (NÖ LGA-G) errichtet. 

Ihre primäre Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb von Krankenanstalten und Pflegeein-

richtungen. 

Zweck der Gründung der NÖ LGA ist die Hebung der organisatorischen Effizienz der beste-

henden Instrumente und die Sicherstellung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten und effi-

zienten medizinischen und pflegerischen Versorgung im Land Niederösterreich. In der NÖ 

LGA wird die Koordination und Kooperation der bestehenden Organisationen erleichtert und 

die effektive Steuerung der Abläufe verbessert, bestehende Parallelitäten und Redundanzen 

sollen bereinigt werden. Insbesondere soll die Umsetzung betriebswirtschaftlich sinnvoller 

Entscheidungen vereinfacht werden, um Effektivität und Effizienz der Leistungserbringung zu 

verbessern und weiterhin nachhaltig zu gewährleisten. 

Die Diensthoheit über die bisher bei den Landeskrankenanstalten und Pflege- und Betreu-

ungszentren bzw. Pflege- und Förderzentren des Landes beschäftigten Landesbediensteten 

wurde an die bei der NÖ LGA eingerichtete Dienstbehörde zugewiesen, wodurch die Be-

diensteten Landesbedienstete bleiben. 

Die NÖ LGA erfüllt ihre Aufgaben auf Basis einer mit einer Laufzeit von jeweils drei Jahren 

mit dem Land Niederösterreich abzuschließenden Leistungs- und Finanzierungsvereinba-

rung, die die strategischen Ziele der jeweiligen Planungsperiode sowie Obergrenzen für den 

vom Land Niederösterreich zu tragenden Abgang der NÖ LGA festlegt. Dabei sind die Vorga-

ben des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) und die Sozialplanung des Landes Nie-

derösterreich bei den strategischen Zielen zu berücksichtigen.   

Im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge wird eine weitestgehende Rechts- und Haftungskon-

tinuität zur bisherigen Struktur gewährleistet. Eine Übertragung des Eigentumsrechts an 

Immobilien findet nicht statt, sondern die bestehenden Verfügungs- und Nutzungsrechte 

werden der NÖ LGA übertragen. In weiterer Folge entscheidet die NÖ LGA darüber, welche 

betrieblichen Funktionen durch welche Gesellschaft des Unternehmensverbunds (auch an-

stalts- oder sektorübergreifend) wahrgenommen werden sollen.   

Durch Anpassung landesrechtlicher Regelungen wurde sichergestellt, dass die operative Tä-

tigkeit der NÖ LGA und des von ihr gesteuerten Unternehmensverbunds einschließlich der 
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Begründung und Beendigung der Dienstverhältnisse durch die Organe der Agentur gestaltet 

werden kann. 

Die Ausgliederung der Krankenanstalten und der Pflege- und Betreuungszentren bzw. Pflege- 

und Förderzentren des Landes führt zu einer insgesamt neutralen Veränderung der Zah-

lungsströme. Der NÖGUS leistet die Mittel für die Krankenanstaltenfinanzierung statt an den 

bisherigen Rechtsträger (Land NÖ) nunmehr an den neuen Rechtsträger (NÖ LGA). Die Pfle-

ge- und Betreuungszentren bzw. Pflege- und Förderzentren des Landes erhalten weiterhin 

Mittel der Sozialhilfe. Die Abgangsdeckung erfolgt entsprechend den Festlegungen in den 

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen weiter durch das Land NÖ.   

Die Beiträge zur Krankenanstaltenfinanzierung von Bund, Sozialversicherung und den Ge-

meinden (insbesondere auch die Beiträge zum NÖ Krankenanstaltensprengel-NÖKAS) blei-

ben von dem Gesetzesvorhaben unberührt. Dasselbe gilt für die Beitragszahlung der Ge-

meinden im Bereich der Sozialhilfe (Sozialhilfeumlage).  

4.1.6. Pflegeregress 

Durch eine Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ASVG (§§ 330a Verfas-

sungsbestimmung) wurde der Pflegeregress per 1. Jänner 2018 abgeschafft, indem durch die 

Verfassungsbestimmung des § 707a Abs. 2 ASVG ab dem 1. Jänner 2018 keine Ersatzansprü-

che mehr geltend gemacht werden dürfen und laufende Verfahren einzustellen sind. Diesbe-

zügliche landesgesetzliche Regelungen traten außer Kraft. 

Finanzielle Folgen der Länder und Gemeinden wurden von den Ländern erhoben, eine Auf-

stellung wurde an das Bundesministerium für Finanzen übermittelt. Nach Verhandlungen 

erklärte sich der Bund bereit, den Ländern für das Jahr 2018 die durch die Abschaffung des 

Pflegeregresses entstehenden Einnahmenausfälle, Kosten für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen und Entfall der Selbstzahler gemäß Endabrechnung, die tatsächlichen Kosten 

pro Bundesland zu ersetzen, wobei von einem Höchstbetrag von 340 Millionen Euro ausge-

gangen wurde.  

Als Grundlage für die weitere Abgeltung dienen ab 2019 die für 2018 tatsächlich ermittelten 

Kosten (Mindereinnahmen und Mehrausgaben).  

Neben einem direkten Einnahmenausfall sind Folgekosten, vor allem aus einer veränderten 

Inanspruchnahme der Pflegestrukturen, zu erwarten gewesen. Die Nachfrage nach stationä-
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rer Pflege ist insgesamt gestiegen. Desgleichen sind die Betreuungszahlen auf Kosten der 

Sozialhilfe angewachsen, da frühere Selbstzahler ins Sozialhilfe-System umgestiegen sind 

bzw. keine neuen Selbstzahler mehr hinzukommen. Zudem besteht ein zusätzlicher Bedarf 

an Pflegeplätzen, die in den kommenden Jahren geschaffen werden müssen. 

Im NÖ Budgetprogramm 2021 - 2026 wurde angenommen, dass die Mehrbelastungen des 

Landeshaushalts vom Bund in voller Höhe kompensiert werden.  

4.1.7. Generationenfonds  

Der NÖ Landtag hat am 20. März 2014 das Gesetz über die risikoaverse Finanzgebarung 

(NÖ GRFG) verabschiedet.  

In diesem Zusammenhang wurde auch eine Resolution des NÖ Landtags betreffend Richtli-

nie für die Veranlagung und das Risikomanagement beschlossen. Diese bestimmt, dass „die 

von der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG begebenen und vom 

Land Niederösterreich gezeichneten Genussrechte einem neu zu gründenden Landesfonds 

mit der Bezeichnung 'Generationenfonds' zuzuordnen sind.  Der Generationenfonds ist als 

eigener Rechenkreis des Landes zu gestalten. Die Erträge des Generationenfonds sind defi-

nierten Ausgaben im sozialen Bereich (wie beispielsweise der bedarfsorientierten Mindestsi-

cherung, der Betreuung in niederösterreichischen Pflegeheimen, der sozialen Betreuung und 

Pflege oder der 24-Stunden Betreuung) zweckzuwidmen. Der Kapitalstock des Generationen-

fonds soll für künftige Generationen erhalten bleiben.“  

Dieser Beschluss wird derart umgesetzt, dass Entnahmen aus der Veranlagung und die Zins-

erträge aus den Genussrechten für bestimmte Ausgaben im Sozialbereich zweckgewidmet 

werden. Ab 2016 sind Entnahmen aus der Veranlagung nicht mehr vorgesehen. Die Zinser-

träge sind weiterhin für bestimmte Ausgaben im Sozial- und Pensionsbereich zweckgewid-

met. 

Am 24. September 2020 hat der NÖ Landtag anlässlich einer Änderung des Gesetzes über die 

risikoaverse Finanzgebarung Folgendes beschlossen: „Das bisher der Land Niederösterreich 

Vermögensverwaltung GmbH & Co OG übertragene Vermögen soll künftig direkt vom 

NÖ Generationenfonds gehalten werden. Für die Verwaltung des Vermögens des NÖ Gene-

rationenfonds sollen wie bisher für die Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH 

& Co OG die jeweils vom NÖ Landtag zu beschließenden Richtlinien gelten. Es ist beabsich-

tigt, dass die Land NÖ Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (kurz fibeg) weiterhin als 
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Verwalter des Generationenfonds die Gesamtverantwortung für die Umsetzung der vom 

NÖ Landtag beschlossenen Veranlagungsstrategie trägt. Diesbezüglich ist geplant einen ent-

sprechenden Auslagerungsvertrag zwischen dem Generationenfonds und der fibeg abzu-

schließen, welcher von der NÖ Landesregierung gemeinsam mit der Satzung zu beschließen 

ist.“  

Zugleich hat der NÖ Landtag eine neue Richtlinie für die Veranlagung und das Risikoma-

nagement für das Vermögen des Generationenfonds erlassen. Am 15. Dezember 2020 hat 

die NÖ Landesregierung die Satzung des NÖ Generationenfonds des Landes Niederösterreich 

beschlossen und die Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH 

(fibeg) mit der Verwaltung des Vermögens des Generationenfonds ab dem 1. Jänner 2021 

beauftragt. Am 31. Dezember 2020 wurden die NÖ Fonds im Wege der Sachauskehr von der 

Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG auf das Land Niederösterreich 

übertragen. 

4.1.8. Schweizer-Franken-Finanzierung im Landeshaushalt 

Das Land Niederösterreich hat seit ca. 20 Jahren einen Teil seiner Finanzschulden durch 

Aufnahme von Verbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF) finanziert. Der Einstieg in die 

Schweizer-Franken-Verbindlichkeiten erfolgte, da die Zinsenbelastung in dieser Währung 

stets geringer war als im Euro, der Zinsunterschied betrug bis zu zwei Prozentpunkte. Neben 

Privaten und Unternehmen finanzierte sich damals auch die öffentliche Hand, insbesondere 

der Bund, im Schweizer Franken, und so hat auch das Land Niederösterreich einen Teil der 

Finanzschulden im Schweizer Franken, anfänglich im Wege der Österreichischen 

Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA), aufgenommen. 

Seit 2018 werden bestehende Schweizer-Franken-Verbindlichkeiten des Landes Niederöster-

reich beim Auslaufen nicht mehr rolliert, sondern getilgt und durch Finanzierungen in Euro 

ersetzt. Der vollständige Ausstieg wird spätestens 2023 abgeschlossen sein, wobei im Falle 

günstiger Kursentwicklungen ein schnellerer Abschluss möglich ist. In den Jahren von 2018 

bis 2021 werden bereits ca. 40% der Schweizer-Franken-Verbindlichkeiten getilgt sein. 
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4.2. Ziele des NÖ Budgetprogramms 2021 - 2026  

 Einhaltung der zulässigen Werte betreffend die strukturellen Salden gemäß Art. 4 des 

Österreichischen Stabilitätspakts 2012 über die Programmperiode (unter Hinweis auf die 

Anmerkung in Kap. 3.2. zum Stabilitätsrechner und die „allgemeine Ausweichklausel“) 

sowie generelle Einhaltung der sonstigen Verpflichtungen des Österreichischen Stabili-

tätspakts 2012 

 Neuerlicher Beginn einer Reduktion des Nettofinanzierungssaldos im Betrachtungszeit-

raum und Anstreben eines ausgeglichenen Haushalts 

 Stabilisierung des Schuldenstands gemäß ESVG in Relation zum Wachstum des nominel-

len BIP und in weiterer Folge das Anstreben eines faktischen Schuldenabbaus 

 

4.3. Leitlinien und Steuernde Maßnahmen für 2021 - 2026 

4.3.1. Allgemeine Leitlinien 

Zur Erreichung der Ziele für das Budgetprogramm 2021 - 2026 sind folgende Leitlinien maß-

geblich: 

 Umsetzung eines Ausgabendämpfungspfads. Dabei dürfen die Ausgaben grundsätzlich 

nicht stärker steigen als die Einnahmen.  

 Gleichhalten bzw. Reduktionen in allen Ausgabenbereichen. 

 Im Bereich der Landesgesundheitsagentur ist mittelfristig eine Senkung des Abgangs an-

zustreben. 

 Im Budgetvollzug sind generell strengste Maßstäbe anzuwenden.  

 Die Budgetverantwortung zur Umsetzung dieser Ziele ist in jedem Ressort vom zustän-

digen Regierungsmitglied wahrzunehmen. 

 Fortsetzung und Verstärkung der Budgetoptimierungen in ausgegliederten Einheiten 

(wie Fonds, LIG usw.), die gemäß ESVG dem Land zugerechnet werden. Die ausgeglie-

derten Einheiten haben rollierend mittelfristige Budget- und Finanzplanungen (analog 
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zum Landeshaushalt) zu erstellen, um diese bei zukünftigen Budgetplanungen berück-

sichtigen zu können.  

4.3.2. Ausgabenseitige Maßnahmen 

Bei der Budgeterstellung für die Jahre bis 2026 soll die Festlegung von Budgetrahmen für die 

Ressorts im Finanzierungshaushalt weitergeführt werden. Diese Rahmen orientieren sich an 

den Vorgaben der mittelfristigen Planung im Budgetprogramm 2021 - 2026. Aus den einzel-

nen Ressortrahmen leiten sich die jeweiligen im NÖ Budgetprogramm enthaltenen Maas-

tricht-Ergebnisse und strukturellen Salden ab. Damit wird im Rahmen des Prozesses der 

Budgeterstellung sichergestellt, dass die Ziele des NÖ Budgetprogramms 2021 - 2026 er-

reicht werden können. Innerhalb dieser Rahmen besteht weitgehende Flexibilität für die 

Ressorts, um aktuellen Prioritäten Rechnung tragen zu können. 

Um die angestrebten Ziele erreichen zu können, wurden die Ausgaben grundsätzlich auf 

dem Niveau des Jahres 2023 (Voranschlag) eingefroren. Selbstverständlich wurden jedoch 

Erhöhungen in Bereichen wie Personal- und Pensionsaufwand, wesentlichen vertraglichen 

Verpflichtungen mit Indexierungen und bereits beschlossenen Investitionsprogrammen be-

rücksichtigt.  

Für die Bereiche Soziales und Gesundheit wird im NÖ Budgetprogramm 2021 - 2026 eine 

Steigerung der Mittelverwendungen in einem ungefähren Verhältnis von 70% Personalauf-

wand und 30% Sachaufwand angenommen. Die Landesmittel gem. NÖ Krankenanstaltenge-

setz (NÖ KAG) an den Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) wur-

den gem. Beschluss des Kommunalgipfels vom 23. Juni 2020 eingesetzt bzw. fortgeschrie-

ben. Die in der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Finanzierung-Gesundheit festgelegten 

Ausgabenobergrenzen sowie der gemäß FAG-Paktum vereinbarte Kostendämpfungspfad 

sind einzuhalten. 

Durch die Zusammenführung der Managementleistungen für die Krankenanstalten und für 

die Pflege- und Betreuungszentren bzw. die Pflege- und Förderzentren in der NÖ Landesge-

sundheitsagentur entsteht ein zusätzlicher Aufwand bei der Umstellung der Geschäftspro-

zesse, der aber durch Einsparungen infolge einer besseren und effizienteren Koordination 

der beiden Bereiche kompensiert werden soll.  
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Die finanzielle Belastung des Landes Niederösterreich hat regelmäßig durch nutzungsdauer-

adäquate Finanzierungsformen zu erfolgen. Alle Leasingverpflichtungen wurden gemäß den 

vorliegenden Beschlüssen bzw. den Verträgen und Tilgungsplänen in das NÖ Budgetpro-

gramm 2021 - 2026 übernommen. Ab dem Rechnungsabschluss 2020 werden Leasingprojek-

te gemäß VRV 2015 in einem eigenen Nachweis ausgewiesen.  

In der Programmperiode kann, so wie in der Vergangenheit, eine Ausgabenbindung vorge-

sehen werden, um die budgetäre Flexibilität zu erhalten und um eventuelle Einnahmenaus-

fälle oder unvorhersehbare finanzielle Mehrerfordernisse kompensieren zu können.  

 

4.3.3. Einnahmenseitige Maßnahmen 

Analog zu den Ausgaben wurden die Einnahmen grundsätzlich gleichgehalten und auf dem 

Niveau des Jahres 2023 eingefroren. Wesentliche Einnahmequellen des Landes wie Wohn-

bauförderungsbeitrag, Verwaltungsabgaben und die Feuerschutzsteuer sind gemäß aktuel-

len Prognosen berücksichtigt. Zudem wurden Ersätze für Pensionen und Personal (Landes-

lehrer) an die Entwicklung der Ausgaben angepasst. 

Für die Prognose der Ertragsanteile wurde einerseits auf Grund der unsicheren wirtschaftli-

chen Entwicklung im Fortgang der SARS-CoV-2-Pandemie und andererseits wegen der 

schwer abschätzbaren Auswirkungen der vor kurzem präsentierten ökosozialen Steuerre-

form ein konservativer Zugang gewählt. Eine zu optimistische Annahme würde die Realisier-

barkeit des NÖ Budgetprogrammes 2021 - 2026 gefährden. Daher wurden die Auswirkungen 

der ökosozialen Steuerreform ohne bedeutende positive Effekte auf das Wirtschaftswachs-

tum angenommen, das Wirtschaftswachstum selbst wurde generell vorsichtig eingeschätzt. 

Die Einnahmen für Soziales und die Jugendhilfe wurden auf Basis der letztgültigen Kommu-

nalgipfelvereinbarung vom 13. Juli 2021 angesetzt und fortgeschrieben. 

4.4. Entwicklung der Salden 

4.4.1. Budgetvolumen und Nettofinanzierungssaldo 

Bei Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen ergibt sich folgende Entwicklung: 
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Tabelle 6: Nettofinanzierungssaldo (in Mio. Euro) 

  2021* 2022 2023 2024 2025 2026 
Einzahlungen operative Gebarung 6.238 6.453 6.843 7.086 7.383 7.574 
Auszahlungen operative Gebarung 6.350 6.597 6.777 6.900 7.044 7.175 
Geldfluss aus der Operativen Gebarung -112 -144 +66 +186 +339 +398 
Einzahlungen investive Gebarung 91 125 132 132 132 132 
Auszahlungen investive Gebarung 560 510 537 497 534 484 
Geldfluss aus der Investiven Gebarung -469 -385 -405 -365 -402 -352 
Nettofinanzierungssaldo -581 -530 -339 -179 -63 +46 
* inklusive Covid-19-Nachtragsvoranschlag 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen 

Veränderung zum Vorjahr 
  2021* 2022 2023 2024 2025 2026 
Auszahlungen (ohne Finanzierungstätigkeit)   2,85% 2,91% 1,13% 2,46% 1,08% 
Einzahlungen (ohne Finanzierungstätigkeit)   3,93% 6,05% 3,48% 4,12% 2,54% 

* inklusive Covid-19-Nachtragsvoranschlag 

 

In der nachfolgenden Abbildung ist die Entwicklung des Nettofinanzierungssaldos grafisch 

dargestellt. 

 

Abbildung B: Budgetentwicklung 2015 - 2026 
 

Ausgehend von einem administrativen Defizit von 228 Millionen Euro im Jahr 2018 wurde 

von der NÖ Landesregierung vor der Covid-19-Pandemie ein Konsolidierungspfad 
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beschlossen, welcher eine stufenweise Reduktion des Defizits um rund 76 Millionen Euro pro 

Jahr bis 2021 vorgesehen hat.  

Die Ergebnisse der Finanzjahre 2018 und 2019 waren sogar besser. Die letzten beiden 

Schritte dieses Pfads wären die Jahre 2020 mit einem Nettofinanzierungssaldo von minus 76 

Millionen Euro und 2021 mit einem Nulldefizit gewesen. 

Durch die SARS-CoV-2-Krise wurden die letzten beiden Schritte unmöglich gemacht.  

Die Wirtschaftsleistung ist gesunken und hat damit zu massiven Einnahmenverlusten ge-

führt, gleichzeitig wurden zur Bekämpfung der Pandemie erhebliche unvorhergesehene Aus-

gaben notwendig.  

Wie Tabelle 6 zeigt, steigen ab 2022 die Einzahlungen stärker als die Auszahlungen. Dadurch 

ist eine anfängliche leichte, in der Folge deutliche Verbesserung des 

Nettofinanzierungssaldos möglich.  

Die nachfolgende Abbildung C zeigt die Entwicklung der geplanten Budgetvolumina. 

 

Abbildung C: Budgetvolumen 2021 - 2026 
 

Verkäufe aus Wohnbauförderungsdarlehen gem. Beschluss des NÖ Landtags vom 

17. Juni 2021 (Ltg.-1661-1/W-17-2021), sind in voranstehenden Berechnungen nicht einge-

rechnet und reduzieren die angeführten Nettofinanzierungssalden, sobald diese Verkäufe 

vollzogen werden. 
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4.4.2. Maastricht-Saldo  

Die Herleitung des strukturellen Saldos ist in Kap. 3.1. beschrieben. Basis für diese Berech-

nung ist der Maastricht-Saldo. Tabelle 7 zeigt die Entwicklung des Finanzierungssaldos 

gemäß VRV für das Budgetprogramm 2021 - 2026: 

Tabelle 7: Finanzierungssaldo gem. VRV (in Mio. Euro) 
Bezeichnung 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 

Mittelaufbringungen (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene 
Kapitaltransfers) 

6.300  6.511  6.907  7.155  7.452  7.643  

Mittelverwendung (Aufwendungen) 6.612  6.828  7.015  7.131  7.276  7.407  
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte 148  120  147  109  146  96  
Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 -460  -437  -255  -85  31  140  
Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG 0  0  0  0  0  0  
Finanzierungssaldo -460  -437  -255  -85  31  140  

* inklusive Covid-19-Nachtragsvoranschlag 
      

In der Tabelle 8 werden die Ergebnisse aus Tabelle 7 zu den Maastricht-Ergebnissen gemäß 

ESVG übergeleitet: 

Tabelle 8: Überleitungstabelle gemäß Österr. Stabilitätspakt 2012 (in Mio. Euro) 

  2021* 2022 2023 2024 2025 2026 

Finanzierungssaldo gemäß VRV -460,1  -436,7  -255,3  -85,2  30,6  139,7  

+ 

Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder 
keine Ausgaben laut ESVG sind soweit nicht 
ohnedies bereits im Finanzierungssaldo ge-
mäß VRV berücksichtigt (Summe) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

- 

Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder 
keine Einnahmen laut ESVG sind soweit nicht 
ohnedies bereits im Finanzierungssaldo ge-
mäß VRV berücksichtigt (Summe) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Finanzierungssaldo laut ESVG (Gebietskörper-
schaft) 

-460,1  -436,7  -255,3  -85,2  30,6  139,7  

+ Finanzierungssaldo laut ESVG für Immobilien-
gesellschaften 

28,1  29,0  33,7  34,9  36,2  37,3  

+ 

Außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem 
Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem 
Verantwortungsbereich der jeweiligen Ge-
bietskörperschaft zugerechnet werden kön-
nen 

-62,9  -12,6  -67,9  4,7  9,5  25,9  

+/- Veränderung Schuldenstand von (ausgeglie-
derten) Krankenanstaltengesellschaften 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Finanzierungssaldo laut ESVG - Land -494,8  -420,2  -289,5  -45,6  76,3  202,9  
* inklusive Covid-19-Nachtragsvoranschlag 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen 
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Ein Vergleich der Finanzierungssalden 2021 - 2026 mit den derzeit zulässigen Prognosen für 

die Vorgaben zeigt folgendes Bild:  

Tabelle 9: Maastricht-Ergebnis gemäß ESVG (in Mio. Euro) 

  2021* 2022 2023 2024 2025 2026 

Zulässiger Maastricht Saldo -348 -35 -53 -72 -92 -96 

Maastricht-Ergebnis gem. ESVG -495 -420 -290 -46 +76 +203 

Differenz (- Unterschreitung, + Überschreitung) +147 +385 +236 -27 -169 -299 
* inklusive Covid-19-Nachtragsvoranschlag 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen 

            

 

Die Prognosen für die Maastricht-Vorgaben ab 2021 sind dem Stabilitätsrechner vom 

12. Oktober 2021 entnommen. Die Ergebnisse (Differenzen) sind im Lichte der Ausführung in 

Kap. 3.2. zu betrachten (Anmerkung zum Stabilitätsrechner und zur „allgemeinen 

Ausweichklausel“). 

4.4.3. Struktureller Saldo 

Die Bestimmungen über die Herleitung und Entwicklung des strukturellen Saldos sind in Kap. 

3.1. enthalten. 

Die Tabelle 10 zeigt die Herleitung und die Abbildung D zeigt die Entwicklung des strukturel-

len Saldos für das Budgetprogramm 2021 - 2026.  

Die Prognosen für die strukturellen Vorgaben ab 2021 sind dem Stabilitätsrechner vom 

12. Oktober 2021 entnommen. Die Ergebnisse (Differenzen) sind im Lichte der Ausführung in 

Kap. 3.2. zu betrachten (Anmerkung zum Stabilitätsrechner und zur „allgemeinen Ausweich-

klausel“). 

Tabelle 10: Struktureller Saldo (in Mio. Euro) 

  2021* 2022 2023 2024 2025 2026 

Maastricht-Ergebnis gem. ESVG -495 -420 -290 -46 +76 +203 

abzügl. Zyklische Budgetkomponente -272 +47 +33 +17 0 0 

Struktureller Saldo gem. Budgetprogramm -223 -467 -322 -63 +76 +203 

Zulässiger Struktureller Saldo -77 -82 -86 -89 -92 -96 

Differenz (- Unterschreitung, + Überschreitung) +147 +385 +236 -27 -169 -299 
* inklusive Covid-19-Nachtragsvoranschlag 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen 
Für 2021 und 2022 ist die GEC in Kraft. 

      

 
 

 



NÖ Budgetprogramm 2021 - 2026  Seite 35 

 

Abbildung D: Strukturelle Salden 2021 - 2026 

4.5. Finanzschulden 

4.5.1. Finanzschulden Landeshaushalt 

Frühere Budgetprogramme („vor Covid-19“) hatten die Absicht, im Einklang mit sinkenden 

Nettofinanzierungssalden die Neuverschuldung deutlich zu reduzieren bzw. zu stoppen. 

Durch die Effekte der SARS-CoV-2-Krise kommt es in den Jahren 2020 und 2021 zur Situation, 

dass durch die fehlenden Steuereinnahmen und die nötigen konjunkturstabilisierenden 

Mehrausgaben deutliche Abgänge verzeichnet werden, die höhere Schulden bedingen.  

Das NÖ Budgetprogramm 2021 - 2026 sieht eine Verringerung des krisenbedingten Schul-

denzuwachses und eine Stabilisierung des Schuldenstands gemäß ESVG in Relation zum 

Wachstum des nominellen BIP vor und hat damit den Anspruch (wie auch schon das letzte 

Budgetprogramm), diesem negativen Trend entgegenzusteuern. 

Tabelle 11 zeigt die erwartete Entwicklung der Finanzschulden auf Basis der Berechnungen 

im NÖ Budgetprogramm 2021 - 2026. 

Tabelle 11: Finanzschulden (in Mio. Euro) 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Finanzschulden gem. § 32 Abs. 1 VRV 2015 6.815  7.423  7.829  8.066  8.194  8.202  
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Hinweis: Verkäufe aus Wohnbauförderungsdarlehen gem. Beschluss des NÖ Landtags vom 

17. Juni 2021 (Ltg.-1661-1/W-17-2021), reduzieren die in Kap. 4.4.1. angeführten 

Nettofinanzierungssalden und reduzieren somit auch die hier dargestellten Schuldenstände, 

sobald diese Verkäufe vollzogen werden. 

Die bestehenden Finanzschulden wurden zur Finanzierung von langfristigen und 

nachhaltigen Investitionen getätigt. Alle laufenden Mittelverwendungen, wie 

Personalaufwand, Transfers und Sachausgaben wurden zur Gänze aus laufenden Einnahmen 

- ohne Darlehensaufnahmen - bedeckt. Niederösterreich hat diese Schulden für Investitionen 

insbesondere in große Infrastrukturprojekte aufgenommen, z.B. in den öffentlichen Verkehr 

(Bahn und Bus), den Ausbau und die Verbesserung des Straßennetzes, in neue Kindergärten 

und Schulen. Das Land hat 21 Spitäler von den Gemeinden übernommen, saniert und auf 

den modernsten medizinischen Standard gebracht. Es bleibt weiterhin Eigentümer, lediglich 

der Betrieb wird an die LGA übertragen. Neue Universitäten und Fachhochschulen sind in 

Niederösterreich entstanden und große Investitionen in zukunftsträchtige 

Wissenschaftseinrichtungen (wie MedAustron oder IST Austria) wurden getätigt.  

4.5.2. Finanzschulden gemäß ESVG 

Der Schuldenstand gemäß ESVG wird von Statistik Austria erhoben und veröffentlicht 

(zuletzt im September 2021).  

Die Finanzschulden gemäß ESVG enthalten zusätzlich die Schulden sämtlicher von Statistik 

Austria zum öffentlichen Sektor Land zugerechneter Unternehmen, Fonds und sonstiger 

ausgegliederter Einheiten. Der von Statistik Austria bekannt gegebene aktuelle 

Schuldenstand gemäß ESVG für die Landesebene Niederösterreich enthält die 

Finanzschulden des Landes selbst (entsprechend dem Rechnungsabschluss), den 

Kassenstand zum Ultimo, sowie die Schulden der außerbudgetären Einheiten (das sind unter 

anderem Blue Danube, Landesbeteiligungsholding, LIG, MedAustron, Landesfonds, NÖVOG 

und andere Einheiten). Die meisten dieser Einheiten bedienen ihre Schulden aus eigener 

Kraft und bedürfen dazu keiner Landesmittel bzw. erhalten sie laufende Einnahmen vom 

Land, beispielsweise Mietzahlungen.  
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Es wurden Prognosen dieser außerbudgetären Einheiten eingeholt und in der Tabelle 12 zu-

sammengefasst. 

Tabelle 12: Schulden der ausgegliederten Einheiten (in Mio. Euro) 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Schlüsseleinheiten 2.244  2.088  1.974  1.831  1.708  1.600  

 

Der überwiegende Teil der Staatsverschuldung gemäß ESVG betrifft den Bund, während auf 

die Länder (ohne Wien) ein Anteil von nur 7,1% der Gesamtschulden bzw. 5,9% des BIP 

entfällt. Der Einfluss der Schulden der Länder auf die Entwicklung der Schulden des 

Gesamtstaats ist somit vergleichsweise gering.  

Tabelle 13: Öffentlicher Schuldenstand 2020 nach Teilsektoren des Staates 

Sektor/Teilsektor/Bundesland 
2020 

in Mio. Euro in % des BIP 

Sektor Staat, insgesamt 315.644 83,2% 

Bundessektor 272.987 72,0% 

Landesebene (ohne Wien) 22.494 5,9% 

Wien 8.500 2,2% 

Gemeindeebene (ohne Wien) 9.673 2,6% 

Sozialversicherungsträger 1.991 0,5% 
Quelle: STATISTIK AUSTRIA vom 30.09.2021 (Öffentlicher Schuldenstand) 
Daten gemäß ESVG 2010. Bundesländer einschließlich außerbudgetäre Einheiten und Landeskammern. 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen 

 

In der Tabelle 14 wird die Entwicklung der Finanzschulden gemäß ESVG im Verhältnis zum 

BIP-Wachstum dargestellt. In Art. 126 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union ist der Referenzwert als Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schuldenstand und 

dem nominalen BIP mit 60% festgelegt. Im Österreichischen Stabilitätspakt 2012 regelt 

Art. 10 die Rückführung des öffentlichen Schuldenstandes (Schuldenquotenanpassung) 

derart, dass Bund, Länder und Gemeinden ihren Schuldenstand verringern, solange der 

öffentliche Schuldenstand den Referenzwert von 60% des nominalen BIP übersteigt. Die 

Verringerung beträgt durchschnittlich ein Zwanzigstel (= 5% pro Jahr). Allerdings gilt (als 

Erleichterung) das Schuldenstandskriterium als erfüllt, wenn die Anforderungen in Bezug auf 

das Maastricht-Ergebnis und das strukturelle Ergebnis erfüllt werden (Art. 10 Abs. 6).  
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Tabelle 14: NÖ Schulden gemäß ESVG vs. BIP, Veränderung gegenüber dem Vorjahr (in %) 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NÖ Schulden gem. ESVG +5,3  +3,9  +2,3  +0,3  -0,6  -1,5  
BIP nominell +5,4  +6,5  +3,8  +3,5  +3,4  +3,4  
BIP nominell: Quelle IHS 

 

Hinweis: Verkäufe aus Wohnbauförderungsdarlehen gem. Beschluss des NÖ Landtags vom 

17. Juni 2021 (Ltg.-1661-1/W-17-2021), reduzieren die in Kap. 4.4.1. angeführten 

Nettofinanzierungssalden und reduzieren somit auch die hier dargestellten Werte, sobald 

diese Verkäufe vollzogen werden. 

Die Finanzschulden der Landesebene gemäß ESVG steigen gegenüber der BIP-Entwicklung 

bis 2024 deutlich weniger und sinken ab 2025.  

Hier sowie in der folgenden Abbildung E zeigt sich, dass die angestrebte Umsetzung des 

Budgetprogrammes einen Rückgang der relativen Verschuldung zur Folge hat und damit 

dem Ziel eines faktischen Schuldenabbaus näher kommt.  

 

Abbildung E: Schulden gem. ESVG vs. nominelles BIP 2021 - 2026 
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Der Anteil der Schulden gemäß ESVG am nominellen BIP verringert sich kontinuierlich von 

2,37% im Jahr 2021 auf 1,98% im Jahr 2026 (Abbildung F). 

 

Abbildung F: Anteil der Schulden gem. ESVG am nominellen BIP 2021 - 2026 

Wächst der Stand der Finanzschulden im Gleichklang mit dem nominellen BIP, so hat der 

Schuldner (die öffentliche Hand) wirtschaftlich (nominell und real) den gleichen Aufwand zu 

tragen, um seine Schulden zu tilgen. Steigen die Schulden aber weniger als das nominelle 

BIP, sinkt der Schuldenstand real im gleichen Verhältnis, d. h. es ist wirtschaftlich weniger 

Aufwand zur Bedienung der Schulden erforderlich. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Das Land Niederösterreich war bereits auf dem besten Weg zu einem ausgeglichenen 

Haushalt und hätte diesen im Finanzjahr 2021 erreichen können. Die SARS-Cov-2-Pandemie 

hat diese erfolgreiche Entwicklung kurz vor Erreichen des Ziels 2021 unmöglich gemacht.  

Dieses Ziel wird nun neuerlich angestrebt.  

Zwar wurde die Ausgangssituation um ein Vielfaches erschwert, aber die Absicht und das Ziel 

haben sich gegenüber der Situation vor der Pandemie nicht verändert.  

Ausgehend von Nettofinanzierungssalden von deutlich über 700 Millionen Euro jeweils in 

den Jahren 2020 und 2021 sollen die jährlichen Nettofinanzierungssalden bis 2025 gegen 

Null geführt und im Jahr 2026 positiv werden.  

Die SARS-CoV-2-bedingte zusätzliche Neuverschuldung soll durch Verkäufe aus Wohnbau-

förderungsdarlehen abgemildert werden und die damit einhergehende relative Verbesse-

rung des Schuldenstandes beschleunigen. 

Daher steht dieses Budgetprogramm unter dem Motto: 

Nachhaltig wirtschaften – Zukunft sichern 
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1 Einleitung 

Der Österreichische Stabilitätspakt (ÖStP) setzt die EU-rechtlichen Vorgaben über die Haus-

haltsdisziplin der Mitgliedstaaten um und regelt gleichzeitig die innerstaatliche Haushaltsko-

ordinierung für die Sektoren Bund, Länder und Gemeinden. Hintergrund für den ÖStP ist die 

Verpflichtung Österreichs, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden. 

Aufgrund der europäischen Entwicklungen im Zusammenhang mit einer verbesserten Regie-

rungsführung und verstärkten wirtschaftspolitischen Koordinierung der EU-Mitgliedstaaten 

ergab sich im Jahr 2012 die Notwendigkeit, Verhandlungen zur Anpassung des ÖStP 2011, 

der bis 2014 abgeschlossen worden war, an neue EU-rechtliche Vorgaben zu führen. Diese 

europarechtlichen Vorgaben, die mit den Ländern und Gemeinden am 29.11.2011 verein-

barte gesamtstaatliche Budgetkonsolidierung sowie das Stabilitätspaket als gesamtstaatliche 

Kraftanstrengung für Reformen und stabile Finanzen bilden die Grundlagen für den aktuellen 

Österreichischen Stabilitätspakt. Der ÖStP 2012 wurde am 9. Mai 2012 abgeschlossen und 

regelt die Stabilitätsbeiträge von Bund, Ländern und Gemeinden, Sanktionen bei Zielverfeh-

lungen, die Haushaltskoordinierung sowie die mittelfristige Ausrichtung der Haushaltsfüh-

rung, die Festlegung von autonomen Haftungsobergrenzen für Bund, Länder und Gemein-

den, erhöhte Transparenz und eine „Rendez-vous-Klausel“ bei Änderungen EU-rechtlicher 

Vorgaben (Verhandlungen zur Anpassung). 

Seit dem Jahr 2017 sind die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden über den Konjunk-

turzyklus grundsätzlich auszugleichen oder haben im Überschuss zu sein. Diesem Grundsatz 

ist für den Gesamtstaat entsprochen, wenn der jährliche strukturelle Haushaltssaldo Öster-

reichs 0,45 % des nominellen Bruttoinlandsprodukts (BIP) nicht unterschreitet (BMF, 2012). 

Das Land Niederösterreich erstellt seit 1990 Budget- und Finanzvorschauen und seit 1995 

mittelfristige Budgetprogramme. Das zurzeit geltende Budgetprogramm läuft bis zum Jahr 

2024 und muss nach Maßgabe des Stabilitätspaktes 2012 inhaltlich und zeitlich angepasst 

werden. Da wegen der budgetären Auswirkungen der Corona-Pandemie der Budgetprozess 

erst im Herbst 2021 stattfindet, wird ein Doppelbudget für die Jahre 2022 und 2023 erstellt. 

Damit wird auch die mittelfristige Finanzplanung ein Jahr mehr als üblich umfassen, konkret 

den Zeitraum 2021 bis 2026. Seit dem Jahr 2012 hat das Institut für Höhere Studien (IHS) die 

Budgetprogramme des Landes Niederösterreich analysiert und Empfehlungen für die Errei-

chung der finanzpolitischen Ziele abgeleitet (vgl. zuletzt Weyerstraß und Grozea-Helmen-

stein, 2020). Diese Analyse des Budgetprogramms wird mit dem vorliegenden Bericht aktua-

lisiert und bis zum Jahr 2026 fortgeschrieben. 
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2 Der finanzpolitische Rahmen 

2.1 Das Österreichische Stabilitätsprogramm für die Jahre 

2020 bis 2024 

Das aktuelle Stabilitätsprogramm und insbesondere der österreichische Stabilitätspakt 2012 

bilden die Basis für die Überarbeitung und Erweiterung des niederösterreichischen Budget-

programms. Die Ziele des Stabilitätsprogramms, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung 

eines mittelfristig ausgeglichenen Budgets, werden mit dem österreichischen Stabilitätspakt 

auf die Bundesländer umgelegt. 

Gemäß EU-Verordnung 1466/97 in der Fassung der Verordnung 1175/2011 müssen alle EU-

Mitgliedstaaten jährlich ein Stabilitätsprogramm (Teilnehmer an der Währungsunion) bzw. 

ein Konvergenzprogramm (Nicht-Teilnehmer an der Währungsunion) vorlegen. Die Stabili-

tätsprogramme müssen Angaben zum mittelfristigen Haushaltsziel sowie den Anpassungs-

pfad in Richtung auf dieses Ziel für den Saldo des öffentlichen Haushalts und die voraussicht-

liche Entwicklung der öffentlichen Schuldenquote, Annahmen über die voraussichtliche wirt-

schaftliche Entwicklung und über wichtige ökonomische Variablen, die für die Umsetzung des 

Stabilitätsprogramms von Belang sind, eine detaillierte und quantitative Bewertung der haus-

haltspolitischen und sonstigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die zur Erreichung der 

Programmziele vorgesehen sind, eine Untersuchung der Auswirkungen von Änderungen bei 

den wichtigsten ökonomischen Annahmen auf die Haushalts- und Verschuldenslage sowie 

gegebenenfalls die Gründe für eine Abweichung von dem geforderten Anpassungspfad in 

Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel enthalten.  

Die österreichische Bundesregierung hat das aktuell gültige Stabilitätsprogramm, das den 

Zeitraum 2020 bis 2024 umfasst, am 28. April 2021 vorgelegt (BMF, 2021a). Gleichzeitig stellt 

dieses Programm den nationalen mittelfristigen Haushaltsplan dar, der laut Artikel 4 der 

„Twopack“-Verordnung 473/2013 zu übermitteln ist. Die aktuelle Fortschreibung basiert auf 

den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) von Statistik Austria bis 2020, 

der mittelfristigen Konjunkturprognose des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung (WIFO) vom März 2021 sowie Berechnungen und Einschätzungen des Bundesminis-

teriums für Finanzen (BMF). 

Die öffentlichen Finanzen stehen vor allem in den Jahren 2020 und 2021 unter dem Einfluss 

der Corona-Pandemie. Während die Rezession bereits durch das Wirken der automatischen 

Stabilisatoren im Jahr 2020 zu beträchtlichen Mindereinnahmen (Rückgang der Beschäfti-

gung und der Unternehmensgewinne und dadurch rückläufige Einnahmen) sowie Mehraus-

gaben (steigende Arbeitslosigkeit) führte, wurden zusätzlich beträchtliche diskretionäre Pa-

kete zur Minderung der wirtschaftlichen Folgen der gesundheitspolitischen Lockdowns be-

schlossen. 
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Gemäß aktuellen „Covid-19-Berichterstattung“ des BMF (BMF, 2021b) wurden für Kurzar-

beitsbeihilfen bis Ende 2020 rund 5,5 Mrd. Euro ausgezahlt. Die Auszahlungen aus dem „CO-

VID-19-Krisenbewältigungsfonds“ beliefen sich zum Jahresende 2020 auf knapp 8,5 Mrd. 

Euro, und es wurden Haftungen mit einem Volumen von 6,6 Mrd. Euro übernommen. Die 

Steuererleichterungen beliefen sich auf 6,4 Mrd. Euro. Insgesamt beliefen sich gemäß der 

Berichterstattung zum Bundesbudget 2021 im Jahr 2020 die Auszahlungen für den „COVID-

19-Krisenbewältigungsfonds“ einschließlich „Corona-Kurzarbeit“ auf 20 Mrd. Euro. Für 2021 

sind weitere 9,2 Mrd. Euro vorgesehen. Hinzu kommt im Jahr 2021 in Konjunkturpaket, das 

mit zusätzlichen Ausgaben von 1,3 Mrd. Euro und Mindereinnahmen von 5,9 Mrd. Euro zu 

Buche schlägt. Darüber hinaus sieht das Bundesbudget für 2021 Ausgaben von 1,1 Mrd. Euro 

für neue Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Klimaschutz, Sicherheit, Bildung und im 

Arbeitsmarkt vor (BMF, 2020a). Durch die Rezession und die fiskalpolitischen Maßnahmen 

zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben sich die öffentlichen 

Finanzen in Österreich, wie in fast allen Industrieländern, drastisch verschlechtert. Hatte der 

gesamtstaatliche Haushalt im Jahr 2019 noch mit einem positiven Saldo nach Maastricht von 

0,7 % in Relation zum nominellen Bruttoinlandsprodukt abgeschlossen, ergab sich aktuellen 

Schätzungen zufolge im Jahr 2020 ein Defizit von 9,5 % des BIP. Für 2021 ist eine leichte Ver-

ringerung der Defizitquote auf 6,3 % vorgesehen. Damit steigt der Schuldenstand von 70,5 % 

in Relation zum BIP im Jahr 2020 auf knapp 85 % im Jahr 2021 (BMF, 2020a). 

2.2 Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 

Zur Erfüllung der Stabilitätsvorschriften, die sich aus dem Vertrag von Maastricht sowie dem 

Stabilitäts- und Wachstumspakt ergeben, werden in Österreich parallel zum Finanzausgleich 

innerstaatliche Stabilitätspakte abgeschlossen. Der Österreichische Stabilitätspakt (ÖStP) 

setzt die EU-rechtlichen Regeln über die Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten um und regelt 

die innerstaatliche Haushaltskoordinierung. 

Aufbauend auf den Bestimmungen der Österreichischen Stabilitätspakte 2001, 2005 und 

2008 wurde am 16. März 2011 Einvernehmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über 

den Wortlaut eines erneuerten Österreichischen Stabilitätspakts erzielt, der rückwirkend 

zum 1.1.2011 in Kraft trat. Mit dem ÖStP 2011 wurden im Wesentlichen folgende Neuerun-

gen vereinbart (BMF 2013): 

• Neudefinition der Stabilitätsbeiträge von Bund, Ländern und Gemeinden 

• Verschärfung der Sanktionsfolgen bei Zielverfehlungen 

• Amtswegiges Gutachten des Rechnungshofes (Reputationssanktion) bei Zielver-

fehlungen 

• Darauf aufbauend gegebenenfalls automatische Einleitung eines Sanktionsver-

fahrens 
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• Stärkung des über eine Sanktion entscheidenden Schlichtungsgremiums (eine 

Entscheidung kann durch Nichterscheinen nicht behindert werden) 

• Keine durchschnittliche Betrachtung der Zielerreichung über den gesamten Zeit-

raum, sondern Fokussierung auf jedes einzelne Haushaltsjahr. Dies impliziert, 

dass Überschüsse nicht (mehr) in Folgejahre vorgetragen werden können. Für 

den innerösterreichischen Stabilitätspakt gilt damit ebenso wie für den europäi-

schen Stabilitätspakt eine jährliche Betrachtungsweise 

• Verbesserungen der inhaltlichen Haushaltskoordinierung und mittelfristigen Aus-

richtung der Haushaltsführung (Austausch von Daten während des Prozesses der 

Stabilitätsprogramm-Erstellung im Koordinationsgremium zwischen Bund, Län-

dern und Gemeinden; unterjähriger Soll-Ist-Vergleich der Budgetentwicklung; 

Standardisierung der zur mittelfristigen Haushaltsplanung bekanntzugebenden 

Daten; Überleitungstabelle zwischen administrativem und ESVG-Ergebnis inklu-

sive außerbudgetärer Einheiten; Meldeverpflichtung für neue außerbudgetäre 

Einheiten an Statistik Austria) 

• Schaffung verbindlicher Haftungsobergrenzen für Bund und Länder (für die Ge-

meinden durch die betreffenden Länder), inklusive Regelung des Verfahrens bei 

Haftungsübernahmen und Regelung von Risikovorsorgen für den Fall von Ausfäl-

len 

• Transparenz über die Haushaltsführung durch Publikation wesentlicher Informa-

tionen zur Haushaltskoordination auf der Homepage des Finanzministeriums 

• „Rendez-vous-Klausel“ bei Änderung von EU-rechtlichen Vorgaben (Verhandlun-

gen zur Anpassung). 

Aufgrund der europäischen Entwicklungen im Zusammenhang mit einer verstärkten wirt-

schaftlichen Steuerung der EU-Mitgliedstaaten ergab sich die zwingende Notwendigkeit, Ver-

handlungen zur Anpassung des Österreichischen Stabilitätspaktes 2011 zu führen, um die 

neuen EU-rechtlichen Vorgaben auch innerstaatlich umzusetzen. Diese im Allgemeinen mit 

„Sixpack“, „Twopack“ und „Fiskalpakt“ bezeichneten europarechtlichen Regelungen brach-

ten neben den bestehenden Verpflichtungen zu nachhaltigen gesamtstaatlichen Haushalts-

ergebnissen im Sinne des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 

(ESVG) vor allem neue Vorgaben für das strukturelle Defizit, eine Schuldenabbauregel und 

eine Ausgabenregel.  

Der nach wie vor geltende Österreichische Stabilitätspakt 2012 (BGBl. I Nr. 30/2013) stellt die 

Budgetvorgaben für den Bund (ohne Sozialversicherungsträger), die einzelnen Länder und 

die Gemeinden pro Bundesland bereit. Im Vollausbau stellt der ÖStP ein mehrdimensionales 

Fiskalregelwerk mit nominellen und strukturellen Budgetregeln, Ausgaben- und Schuldenre-

geln sowie Haftungsobergrenzen auf sub-sektoraler bzw. regionaler Ebene im Sinne der EU 
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dar. Die Kontrollkonten erfassen Abweichungen von den jeweiligen strukturellen Vorgaben 

der Gebietskörperschaften. Bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte sind die Abwei-

chungen in den Folgejahren abzubauen.  

Laut Fiskalrat (2019) erleichterte die Einigung der Vertragspartner im Mai 2019 in bislang 

strittigen Punkten die Anwendung des ÖStP 2012, trotz verbleibender Komplexität des Fis-

kalregelwerks. Allerdings bleiben noch weitere Aspekte unklar. 

Bei der Schuldenregel impliziert die Vorgangsweise, einen konstanten Rückführungspfad bei 

den Berechnungsroutinen festzulegen, ohne dabei die Ergebnisse der Folgejahre zu berück-

sichtigen. Die im Herbst 2018 von Statistik Austria erstmals gemäß Artikel 10 (7) ÖStP 2012 

durchgeführte Einbeziehung von gesamtstaatlichen EK-Ergebnissen zur Evaluierung der 

Schuldenregel („zukunftsgerichteter Benchmark“ der Schuldenregel) berücksichtigt aber 

nicht regionale Schuldenentwicklungen. 

Bei der Anwendung der Ausgabenregel wird nur dann von einem sanktionsrelevanten Sach-

verhalt ausgegangen, wenn das zulässige Wachstum der Ausgaben sowohl in der 1-Jahresbe-

trachtung als auch in der 2-Jahresbetrachtung „erheblich“ im Sinne der EU-Definition über-

schritten wurde. Diese Interpretation unterscheidet sich von jener der EU. Die EU sieht ein 

sanktionsrelevanter Sachverhalt bereits bei „erheblicher“ Verfehlung eines der beiden Krite-

rien.  

Durch das „Einfrieren“ der Kontrollkontostände des Jahres t jeweils auf Grundlage der Be-

rechnungen der Haushaltsergebnisse durch Statistik Austria im Herbst t+1 wirken sich die 

üblichen statistischen Datenrevisionen (u.a. Einnahmen- und Ausgabenaggregate, nominel-

les BIP) nachträglich nicht mehr auf die Kontrollkontostände aus. Darüber hinaus schließen 

die Bestimmungen des ÖStP 2012 (einschließlich der entsprechenden Richtlinien) die Aus-

wirkungen von Revisionen auf Kontrollkontostände infolge von systemischen Änderungen 

bzw. Neuinterpretationen des ESVG oder Revisionen der Produktionslücke ausdrücklich aus.  

Infolgedessen wurde durch die erstmalige Erstellung der Kontrollkonten für die Jahre 2015 

bis 2017 einheitlich der Stand bezüglich Haushaltsergebnis und makroökonomischer Variab-

len vom Herbst 2018 zugrunde gelegt. In diesem sogenannten „Freeze“-Szenario bleiben 

auch in Zukunft die Jahre 2015 bis 2017 mit dem Stand vom Herbst 2018 „eingefroren“. Dabei 

zeigt sich für alle Gebietskörperschaften die Erfüllung der strukturellen Zielvorgaben, die 

durch die Regelgrenzen von -0,35% des BIP (Bundesebene und Sozialversicherungsträger) so-

wie von -0,1% des BIP (Landes- und Gemeindeebene) bestimmt sind. In den Jahren 2015 bis 

2017 werden diese Regelgrenzen im jeweiligen Ausmaß der Zusatzkosten im Zuge der Flücht-

lingszuwanderung gelockert (Art. 11 ÖStP 2012).  

Für die Jahre 2018 bis 2023 wird im Bericht des Fiskalrats aus dem Jahr 2019 von der Einhal-

tung der strukturellen Vorgaben durch den Bund sowie die Länder insgesamt ausgegangen. 

Auf der Gemeindeebene wird hingegen eine Überschreitung jenes Schwellenwerts (Grenze 
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gemäß Art 7 (4) in Verbindung mit Art. 8 (4) und (5) ÖStP 2012) ausgegangen, der eine „kon-

junkturgerechte Rückführung“ erforderlich machen und Sanktionen auslösen würde. Dieser 

Schwellenwert beträgt für die Gemeindeebene -0,117% des BIP (Bund: -1,25% des BIP; Län-

der: -0,25% des BIP). Dieses Ergebnis basiert auf der Mittelfristplanung vom Herbst 2018. 

Dieses sah ein Maastricht-Defizit der Gemeindeebene von 1,2 Mrd. Euro für das Jahr 2018 

vor. Statistik Austria notifizierte im März 2019 für die Gemeindeebene (ohne Wien) ein deut-

lich geringeres Maastricht-Defizit von 32 Mio. Euro im Jahr 2018. Dieser Basiseffekt spiegelt 

sich in weiterer Folge in den Kontrollkontoständen der Folgejahre wider.  

Laut Fiskalrat (2010) ergeben sich Schwierigkeiten bei der Anwendung des Österreichischen 

Stabilitätspakts 2012 im Vollausbau insbesondere durch: 1. die Gestaltung der EU-Regeln (die 

Komplexität der EU-Regeln verstärkt sich zusätzlich auf regionaler Ebene), 2. das Fehlen von 

verlässlichen ESVG-Daten über die gegenwärtige Budgetlage, während die Zielvorgaben auf 

regionaler Ebene detailliert sind, 3. die Auslegung des ÖStP 2012 zwischen den Vertragspart-

nern Bund, Länder und Gemeinden, die zu Kompromissen führt, die vom EU-Fiskalregelwerk 

teilweise abweichen.  

Um die genannten Probleme zu adressieren, empfiehlt der Fiskalrat eine starke Vereinfa-

chung des ÖStP 2012. Dabei bietet sich laut Fiskalrat als „zentraler Indikator“ für die regionale 

Fiskalregeleinhaltung auf Länder- und Gemeindeebene der steuerungsrelevante Budgetsaldo 

nach Maastricht oder der strukturelle Budgetsaldo an. Eine zeitnahe Veröffentlichung der 

Kontrollkonten des Bundes, der einzelnen Länder sowie der Gemeinden könnte zu einer Er-

höhung der Transparenz beitragen. Hilfreich findet der Fiskalrat auch einen zeitnahen Zugang 

zu den Buchungen in den Kontrollkonten sowie zu allen relevanten Informationen über die 

rezenten Budgetentwicklungen aller gebietskörperschaftlichen Ebenen.  

2.3 Die Schuldenbremse 

Am 7. Dezember 2011 hat der Nationalrat mit dem Ziel eines ab dem Jahr 2017 strukturell 

ausgeglichenen gesamtstaatlichen Haushalts eine Schuldenbremse beschlossen. Da keine Ei-

nigung mit der Opposition erzielt wurde, kam die für eine Verfassungsänderung im National-

rat erforderliche Mehrheit nicht zustande. Aus diesem Grund wurde die Schuldenbremse als 

einfaches Gesetz verabschiedet. Die Bundesregierung hat mit den Ländern und den Gemein-

den eine Vereinbarung nach § 15a B-VG getroffen. Diese stellt die Schuldenbremse auf einer 

der Verfassung ähnlichen Ebene dar. 

Nach den Vorgaben der Schuldenbremse sind die Haushalte von Bund, Ländern und Gemein-

den nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union und des Österreichischen Stabilitäts-

paktes grundsätzlich strukturell auszugleichen. Dabei darf der Bund maximal ein strukturelles 

Budgetdefizit von 0,35% in Relation zum nominellen Bruttoinlandsprodukt aufweisen. Länder 

und Gemeinden dürften zusammen höchstens ein strukturelles Budgetdefizit von 0,1% des 

nominellen Bruttoinlandsprodukts erzielen. Die Aufteilung der zulässigen Defizite und 
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Schwellenwerte zwischen Ländern und Gemeinden wird im Österreichischen Stabilitätspakt 

geregelt. 

Abweichungen des tatsächlichen strukturellen Defizits des Bundes von der zulässigen Defi-

zitgrenze werden auf einem Kontrollkonto des Bundes erfasst. Sobald Belastungen des Kon-

trollkontos den Schwellenwert von 1,25% des nominellen Bruttoinlandsprodukts überschrei-

ten, sind diese vom Bund konjunkturgerecht zurückzuführen. Abweichungen des tatsächli-

chen strukturellen Defizits der Länder und Gemeinden insgesamt von der ihnen zugestande-

nen Defizitgrenze sind auf einem Kontrollkonto je Land und landesweise für die Gemeinden 

zu erfassen. Sobald auf allen Kontrollkonten der Länder und Gemeinden insgesamt eine sal-

dierte Gesamtbelastung den Schwellenwert von -0,367% des nominellen Bruttoinlandspro-

dukts unterschreitet, sind die einzelnen Kontrollkonto-Beträge konjunkturgerecht auf einen 

Wert über dem jeweiligen Anteil an der Regelgrenze der Länder und Gemeinden zurückzu-

führen. Der Betrag von 0,367% des nominellen Bruttoinlandsprodukts verteilt sich zu 0,25% 

des nominellen BIP auf die Länder und zu 0,117% des nominellen BIP auf die Gemeinden 

Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 

Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können die zuläs-

sigen Grenzen für den Bund mit Beschluss des Nationalrates und für die Länder und Gemein-

den mit Beschluss des Landtages überschritten werden. Der jeweilige Beschluss ist mit einem 

Rückführungsplan zu verbinden. Die Rückführung hat innerhalb eines angemessenen Zeit-

raums zu erfolgen. Ferner regelt das Gesetz zur Schuldenbremse, dass Bund, Länder und Ge-

meinden den Aufwand aus der Verhängung allfälliger finanzieller Sanktionen, welche gemäß 

den Rechtsakten der Europäischen Union zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin verhängt wer-

den, im Verhältnis der Abweichungen von den im Österreichischen Stabilitätspakt für den 

Bund, die einzelnen Länder und landesweise für die Gemeinden jeweils vereinbarten Haus-

haltszielen in den der Sanktion zugrunde liegenden Jahren zu tragen haben. 

Für die Berechnung und Festlegung des jährlichen gesamtstaatlichen strukturellen Haushalts-

saldos wird die von der Europäischen Kommission angewandte Methode verwendet. Dabei 

beruht die Konjunkturbereinigung des Budgetsaldos auf der Schätzung des Produktionspo-

tenzials (Havik et al. 2014) sowie der Konjunkturreagibilität des Haushaltssaldos. Für die Er-

mittlung der jeweiligen strukturellen Haushaltssalden des Bundes, der Länder und der Ge-

meinden (landesweise) sind in der Folge die jeweiligen Haushaltssalden nach ESVG (Maas-

tricht-Salden) um den jeweiligen anteiligen Konjunktureffekt und um allfällige Einmalmaß-

nahmen zu bereinigen. Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat unter Bedachtnahme 

auf die einschlägigen EU-rechtlichen Regelungengemeinsam mit Ländern und Gemeinden 

Richtlinien zur näheren Definition und Berechnung des strukturellen Haushaltssaldos Öster-

reichs zu erstellen. Änderungen der Richtlinien sind vom österreichischen Koordinationsko-

mitee zu beschließen. Die darin geregelte Methode ist für die jeweils erforderlichen Berech-

nungen in Zusammenhang mit den strukturellen Haushaltssalden des Bundes, der Länder 

und der Gemeinden (landesweise) heranzuziehen. Das BMF muss den Ländern und 
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Gemeinden die jeweiligen Defizitwerte und ihre Berechnung jeweils ehestmöglich mitteilen. 

Der anteilige Konjunktureffekt wird aus dem gesamtstaatlichen Konjunktureffekt nach den 

vereinbarten Anteilen an der Untergrenze des zulässigen strukturellen Haushaltssaldos des 

Gesamtstaates (-0,45% des nominellen BIP) ermittelt. Der Anteil der Länder am strukturellen 

Defizit beträgt 0,1% des nominellen Bruttoinlandsprodukts und wird seit dem Jahr 2017 nach 

der Volkszahl gemäß § 9 Abs. 9 FAG 2008 verteilt (BMF, 2013). 

Weiters regelt das Gesetz zur Schuldenbremse im Einklang mit den EU-rechtlichen Verpflich-

tungen, dass Bund, Länder und Gemeinden landesweise ihren Schuldenstand jährlich nach 

Maßgabe folgender Bestimmungen verringern, solange der öffentliche Schuldenstand den 

Referenzwert von 60% des nominellen BIP übersteigt: 

• Gesamtstaatlich ist der Schuldenstand über 60% des nominellen BIP über die 

jeweils letzten drei Jahre durchschnittlich um ein Zwanzigstel zu verringern 

• Der Anteil des Bundes, der Länder und der Gemeinden (landesweise) an dieser 

Verringerung ergibt sich aus dem Verhältnis ihrer Schuldenstände nach ESVG 

zueinander am 31.12.2011. 

• Werden bisher nicht erfasste Schuldenstände im öffentlichen Schuldenstand 

nach ESVG erfasst, erhöht sich die Verpflichtung der betroffenen Gebietskörper-

schaft (Bund, Land, Gemeinden landesweise) entsprechend. 

• Spätere Erhöhungen des Schuldenstandes über den jeweils zulässigen Anteil an 

60% des nominellen Bruttoinlandsprodukts sind nicht zulässig. 

• Veränderungen des Schuldenstandes entgegen dieser Vereinbarung bewirken 

im jeweiligen Folgejahr die Verpflichtung, die vereinbarungsgemäße Schulden-

quote herzustellen. Zusätzlich erden auf Basis eines Gutachtens des Rechnungs-

hofes gegen die verantwortlichen Gebietskörperschaften Sanktionen verhängt. 

2.4 Reform des Finanzausgleichs 

Der Finanzausgleich für die Jahre 2017 bis 2021 (FAG 2017) ist seit dem 1.1.2017 in Kraft. We-

gen der Corona-Pandemie haben sich die Finanzreferenten der Bundesländer im April 2020 

auf eine Verlängerung des Finanzausgleichs bis Ende 2023 verständigt.1 

Der Finanzausgleich bietet einige Neuerungen gegenüber dem Finanzausgleich aus dem Jahr 

2008, wie die verstärkte Zusammenführung von Aufgaben-, Ausgaben und Finanzierungsver-

antwortung, eine Reduktion der Transferströme unter Berücksichtigung der Wechselwirkun-

gen im Finanzausgleich sowie mehr Transparenz und Vereinfachungen.  

__________________________________________________ 

1 http://www.noe.gv.at/noe/Bundeslaender_fuer_Verlaengerung_des_Finanzausgleichs.html   

http://www.noe.gv.at/noe/Bundeslaender_fuer_Verlaengerung_des_Finanzausgleichs.html
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So bekennen sich die Finanzausgleichpartner zum Einstieg in die Aufgabenorientierung mittels 

Pilotprojekten. Die Ertragsanteile der Gemeinden (innerhalb allfälliger Ländertöpfe) werden 

auf Basis einvernehmlich festgelegter quantitativer und qualitativer Parameter (wie z.B. Qua-

litätskriterien) wie folgt verteilt: ab dem Jahr 2018 ein Teil für Elementarbildung, ab dem Jahr 

2019 für ein Pilotprojekt für den Bereich Pflichtschule. Da das vereinbarte Einvernehmen 

über die Verteilungskriterien nicht hergestellt werden konnte, wurde im Dezember 2018 

diese Bestimmung mit einer Novelle zum FAG 2017 wieder aufgehoben.  

Der Bund leistet einen Beitrag zur Finanzierung der Elementarpädagogik durch Zweckzu-

schüsse. So unterstützt der Bund aufgrund einer §15a-Vereinbarung von Anfang Dezember 

2018 über die Finanzierung für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 den quantitativen 

und qualitativen Ausbau der Elementarpädagogik mit jährlichen Mitteln von 125 Mio. Euro 

für das Kindergartenjahr 2018/19 sowie jeweils 142,5 Mio. Euro in den Jahren 2019/20 bis 

2021/22. Der Beitrag der Länder dazu beläuft sich auf rund 38 Mio. Euro pro Jahr.2 Weitere 

vereinbarte Maßnahmen sind der Ausbau des Kinderbildungs- und Betreuungsangebots für 

die unter Dreijährigen, die Weiterentwicklung der einheitlichen Qualifikation der Tagesmüt-

ter und -väter, die Intensivierung der sprachlichen Frühförderung sowie die weitere Finan-

zierung zur Beibehaltung der einjährigen Kindergarten-Besuchspflicht vor dem Schuleintritt. 

Das Gesetz, das drei Art.-15a-Vereinbarungen zusammenführte, trat rückwirkend per 1. Sep-

tember 2018 in Kraft.3 

Im Bereich der Migration und Integration wird ein einmaliger Kostenersatz für Mehraufwen-

dungen an Länder und Gemeinden in Höhe von 125 Mio. Euro geleistet. Der Anteil der Länder 

beträgt 70% bzw. 87,5 Mio. Euro. Weiters kommt den Bundesländern mehr Abgabenautono-

mie zu. Beginnend mit dem 1.1.2018 wurde der Wohnbauförderungsbeitrag zu einer voll-

ständigen Landesabgabe. Dabei dürfen die Landesgesetzgeber die Höhe des Tarifs ohne 

Ober- oder Untergrenzen-Vorgabe des Bundesgesetzes bestimmen. Des Weiteren wird der 

bisherige Anteil des Bundes am Wohnbauförderungsbeitrag auf Basis des Jahres 2016 durch 

einen höheren Bundesanteil an den Abgaben mit einheitlichem Schlüssel ersetzt.  Das Regie-

rungsprogramm 2020-2024 sieht Investitionsanreize für Sanierungen und Neubau (insbeson-

dere auch durch Abschluss eines neuen Finanzausgleichs ab 2022) vor. Dabei soll der Aufga-

benorientierung stärkeres Augenmerk zukommen und eine Ökologisierung der Wohnbauför-

derung angestrebt werden. 

Der Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) soll merklich erleichtert wer-

den. Mögliche zusätzliche Mittel für den ÖPNV sollen als Investitionsanreiz für die notwen-

dige Ersterschließung bzw. Wiederaktivierung und den notwendigen Ausbau bereits vorhan-

dener Strecken dienen. 

__________________________________________________ 

2 https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1453/index.shtml. Zuletzt aufgerufen am 03.05.2019.  
3 https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1453/index.shtml. Zuletzt aufgerufen am 03.05.2019  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00331/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1453/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1453/index.shtml
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Ein weiterer Punkt des aktuellen Finanzausgleichs ist die „Vereinfachung der Verteilung der 

Ertragsanteile und Transfers mit Neutralisierung der Verwerfungen zwischen den Ländern“. 

Dabei entfallen alle entbehrlichen Vorausanteile und historisch entstandenen Detailregelun-

gen. Eventuelle Verluste werden im Rahmen einer Übergangsfrist abgemildert. Gemeinden 

mit mehr als 10.000 Einwohnern erhalten neben dem Abgestuften Bevölkerungsschlüssel nur 

mehr Pauschalbeträge. Gemeinden bis 10.000 Einwohner erhalten einen Teil der Mittel nach 

Nächtigungszahlen. 

Im Bereich der Eisenbahnkreuzungen werden Fonds auf Landesebene eingerichtet, mit de-

nen Gemeinden finanzielle Mittel für Investitionen in Eisenbahnkreuzungen erhalten. Bei der 

Mittelvergabe an Gemeinden entscheiden die Länder. Die Dotierung dieser Fonds beläuft 

sich im Zeitraum 2017 bis 2029 auf 125 Mio. Euro (davon 50% durch den Bund und 50% durch 

die Gemeinden). 

Im Gesundheitsbereich wird die Umsetzung der bundesgesetzlichen Maßnahmen in der Art.-

15a-Vereinbarung beschlossen. Beim Kostendämpfungspfad wird vom Wert des Jahres 2016 

und von den Wachstumsraten der Jahre 2017 (3,6%), 2018 (3,5%), 2019 (3,4%), 2020 (3,3%) 

und 2021 (3,2%) als Obergrenze ausgegangen. Die neue Finanzzuweisung des Bundes an die 

Länder und Gemeinden für den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales beträgt 300 Mio. 

Euro jährlich (§ 24 FAG 2017). Infolge einer Umschichtung zu Lasten Wiens stehen letztlich 

306 Mio. EUR zur Verfügung. Von diesen Mitteln erhalten die Länder 193,1 Mio. Euro und die 

Gemeinden 112,9 Mio. Euro jährlich. Ein Teil davon, 60 Mio. Euro jährlich, wird für einen 

Strukturfonds verwendet, der Abwanderungsgemeinden und finanzschwache Gemeinden 

unterstützt. 

Bei der Pflege wurde die Dotierung des Pflegefonds für die Jahre 2017 bis 2021 verlängert, 

wobei die Dotierung ausgehend von jährlich 350 Mio. Euro ab 2018 um 4,5% valorisiert wer-

den sollte. Eine weitere Neuerung in der Pflege ist, dass durch die wirtschaftlichen und de-

mografischen Entwicklungen die Kostendynamik auf 4,6% pro Jahr begrenzt wird. Des Wei-

teren werden im Rahmen der Erweiterung der Hospiz- und Palliativversorgung zusätzlich 18 

Mio. Euro zur Verfügung gestellt, dieser Betrag wird als Drittelfinanzierungslösung zwischen 

Bund, Ländern und Sozialversicherungsträgern geteilt. Ein weiterer Punkt in der Pflege be-

trifft die Förderung der 24-Stunden-Betreuung, welche verlängert wird, sodass sich Bund und 

Länder die Kosten in einem Verhältnis von 60% zu 40% teilen. Seit dem Jahr 2018 leistet der 

Fonds auch einen Ausgleich für den Entfall des Pflegeregresses. 

Im Bereich des Klimaschutzes sollen Maßnahmen zur Einhaltung von EU-rechtlichen sowie 

völkerrechtlichen Bedingungen erarbeitet werden. Falls diese nicht erreicht werden, sollen 

die Kosten für den Ankauf von Klimaschutz-Zertifikaten auf Bund und Länder im Verhältnis 

80% zu 20% aufgeteilt werden. Zusätzliche Mittel wurden für die laufende Finanzausgleichs-

periode für Neuzusagen in der Siedlungswasserwirtschaft zur Erhaltung des Standards in der 

Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung vorgesehen. Auch klimarelevante 
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Förderungen sowie Impulsprogramme und Anreizsysteme im Bereich der Umweltförderung 

im Inland werden durchgeführt. Ein weiterer Punkt des Finanzausgleichs betrifft die Harmo-

nisierung der Rechnungslegungsvorschriften aller öffentlichen Haushalte durch die Voran-

schlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), welche lediglich einvernehm-

lich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden fortgeführt werden kann. Für den Bereich Kli-

maschutz wurde der Abschluss einer Art.-15a B-VG-Vereinbarung Bund (BMFLUW) - Länder 

über Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor vereinbart.  

Der Finanzausgleich 2017 brachte auch Änderungen bei den Haftungsobergrenzen sowie 

dem Spekulationsverbot mit sich. So wurden eine Haftungsobergrenze mit einer einheitli-

chen Berechnung je Gebietskörperschaftsebene und ein einheitliches Spekulationsverbot für 

Bund, Länder und Gemeinden beschlossen. Dieses Spekulationsverbot wurde von den meis-

ten Ländern bereits umgesetzt. Haftungsübernahmen des Bundes und der Länder sind ab 

2019 auf 175% und der Gemeinden auf 75% der Steuereinnahmen begrenzt. Der Finanzaus-

gleich sollte einfacher, überschaubarer und transparenter werden mit dem Ziel, die Aufgaben 

und die dafür nötigen Einnahmen möglichst in einer Hand zusammenzuführen. Das Ziel wei-

terer Verhandlungen zu Reformen des Finanzausgleichs ist, Doppelgleisigkeiten zwischen der 

Grundsatz- und Ausführungsgesetzgebung zu reduzieren und durch klare Regelungs- und 

Verantwortungsstrukturen zwischen den Gebietskörperschaften einen fairen, aufgabenori-

entierten Finanzausgleich zu ermöglichen. Die Möglichkeiten der Reduktion von Art.-15a-

Vereinbarungen sowie mögliche Integration bestehender Art.-15a-Vereinbarungen in den 

nächsten Finanzausgleich werden geprüft. 

Im Paktum zum FAG 2017 wurde vereinbart, als Verwaltungsreformen die Spending Reviews 

auszubauen sowie ein umfassendes Benchmarking-Modell für Effizienzvergleiche der Ge-

bietskörperschaften einzuführen. Infolgedessen wurde im Jahr 2018 als erster Schritt ein ge-

meinsames Benchmarking-Modell des BMF und der Länder für den öffentlichen Sektor erar-

beitet. Dieses wurde anhand des Pilotprojekts „Sicherheitsverwaltung“ angewandt und er-

probt und brachte wichtige Erkenntnisse. Das Handbuch für Benchmarking (BM) für die öf-

fentliche Verwaltung wird für weitere potenzielle BM-Projekte der öffentlichen Hand genutzt 

und anhand weiterer Erfahrungen laufend verbessert. Das Instrument Spending Review wird 

weiter eingesetzt, um zu überprüfen, ob Aufgaben und Ausgaben noch zeitgemäß sind und 

die gewünschten Resultate erbringen, sowie ob Einsparungsmöglichkeiten bestehen. Auch 

viele Bundesländer haben bereits Spending Reviews eingeführt. Der Spending Review-Be-

richt Schulgesundheit wurde unter Beteiligung von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden 

erstellt. Das Regierungsprogramm 2020-2024 hebt hinsichtlich des Finanzausgleichs die fol-

genden Aspekte hervor:  

• Erarbeitung des FAG zielorientiert entlang strategischer Ziele  

• Fortsetzung der bestmöglichen Zusammenführung der Zuständigkeiten bezüg-

lich Verantwortung und Finanzierung, 
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• Festlegung bundesweit einheitlicher Planungs- und Steuerungsmechanismen 

und Wirkungsziele sowie Maßnahmen und Indikatoren (z.B. soziodemographi-

sche, geographische, topographische) zu deren Messung 

• Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus dem FAG für kooperationsbereite Gemein-

den bei höheren finanziellen Erfordernissen (z.B. hinsichtlich Lage, Betreuungs-

bedarf, Siedlungsstruktur usw.), und auch bei zentralen und überörtlichen Funk-

tionen 

• Koppelung der Mittel aus dem FAG an die Einhaltung der Klimaziele  

• Klare Zuordnung und Verantwortung für die Ergebnisse zu den jeweiligen Ge-

bietskörperschaften (Aufgabenentflechtung) 

• Klare Verantwortlichkeiten und Prüfung einer Stärkung der Steuerautonomie 

für Länder und Gemeinden 

• Kürzung der Transferströme bei Berücksichtigung der Wechselwirkungen im Fi-

nanzausgleich. 

Eine besondere gemeinsame Aufgabe ist die Erreichung der Klimaziele. Dabei soll die Etab-

lierung eines Finanzverantwortlichkeitsmechanismus in Bezug auf die von der EU vorgegebe-

nen Klimaschutzziele (z.B. stärkere Leistungsorientierung beim ÖPNV, Ökologisierung der 

Wohnbauförderung und Dekarbonisierung des Wohnbaus) geprüft werden.  

Im Bereich Finanzen wird eine Stärkung des Eigenanteils der Finanzierung der Gemeinden 

angestrebt. Weiters werden eine Reform der gemeinderelevanten Steuern hinsichtlich Struk-

turen, Wirksamkeit und Bemessungsgrundlagen sowie die Möglichkeiten für Sanktionen im 

Rahmen des Finanzausgleichs bei Nichtbefüllung der Transparenz-Datenbanken gegenüber 

den Bundesländern geprüft. Die Vertragsfähigkeit von Städten, Gemeinden und Gemeinde-

verbänden für Art.-15a-B-VG-Vereinbarungen soll geprüft werden. 

Die Auszahlungen für den Finanzausgleich beliefen sich in den Jahren 2019 und 2020 auf 1,2 

Mrd. Euro bzw. 1,3 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 1) Hiervon waren im Jahr 2018 rund 44 % fix und 

56 % variabel. Der fixe Anteil sinkt bis zum Jahr 2024 auf rund 25 %. In den Jahren 2021 und 

2022 beeinflussen die Ausgaben zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-

Krise die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Durch die Corona-Krise geraten die In-

vestitionen der Gemeinden unter Druck. Um die Auswirkungen der COVID-19-Krise abzufe-

dern, fördert der Bund aus Mitteln des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds Investitionen der 

Gemeinden und Städte mit dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 mit insgesamt rund 1 

Mrd. Euro (BMF, 2020b). 
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Tabelle 1: Wichtige Parameter des Finanzausgleichs (Mio. Euro) 

   Bundesfinanzrahmen 2021 - 2024 

 
Erfolg 
2018 

Erfolg 
2019 

Erfolg 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Finanzausgleich 1.407,6 1.240,1 1.289,8 1.768,5 1.339,3 1.298,6 1.346,6 

    fix 623,4 412,9 342,7 947,3 443,3 343,3 343,3 

    variabel 784,2 827,2 947,1 821,2 895.9 955,3 1.003,2 

COVID-19-Krisenbe-
wältigungsfonds 

   600,6 100,5 0,4 0,4 

Quelle BMF (2020b). 

 

3 Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung 
bis 2026 

3.1 Mittelfristprognose für Österreich 

Die im folgenden Abschnitt beschriebene Projektion der Wirtschaftsentwicklung in Nieder-

österreich baut auf der Vorausschau für Gesamt-Österreich auf. Für diese Mittelfristprojek-

tion für Österreich wird auf die im Juli 2021 veröffentlichte Prognose des IHS zurückgegriffen 

(Ertl et al., 2021b). Diese umfasst den Zeitraum 2021 bis 2025. Für das Jahr 2026 wurden 

dieselben Wachstumsraten wie für das Jahr 2025 bzw. im Fall der Arbeitslosenquote dasselbe 

Niveau wie im Jahr 2025 angenommen. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die gesundheitspolitischen Maßnahmen zu ihrer 

Eindämmung haben im Jahresdurchschnitt 2021 in Österreich zu einem Rückgang des realen 

Bruttoinlandsprodukts um 6,2 % geführt. Anders als sonst üblich, war der private Konsum 

diesmal kein Konjunkturstabilisator, sondern im Gegenteil aufgrund der Schließung von Ge-

schäften, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie kontaktintensiven Dienstleistungsbetrie-

ben ein Haupttreiber der Rezession. Mit der durch den Impffortschritt ermöglichten Aufhe-

bung eines Großteils der Eindämmungsmaßnahmen hat die österreichische Wirtschaft im 

laufenden Jahr aber wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Das IHS erwartet daher für den Zeit-

raum 2021 bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2,5 %. In den ver-

gangenen fünf Jahren betrug die durchschnittliche Zunahme 0,4 % pro Jahr. Bei der Interpre-

tation dieser Zahlen ist der coronabedingte Einbruch im Jahr 2020 zu berücksichtigen. 

Dadurch erklären sich auch die erwarteten hohen Wachstumsraten von 3,4 % im Jahr 2021 

sowie 4,5 % im Jahr 2022. Anschließend dürfte die Wirtschaft auf einen soliden 
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Wachstumskurs einschwenken. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden Zuwächse von 1,8 %, 

1,4 % und nochmals 1,4 % erwartet. Auch für das Jahr 2026 kann eine Wachstumsrate von 

knapp 1 ½ % erwartet werden. Insgesamt sollte damit die Wirtschaftsleistung annähernd mit 

dem gleichen Tempo wie im Euroraum zulegen. 

Eine mittelfristige Wirtschaftsprognose verwendet üblicherweise das Produktionspotenzial, 

also die bei Normalauslastung der Kapazitäten erreichbare gesamtwirtschaftliche Produk-

tion, als Anker. Dabei wird in der Regel so vorgegangen, dass unterstellt wird, dass spätestens 

am Ende des Prognosezeitraums die Produktionslücke geschlossen ist, was bedeutet, dass 

die tatsächliche Produktion dem Produktionspotenzial entspricht. Wenn die Produktion 

schon vor Ende des mittelfristigen Prognosehorizonts das Produktionspotenzial erreicht, 

wird unterstellt, dass das Wachstum des BIP dem Wachstum der Produktionsmöglichkeiten 

entspricht. Das IHS geht in seiner Mittelfristprognose vom Juli 2021 davon aus, dass das Pro-

duktionspotenzial durch die Corona-Pandemie nicht nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen 

wurde. Anders als in früheren schweren Wirtschaftskrisen sind diesmal keine größeren Ab-

schreibungen des Kapitalstocks notwendig, und die strukturelle Arbeitslosigkeit hat sich vo-

raussichtlich nicht erhöht. Somit dürfte das Produktionspotenzial auch im Jahr 2020 noch 

gestiegen sein, wenngleich sich das Wachstum auf 1 % abgeschwächt haben dürfte. Mit der 

Konjunkturerholung und damit der anziehenden Investitionstätigkeit und dem wieder stär-

keren technischen Fortschritt sollte sich das Potenzialwachstum rasch auf knapp 1 ½ % pro 

Jahr beschleunigen. Einer stärkeren Expansion steht die demografische Entwicklung entge-

gen. Aufgrund des Konjunktureinbruchs lag das Bruttoinlandsprodukt nach Schätzungen des 

Instituts im Jahr 2020 um 5 % unter dem Produktionspotenzial. Durch den kräftigen Auf-

schwung in den Jahren 2021 und 2022 dürfte die Produktionslücke aber bereits im kommen-

den Jahr annähernd geschlossen sein und dies bis zum Ende des Prognosezeitraums auch 

bleiben. 

Die Eckdaten der Mittelfristprognose können Tabelle 2 entnommen werden. Diese zeigt, wie 

beschrieben, für den Zeitraum 2021 bis 2025 die Resultate der IHS-Mittelfristprognose vom 

Juli 2025 (Ertl et al., 2021b). Für das 2026 wurden für das Bruttoinlandsprodukt und die In-

flationsraten die Wachstumsraten bzw. Werte aus dem Jahr 2025 fortgeschrieben. Für die 

Arbeitslosenquote und den Budgetsaldo in Relation zum nominellen BIP wurden die Verän-

derungen zwischen 2024 und 2025 fortgeschrieben, um die Werte für das Jahr 2026 zu er-

halten. 
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Tabelle 2: Mittelfristige Wirtschaftsentwicklung in Österreich bis 2026 (in %) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Veränderung des 
realen BIP 

-6,2 3,4 4,5 1,8 1,4 1,4 1,4 

Veränderung des 
nominellen BIP 

-4,7 5,4 6,5 3,8 3,5 3,4 3,4 

VPI-Inflationsrate 1,4 2,2 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 

Veränderung der 
Beschäftigung 

-2,0 2,0 1,8 1,0 0,8 0,8 0,8 

Arbeitslosenquote 9,9 8,4 7,9 7,8 7,7 7,5 7,3 

Gesamtstaatlicher 
Budgetsaldo in Re-
lation zum BIP 

-8,9 -7,4 -3,7 -2,0 -1,6 -1,2 -0,8 

Quellen Ertl et al. (2021b), Statistik Austria, eigene Berechnungen. Ab 2021 Prognose 

3.2 Projektion der wirtschaftlichen Entwicklung in Nieder-

österreich 

3.2.1 Allgemeine Entwicklung 

ECONOMICA, Institut für Wirtschaftsforschung, und das IHS erstellen im Auftrag des Landes 

Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich eine Wirtschaftsprognose für 

das Bundesland Niederösterreich. Als Basis der aktuellen Prognose dienen die Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) für den Zeitraum 1995 bis 2020 sowie die Regionalen 

Gesamtrechnungen (RGR) von Statistik Austria für den Zeitraum 2000 bis 2019. Die Berech-

nungen für die RGR werden jeweils zum Jahresende für das zurückliegende Berichtsjahr fer-

tiggestellt (z.B. Ende 2020 für das Berichtsjahr 2019). Die Zeitreihen der nach ESVG 2010 be-

rechneten Aggregate beginnen mit dem Berichtsjahr 2000. Da laufend neue Daten in das Be-

rechnungssystem eingearbeitet werden, sind auch die Ergebnisse früherer Berichtsjahre – 

wie in der VGR generell – Revisionen unterworfen. Die RGR-Daten, die Ende 2020 veröffent-

licht wurden, sind mit den VGR-Hauptaggregaten zum Stand September 2020 konsistent.4 

Die vorliegende Prognose beruht auf den Daten gemäß ESVG 2010. Da sich die letzten ver-

fügbaren Daten der Regionalen Gesamtrechnungen auf das Jahr 2019 beziehen, erstreckt 

sich die aktuelle Prognose von Economica und IHS auf den Zeitraum 2020 bis 2026.  

Nachdem die Wirtschaftsleistung in Niederösterreich im zweiten Quartal 2020 infolge der 

Corona-Pandemie und der damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen sowie der 

__________________________________________________ 

4 URL: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/bruttoinland-

sprodukt_und_hauptaggregate/index.html [Stand: 24.04.2020]  

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/bruttoinlandsprodukt_und_hauptaggregate/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/bruttoinlandsprodukt_und_hauptaggregate/index.html
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Unterbrechung der weltweiten Lieferketten eingebrochen war, führten schrittweise Locke-

rungen der Maßnahmen ab Mitte Mai 2020 zu einer raschen Belebung der wirtschaftlichen 

Aktivität. Im November wurde dieser Aufholprozess allerdings wieder unterbrochen, weil es 

mit Anstiegen der Infektionszahlen zu erneuten Verschärfungen der Eindämmungsmaßnah-

men kam. Allerdings waren die Maßnahmen im Spätherbst und Winter für die Wirtschaftstä-

tigkeit weniger einschränkend als im Frühjahr. In den konsumnahen Sektoren ging die Brut-

towertschöpfung erneut zurück, weil Ausgangssperren sowie Reise- und Kontaktbeschrän-

kungen eingeführt wurden. Im weniger kontaktintensiven Produzierenden Gewerbe setzte 

sich die Erholung hingegen fort. Im Gesamtjahr 2020 ist die Wirtschaftsleistung in Niederös-

terreich um 5,5 % zurückgegangen. Angebotsseitig war der Einbruch in der Sachgütererzeu-

gung, im Verkehr, im Handel, in der Tourismuswirtschaft (Beherbergung und Gastronomie) 

sowie in den Bereichen Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und Sonstige Dienstleistun-

gen besonders stark. Auf der Nachfrageseite verzeichneten die Exporte, die Ausrüstungsin-

vestitionen sowie der private Konsum kräftige Rückgänge.  

In den ersten Monaten des laufenden Jahres hat sich die Konjunktur zwischen den Wirt-

schaftsbereichen unterschiedlich entwickelt. Die Produktion im Bau und im Verarbeitenden 

Gewerbe blieb auf Expansionskurs, während die Einzelhandels- und Dienstleistungsumsätze 

aufgrund erneuter Eindämmungsmaßnahmen zurückgingen. Mit dem Fortschritt bei der 

Durchimpfung der Bevölkerung und der zunehmenden Lockerungen der Eindämmungsmaß-

nahmen hat sich die Wirtschaftsdynamik in Niederösterreich seit März beschleunigt. Insbe-

sondere die Dienstleistungsbereiche und darunter die Gastronomie und der Tourismus er-

fuhren im Sommer eine kräftige Erholung. Dies zeigt sich in steigenden Passagierzahlen im 

Flugverkehr und in höheren Zahlen ausländischer Touristen. Allerdings ist die Zahl der Urlau-

ber noch immer deutlich niedriger als vor Ausbruch der Pandemie, da vielerorts nach wie vor 

strenge Einreiseregeln für Reiserückkehrer bestehen. Im Verarbeitenden Gewerbe verlor der 

Aufschwung zuletzt etwas an Kraft. Lieferengpässe bei Vorleistungen und Zwischenproduk-

ten wie elektronischen Bauteilen, Verzögerungen bei der Abfertigung von Containerschiffen 

sowie ein kräftiger Anstieg der Rohstoffpreise und der Transportkosten bremsen derzeit die 

Produktion.  

Für das vierte Quartal des heurigen Jahres und das kommende Jahr ist mit einer Fortsetzung 

der wirtschaftlichen Erholung zu rechnen. So dürften aufgrund des Fortschritts der Impfkam-

pagne keine flächendeckenden Shutdowns mehr notwendig sein. Die zuletzt wieder steigen-

den Zahlen von Neuinfektionen und die Reaktionen der Politik darauf deuten darauf hin, dass 

auch im Prognosezeitraum allenfalls begrenzte Infektionsschutzmaßnahmen getroffen wer-

den müssen. Allerdings könnten Restriktionen räumlich beschränkt sein oder nur Personen 

betreffen, die nicht bereits genesen oder vollständig durch Impfungen immunisiert sind. Die 

Erholung in den Dienstleistungsbereichen sollte sich daher fortsetzen. Die Probleme in den 

globalen Lieferketten dürften allmählich überwunden werden. Damit sollte auch der Auf-

schwung in der Industrie anhalten.  
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Im Rahmen des Europäischen Aufbauprogramms „NextGenerationEU“ hat die österreichi-

sche Bundesregierung im April 2021 einen Plan in Höhe von 4,5 Mrd. Euro an die Europäische 

Kommission übermittelt, dessen Ausgaben sich über die Jahre 2020 bis 2026 erstrecken. Der 

Plan sieht Investitionen vor, deren Großteil in den zwei Säulen ökologischer Wandel und di-

gitaler Wandel liegt. Mit dem Anlaufen der Zahlungen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität, 

dem Kernstück des Aufbauplans „NextGenerationEU“, dürfte die Fiskalpolitik die Konjunktur 

im Prognosezeitraum weiterhin stützen. Durch den Aufbauplan wird ein positiver Effekt auf 

das BIP erwartet, der, laut IHS-Schätzungen im Jahr 2022 bei 0,41 % und im Jahr 2025 bei 

0,91 % liegen wird, mit einem in etwa linearen Anstieg dazwischen. Daraus ergibt sich eine 

Erhöhung der Beschäftigung von 0,29 % im Jahr 2022 und von 0,54 % im Jahr 2025. Der Be-

schäftigungseffekt ist geringer als die Steigerung des BIP, da die Investitionen eine Steigerung 

der Arbeitsproduktivität bewirken. Andererseits dürfte infolge pandemiebedingter gestiege-

ner Schulden der fiskalpolitische Expansionsgrad allmählich verringert werden. Auch die 

Geldpolitik der EZB dürfte spätestens ab dem Jahr 2023 gestrafft werden. 

Vor diesem Hintergrund erwarten ECONOMICA und das IHS ein Wachstum der realen Brut-

towertschöpfung (BWS) in Niederösterreich im laufenden und im kommenden Jahr von je-

weils 4,2 % (Tabelle 3). Im Jahr 2023 dürfte die BWS um 2,2% expandieren. Nach der Erholung 

in den Jahren 2021 bis 2023 dürfte die Wirtschaft auf einen soliden Wachstumskurs ein-

schwenken. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden jährliche Zuwächse der Bruttowertschöpfung 

von jeweils 1,6 % erwartet. 

Tabelle 3: Eckdaten der Wirtschaftsprognose für Niederösterreich 

 2020* 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 

Bruttowertschöpfung, Wachstum real (%) -5,5 4,2 4,2 2,2 1,6 1,6 1,6 

Unselbständig Aktiv-Beschäftigung, Verän-
derung zum Vorjahr(%) 

-0,6 2,2 1,8 1,2 0,9 0,9 0,9 

Quelle: ECONOMICA, IHS. *Vorläufige Schätzwerte. P = Prognose 

Die Arbeitsmarktentwicklung wurde im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie geprägt. Mit 

dem ersten Lockdown Mitte März brach die Beschäftigung ein und die Arbeitslosigkeit klet-

terte auf historische Höchststände. Dabei verhinderte die Corona-Kurzarbeit einen noch stär-

keren Anstieg. Im Zuge der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen und der anziehenden 

wirtschaftlichen Aktivität entspannte sich ab Mitte April die Lage am Arbeitsmarkt. Mit den 

deutlich erhöhten Infektionszahlen nahm die Arbeitslosigkeit seit Oktober aber wieder zu. Im 

Jahresdurchschnitt 2020 verringerte sich die Zahl der Aktiv-Beschäftigten (ohne Kindergeld-

bezieherInnen und Präsenzdiener mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis) in Niederöster-

reich um 0,6 %. Die Gesamtbeschäftigung ging um 0,7 % auf 624.906 Personen zurück.  
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Besonders betroffen von den Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pan-

demie war der Dienstleistungsbereich (Gastronomie und Beherbergung, Verkehr, persönli-

che Dienstleistungen, Arbeitskräfteüberlassung), aber auch die Sachgüterproduktion ver-

zeichnete Beschäftigungsverluste. Mit der Rücknahme der Eindämmungsmaßnahmen ist die 

Beschäftigungsdynamik wieder angesprungen. So dürfte die Zahl der Aktiv-Beschäftigten in 

Niederösterreich im Jahresdurchschnitt 2021 mit einer Zunahme um 2,2 % wieder das Vor-

krisenniveau erreichen. In den kommenden Jahren sollte die Nachfrage nach Arbeitskräften 

dynamisch bleiben. Die Beschäftigung dürfte in den Jahren 2022 und 2023 um 1,8 % bzw. 

1,2 % expandieren. Für den Zeitraum 2024 bis 2026 wird ein durchschnittlicher jährlicher Be-

schäftigungszuwachs von 0,9 % erwartet. Aufgrund der demografischen Entwicklung könn-

ten aber die Rekrutierungsprobleme der Unternehmen zunehmen. 

In der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erschienenen Sonderausgabe des Global 

Competitiveness Report 2020 des Weltwirtschaftsforums wird für 37 ausgewählte Volkswirt-

schaften untersucht, inwiefern diese aus der aktuellen Ausgangslage heraus dazu befähigt 

sind, verschiedene wirtschaftliche Integrations- und Transformationsprozesse im Hinblick auf 

die wesentlichen Herausforderungen für die Zukunft in Gang zu bringen. Diese Befähigung 

wird von elf grundlegenden Prioritäten abhängig gemacht, denen jeweils zahlreiche sozio-

ökonomische Indikatoren zugeordnet sind und wird, zusammengefasst zu einem „Transfor-

mation Readiness“-Indikator, länderübergreifend verglichen.  

Österreich schneidet dabei im internationalen Vergleich mit einer aggregierten Wertung von 

60,3 von 100 Punkten im Mittelfeld ab. Vor allem in den Kategorien der Qualität der öffent-

lichen Institutionen sowie der Lenkungswirkung der Finanzmärkte hin zu langfristigen und 

nachhaltigeren Investments schneidet Österreich vergleichsweise gut ab. Nachholbedarf 

sieht das Weltwirtschaftsforum hingegen hauptsächlich in den Bereichen der Marktstruktur, 

gerade im Kontext digitaler Industrien und der Herausforderungen durch neue Technologien 

sowie der Diversität in Unternehmen zur Innovationsförderung.5 

Förderungen 

Staatliche Förderungen stellen ein wichtiges strategisches Instrument der Wirtschafts-, Um-

welt-, Familien- und Sozialpolitik dar. Das Fördervolumen ist in Österreich unterschiedlich 

hoch, abhängig davon, welche der zahlreichen Definitionen und Abgrenzungen verwendet 

wird. Abgesehen vom Förderbegriff nach EU-Beihilfenrecht finden in Österreich drei Förder-

begriffe Anwendung:  

1. Förderbegriff gemäß jährlichem Förderungsbericht der Bundesregierung. Dabei werden 

Förderungen definiert als „Auszahlungen für zins- und amortisationsbegünstigte Gelddarle-

hen, Annuitäten-, Zinsen- und sonstige Kreditzuschüsse sowie sonstige Geldzuwendungen, 

die der Bund einer außerhalb der Bundesverwaltung stehenden physischen oder juristischen 

__________________________________________________ 

5 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf 
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Person aus Bundesmitteln für eine förderungswürdige bereits erbrachte oder beabsichtigte 

Leistung gewährt, ohne dafür unmittelbar eine angemessene geldwerte Geldleistung zu er-

halten“ (§ 30 Abs. 5 BHG 2013 mit Ausnahme von Bezugs- und Pensionsvorschüssen). Laut 

dieser Definition betrugen die direkten Förderungen im Jahr 2018 rund 6,1 Mrd. Euro, was 

einem Anteil von 7,8 % an den Gesamtauszahlungen des Bundes entsprach, und im Jahr 2019 

6,4 Mrd. Euro, ein Anteil von 8,1 %. Dabei lagen sie im Jahr 2019 um rund 309,7 Mio. Euro 

oder 5,1 % über dem Betrag des Vorjahres. Der größte Anteil entfällt wegen der Direktzah-

lungen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (28 % der 

Gesamtauszahlungen). Hohe Anteile verzeichneten auch die Untergliederungen Arbeit 

(18 %), Wissenschaft und Forschung (12 %), Klima, Umwelt und Energie (8 %) sowie Mobilität 

(7 %). Im Bundesvoranschlag (BVA) 2020 wurden für die direkten Förderungen rund 6,3 Mrd. 

Euro und damit ein etwas niedrigerer Betrag als im Jahr 2019 veranschlagt. Die Verminderung 

resultiert aus deutlich niedriger veranschlagten Förderungen in einigen Untergliederungen 

(BMF, 2020c).  

Die indirekten Förderungen (der Steuerausfall durch abgabenrechtliche Ausnahmeregelun-

gen) (§ 47 Abs. 3 BHG 2013) beliefen sich im Jahr 2019 auf rund 17,1 Mrd. Euro. Damit waren 

sie um 10,3 % oder 1,6 Mrd. Euro höher als im Jahr davor. Das Gesamtvolumen der direkten 

und indirekten Förderungen erhöhte sich im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 8,8 % 

bzw. rund 1,9 Mrd. Euro auf rund 23,5 Mrd. Euro (BMF, 2020c). 

2. Förderbegriffe, die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gemäß ESVG 2010 

verwendet werden. Dies sind Subventionen (laufende Zahlungen ohne Gegenleistung, die 

der Staat an in Österreich ansässige Produzenten leistet), Vermögenstransfers (Investitions-

zuschüsse und Vermögenstransfers) und sonstige laufende Transfers (Zuschüsse des Staates 

an private Organisationen ohne Erwerbscharakter, an private Haushalte und laufende Trans-

fers im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit). Diese drei Kategorien zusammen bil-

den die Förderungen im weiteren Sinne. Die VGR lässt erkennen, welchen Anteil jeweils Bund, 

Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger zur Gesamtfördersumme des Sektors Staat 

beitragen. Die Summe der Förderungen des Bundes gemäß ESVG 2010 belief sich im Jahr 

2019 auf rund 10,8 Mrd. Euro (2,7 % des BIP), wobei in diesem Betrag 3,1 Mrd. Euro an EU-

Beiträgen enthalten sind. Auf die Länder entfiel ein Fördermittelanteil von 5,7 Mrd. Euro 

(1,4 % des BIP), auf die Gemeinden 3,2 Mrd. Euro (0,8 % des BIP), auf die Sozialversicherungs-

träger 0,2 Mrd. Euro (0,1 % des BIP). Insgesamt belief sich das Fördervolumen des Sektors 

Staat im Jahr 2019 auf rund 20,0 Mrd. Euro (5,0 % des BIP). Damit waren die Förderungen in 

Österreich höher als im Durchschnitt der EU und des Euroraums (je 4,7 % des BIP). Jedoch 

waren die Förderungen in Relation zum BIP für Österreich im Jahr 2019 im Vergleich mit den 

letzten zehn Jahren deutlich unterdurchschnittlich.  

3. Förderbegriff gemäß Transparenzdatenbankgesetz 2012 (TDBG). Dabei sind „Zahlungen 

aus öffentlichen Mitteln, die einem Leistungsempfänger für eine von diesem erbrachte oder 

beabsichtigte Leistung, an der ein öffentliches Interesse besteht, gewährt werden, ohne 
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dafür unmittelbar eine angemessene geldwerte Gegenleistung zum eigenen Nutzen zu erhal-

ten“, als Förderungen definiert (§8 Abs. 1 TDBG). Im Jahr 2013 hat der Bund die Transparenz-

datenbank (TDB) gesetzlich verankert. Dabei soll das Online-Portal www.transparenzpor-

tal.gv.at Informationen über Förderungen in Bereichen wie Bildung, Wohnen und Gesundheit 

bis hin zur Forschungsförderung zur Verfügung stellen. Die Transparenzdatenbank ist auch 

ein wichtiges Steuerungsinstrument, mit dem ersichtlich wird, ob eine Forderung auch ihren 

Zweck erfüllt.  

Die Transparenzdatenbank umfasst derzeit Auszahlungen des Bundes und der Länder ab dem 

Jahr 2014. Die Transparenzdatenbank verzeichnete für das Jahr 2019 2.677 Förderungsange-

bote, davon 592 Leistungsangebote der Ressorts des Bundes (+1,4 %) und 2.085 Leistungs-

angebote der Länder (+11,6 %). Rund 75 % der Leistungsangebote entfielen beim Bund auf 

die Kategorien Bildung und Forschung (28 %), Gesellschaft und Soziales (17 %), Arbeit (13 %), 

Kunst und Kultur (9 %) sowie Wirtschaft und Tourismus (8 %). Bei den Ländern waren im Jahr 

2019 die Kategorien Gesellschaft und Soziales (23 %), Bildung und Forschung (12 %), Wirt-

schaft und Tourismus (10 %), Kunst und Kultur (10 %) sowie Umwelt (10 %) für rund 65 % der 

Leistungsangebote verantwortlich. Die Leistungsmitteilungen des Bundes beliefen sich auf 

rund 11,2 Mrd. Euro (10,6 %). Die Kategorien Verkehr und Technik, Bildung und Forschung, 

Arbeit, Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt bekamen die höchsten Auszahlungen (BMF, 

2020c). 

Ländliche Entwicklung 

Das Österreichische Programm für ländliche Entwicklung umfasst Maßnahmen für den land-

wirtschaftlichen Sektor und soll auf Basis der auf europäischer Ebene definierten Prioritäten 

den Ursachen und Auswirkungen der Landflucht in ländlichen Regionen Österreichs entge-

genwirken. Diese Prioritäten beinhalten die Förderung von Wissenstransfer und Innovation, 

die Verbesserung der Lebensfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Betriebe, Ver-

besserungen beim Schutz der Ökosysteme sowie bei der Ressourceneffizient und Förderun-

gen von Nahrungsmittelkettenorganisation, sozialer Inklusion und Armutsbekämpfung. Für 

die Umsetzung dieses Entwicklungsprogramms sind für den Zeitraum von 2014 bis 2020 ins-

gesamt Finanzmittel in Höhe von rund 7,7 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt worden, wovon 

etwa 3,9 Mrd. Euro (51,1 %) aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond ELER stammen und 

weitere 2,1 (27,8 %) bzw. 1,6 Mrd. Euro (21,0 %) von Bund bzw. Ländern getragen werden.  

Die in der Transparenzdatenbank seit 2014 erfassten Auszahlung umfassen bisher über 5,4 

Mrd. Euro. Dabei entfallen die größten Anteile auf die Fördermaßnahmen des Agrarumwelt-

programms (insgesamt 2,4 Mrd. Euro bzw. 44,8 %), die Ausgleichszulage in benachteiligten 

Gebieten (1,6 Mrd. Euro bzw. 28,7 %) sowie Investitionen in materielle Vermögenswerte (0,5 

Mrd. Euro bzw. 9,3 %). Alle ausgeführten Maßnahmen sind dabei gezielt aus den in der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1305/2013 festgelegten Kategorien ausgewählt worden. Rund 60 % der 

Mittel fließen dabei Bereichen zu, die direkt oder indirekt der landwirtschaftlichen 

http://www.transparenzportal.gv.at/
http://www.transparenzportal.gv.at/
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Bewirtschaftung des ländlichen Raums zuzuordnen sind. Die Entwicklungsmaßnahmen sollen 

im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik in Österreich laut dem Regierungsprogramm 

2020-2024 noch bis 2027 auf einem ähnlichen Niveau weitergeführt werden, wobei eventu-

elle Kürzungen des EU-Budgets durch Bund und Länder ausgeglichen werden sollen (BMF, 

2020c). 

Förderungen im Jahr 2020 

Die Corona-Pandemie in Österreich und die Maßnahmen zur Eindämmung ihrer Ausbreitung 

führten zu einem starken Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität und Beschäftigung sowie 

einem kräftigen Anstieg der Arbeitslosenquote. Um die Effekte dieser Entwicklungen abzu-

federn, reagierte die Bundesregierung mit der Implementierung umfangreicher fiskalpoliti-

scher Maßnahmen. Eine Studie von IHS und WIFO untersuchte im Dezember 2020 ex ante 

die konjunkturellen, fiskalischen und verteilungspolitischen Wirkungen ausgewählter Maß-

nahmen (Baumgartner et al., 2020). Dabei wurden sowohl jene Maßnahmen einbezogen, die 

primär zur Einkommensstützung privater Haushalte intendiert waren6, als auch Maßnahmen, 

die zur Stützung der von der Krise betroffenen Unternehmen dienten, nämlich7: 1. Anhebung 

der Notstandshilfe auf die Höhe des Arbeitslosengeldes, 2. Einmalzahlungen für die Bezie-

henden von Arbeitslosenunterstützung (Arbeitslosenbonus), 3. Einmalzahlungen für die Be-

ziehenden von Familienbeihilfe (Kinderbonus), 4. Leistungen aus dem Härtefallfonds für Ein-

Personen-Unternehmen und Kleinstunternehmen, 5. (vorzeitige) Senkung des Eingangssteu-

ersatzes, 6. Erhöhung des Zuschlags zum Verkehrsabsetzbetrag und des Sozialversicherungs-

bonus (Negativsteuer), 7. Corona-Kurzarbeit, 8. Investitionsprämie, 9. Vorzeitige Abschrei-

bung, 10. Verlustrücktrag. Die Betroffenheit unterschiedlicher Personengruppen, Sektoren 

und Regionen durch die Corona-Krise variiert deutlich. Mit der unterschiedlichen Betroffen-

heit gehen wichtige Verteilungseffekte einher, die für eine Analyse der Wirkung der Maßnah-

men eine entscheidende Rolle spielen. Dabei wurde der Einfluss der Maßnahmen für die ein-

zelnen Wirtschaftssektoren und Bundesländer mit dem multiregionalen Input-Output-Mo-

dell des IHS analysiert. Dazu wurden die Verflechtungen innerhalb eines Bundeslandes und 

zwischen den Bundesländern dargestellt und direkte, indirekte und induzierte (konsum- und 

investitionsinduzierte) Effekte berechnet.  

Die Erhöhung der Notstandshilfe, der Arbeitslosenbonus und der Kinderbonus sowie der Här-

tefallfonds für Selbständige wurden als Maßnahmen zur Stützung der Haushalte zusammen-

gefasst. Zusätzlich zu den Einzeleffekten wurden auch die gesamten Wirkungen dieser vier 

Maßnahmen abgebildet. Jede dieser Maßnahmen hat dazu beigetragen, die verfügbaren 

__________________________________________________ 

6 Die Leistungen aus dem Familienhärtefonds konnten nicht berücksichtigt werden, da der Autorenschaft keine Daten zur In-

anspruchnahme zur Verfügung standen 
7 Nicht berücksichtigt sind Maßnahmen wie Stundungsmöglichkeiten von Steuerzahlungen und Sozialversicherungsbeiträgen 

sowie Überbrückungsgarantien und Fixkostenzuschüsse im Rahmen des Corona-Hilfsfonds, die zwar wichtige liquiditäts- und 

vertrauenssichernde Instrumente darstellen, aufgrund der nicht ausreichend gesicherten Datenlage bzw. der verzögerten In-

anspruchnahme bei dieser Untersuchung keinen Eingang finden. 



IHS – Weyerstraß, Grozea-HelmensteinI Budgetprogramm Niederösterreich 2021 – 2026 

 

22 
 

Einkommen zu erhöhen. Für Niederösterreich ergaben die Berechnungen der Effekte aller 

Haushaltsmaßnahmen ohne Berücksichtigung der Steuerreform eine Erhöhung des Brutto-

regionalproduktes im Jahr 2020 zwischen 143,3 Mio. Euro in einer Minimalvariante und 254,3 

Mio. Euro in einer Maximalvariante und im Jahr 2021 zwischen 108,8 Mio. Euro in einer Mi-

nimalvariante und 157,5 Mio. Euro in einer Maximalvariante. Die Beschäftigungseffekte be-

liefen sich zwischen 1.247 bzw. 996 Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2021 (Minimalvari-

ante) und 2233 bzw. 1.502 Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2021 (Maximalvariante), wo-

bei Frauen stärker von den Maßnahmen profitierten. Die höchsten BIP- und Beschäftigungs-

effekte werden im Wirtschaftsabschnitt „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraft-

fahrzeugen" wirksam, wo überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind. Dass der Handel 

in diesem hohen Ausmaß profitiert, ist darauf zurückzuführen, dass hier angenommen wird, 

dass Ausgaben der Haushalte für Grundbedürfnisse wie Wohnung und Nahrungsmittel mit 

wachsendem Einkommen prozentual sinken und dass diese Grundbedürfnisse bei den Haus-

halten zu einem großen Teil schon ohne Maßnahmen gedeckt werden. Das zusätzliche Ein-

kommen kann gespart oder verkonsumiert werden. In einigen Bereichen, wie Kultur, Gastro-

nomie und Beherbergung, konnten die privaten Haushalte im Jahr 2020 aufgrund des einge-

schränkten Betriebs nur einen Teil der im Rahmen der Maßnahmen ausgezahlten Gelder aus-

gegeben werden. Die Effekte sind in Wien am größten, gefolgt von Niederösterreich. 

Die BRP-Effekte unter Berücksichtigung der Steuerreform belaufen sich für Niederösterreich 

im Jahr 2020 zwischen 197,8 Mio. Euro in einer Minimalvariante und 371,6 Mio. Euro in einer 

Maximalvariante und im Jahr 2021 zwischen 217,5 Mio. Euro in einer Minimalvariante und 

368,5 Mio. Euro in einer Maximalvariante.  

Die Maßnahmen zur Stützung der Unternehmen inkludieren die Effekte der Investitionsprä-

mie und eine Erhöhung der vorzeitigen Abschreibung sowie eine Gesamtbetrachtung dieser 

Maßnahmen. Die BRP-Effekte dieser Maßnahmen betragen in Niederösterreich im Jahr 2020 

zwischen 27,6 Mio. Euro in einer Minimalvariante und 34,7 Mio. Euro in einer Maximalvari-

ante und im Jahr 2021 zwischen 90,3 Mio. Euro in einer Minimalvariante und 116,0 Mio. Euro 

in einer Maximalvariante. Damit sind diese Effekte kleiner als in Wien und Oberösterreich, 

aber größer als in den übrigen Bundesländern. Die Beschäftigungseffekte beliefen sich zwi-

schen 234 bzw. 293 Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2020 (Minimalvariante) und 746 

bzw. 953 Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2021 (Maximalvariante). Bei diesen Maßna-

hamen entfallen zwei Drittel der gesicherten Beschäftigungseffekte auf Männer, da sie in der 

Herstellung von Waren und in der Bauwirtschaft – das sind die meistprofitierenden Sektoren 

der Unternehmensmaßnahmen – mehr Beschäftigungsverhältnisse aufweisen. Im Gegensatz 

zu den Haushaltsmaßnahmen werden hier andere Wirtschaftssektoren stimuliert. 

Insgesamt dürften alle Maßnahmen einen BIP-Anstieg in Niederösterreich zwischen 225,3 

und 406,3 Mio. Euro im Jahr 2020 und 307,8 bis 484,5 Mio. Euro im Jahr 2021 bewirken. Die 

Beschäftigungseffekte aller Maßnahmen dürften zwischen 1.951 und 3.548 Beschäftigungs-

verhältnissen im Jahr 2020 und 2.666 und 4.280 Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2021 
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ausmachen. Regional betrachtet werden in Wien die höchsten BIP- und Beschäftigungsef-

fekte wirksam, gefolgt von Oberösterreich und Niederösterreich. Das ist wenig überra-

schend, da diese drei Bundesländer generell über das höchste Bruttoregionalprodukt und die 

höchste Beschäftigung in Österreich verfügen. 

Laut dem Österreichischen Stabilitätsprogramm 2020 bis 2024 soll es nach dem vollständigen 

Überwinden der Corona-Krise Aufgabe sein, die getroffenen Maßnahmen zum Abwenden 

der Krise geordnet in Konjunkturstärkungsmaßnahmen umzuwandeln. Dabei sollen die För-

dermaßnahmen so zurückgefahren werden, dass Insolvenzwellen verhindert werden, beson-

ders betroffene Branchen weiterhin Unterstützung erhalten, aber es nicht zu einer Überför-

derung im Allgemeinen kommt.  

3.3 Entwicklung nach Wirtschaftsbereichen 

Tabelle 4 zeigt die realen Bruttowertschöpfung, Tabelle 5 die prognostizierte Entwicklung der 

Beschäftigung nach Wirtschaftsreichen in Niederösterreich bis zum Jahr 2026. 

Tabelle 4: Entwicklung der realen BWS nach Wirtschaftsbereichen 

Jahr 

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 

Brutto-
wert- 

schöp-
fung zu 
Hers-
tel- 

lungs- 
prei-
sen, 

insge-
samt 

Land- 
und 

Forst-
wirt- 

schaft,  
Fische-

rei 

Bergbau; 
Herstel-
lung von 
Waren 

Energie-, 
Wasser- 
versor-

gung; Ab-
fall- 

entsor-
gung 

Bau 

Handel  &  
Verkehr &  

Beherbergung 
und Gastrono-

mie &  
Information u. 

Kommunikation 
& Finanz- und 
Versicherungs-

wesen & 
Grundstücks- 

und Wohnungs-
wesen &  

Sonst. wirt-
schaftl. Dienst-

leistungen 

Öffent-
liche 
 Ver-
wal-
tung 

Erzie-
hung 
und 

Unter-
richt 

Ge-
sund- 
heits- 
und 
So-
zial- 
we-
sen 

Sonst.  
Dienst- 
leistun- 

gen 

A B, C D, E F G - N O P Q R, S, T  

 Veränderung der realen Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen 

2021 0,0% 8,5% 3,7% 3,5% 4,1% 0,8% 1,3% -0,1% 4,2% 4,2% 

2022 0,0% 4,3% 3,1% 2,7% 5,6% 0,8% 0,9% 0,8% 10,6% 4,2% 

2023 1,2% 2,0% 3,0% 1,0% 2,8% 0,8% 2,1% 1,8% 1,8% 2,2% 

2024 1,3% 1,5% 2,6% 0,3% 2,0% 1,0% 1,2% 1,2% 1,0% 1,6% 

2025 1,2% 1,9% 2,4% 0,2% 1,8% 0,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,6% 

2026 1,2% 1,8% 2,4% 0,2% 1,9% 0,8% 1,6% 1,1% 1,2% 1,6% 

Quelle: Eigene Prognose 
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Tabelle 5: Prognose der Beschäftigung nach Wirtschaftsbereichen 

Jahr 
  

Land- 
und 

Forst-
wirt- 

schaft,  
Fi-

sche-
rei 

Bergbau; 
Herstel-
lung von 
Waren 

Energie-, 
Wasser- 
versor-

gung; Ab-
fall- 

entsor-
gung 

Bau 

Handel  &  
Verkehr &  

Beherbergung 
und Gastrono-

mie &  
Information u. 
Kommunika-

tion & Finanz- 
und 

Versicherungs-
wesen & 

Grundstücks- 
und Woh-

nungswesen &  
Sonst. wirt-

schaftl. Dienst-
leistungen 

Öffent-
liche 
 Ver-

waltung 

Erzie-
hung 
und 

Unter-
richt 

Ge-
sund- 
heits- 
und 

Sozial- 
wesen 

Sonst.  
Dienst- 
leistun- 

gen 

A
kt

iv
 B

e
sc

h
äf

ti
gt

e
 

A B, C D, E F G - N O P Q R, S, T   

2020 7.874 106.680 7.069 51.072 256.030 119.603 11.078 32.436 18.983 610.825 

2021 8.115 106.946 7.208 54.328 262.144 121.413 11.545 33.398 19.259 624.357 

2022 8.192 108.340 7.285 54.819 268.980 122.198 11.779 33.980 20.159 635.732 

2023 8.382 108.904 7.370 55.239 272.814 123.220 12.062 34.560 20.546 643.099 

2024 8.556 108.863 7.409 55.518 276.156 124.440 12.266 35.076 20.805 649.089 

2025 8.729 108.897 7.444 55.753 279.249 125.394 12.547 35.787 21.131 654.931 

2026 8.905 108.652 7.483 55.991 282.535 126.494 12.835 36.458 21.463 660.815 

Quelle: Statistik Austria. Ab 2021 eigene Prognose 

Im Folgenden wird die Entwicklung in den Wirtschaftsbereichen im Detail beschrieben. 

Land- und Forstwirtschaft 

Im Jahr 2020 ging die BWS des Bereichs Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich laut 

vorläufigen Berechnungen um 1,2 % zurück. Für die Jahre 2023 bis 2026 wird für Niederös-

terreich jeweils mit einer Zunahme der BWS von jeweils rund 1,2 %gerechnet, nach einer 

Stagnation heuer und im nächsten Jahr.  

Für das Jahr 2021 ist von einem starken Anstieg der Beschäftigung in der Land- und Forst-

wirtschaft in Niederösterreich von 3,1 % auszugehen. Im Jahr 2022 wird die Beschäftigung 

dieses Bereichs voraussichtlich um 0,9 % wachsen. Im Zeitraum 2023 bis 2026 dürfte die Be-

schäftigung in der Land- und Forstwirtschaft um jeweils rund 2 % jährlich zunehmen. 

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen in der Prognoseperiode 

Alle sieben Jahre entscheidet die Europäische Union über ihren künftigen langfristigen Haus-

halt – den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR). Die Vorschläge, die die Europäische Kommis-

sion für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 vorlegt, sollen helfen, solide Grundlagen 

für einen nachhaltigen Aufschwung zu schaffen (Europäische Kommission, 2018). Nach den 
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Vorschlägen sollen Investitionen aus mehreren Programmen kombiniert werden, um wich-

tige bereichsübergreifende Prioritäten wie digitale Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Sicherheit, 

Migration, Humankapital und Qualifikationen sowie Unterstützung für kleine Unternehmen 

und Innovation anzugehen. 

Der dritte Finanzierungspunkt „Natürliche Ressourcen und Umwelt“ umfasst die Programme 

• Landwirtschaft und Meerespolitik  

o Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 

o Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER) 

o Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 

• Umwelt und Klimapolitik  

o Programm für Umwelt und Klimapolitik (LIFE) 

Die Europäische Kommission schlägt eine reformierte und modernisierte Gemeinsame Ag-

rarpolitik (GAP) vor, die vorsieht, in einen nachhaltigen Agrarsektor, eine nachhaltige mari-

time Wirtschaft, eine sichere hochwertige Nahrungsmittelkette sowie in Klima- und Umwelt-

schutz zu investieren. In der reformierten Agrarpolitik wird den Bereichen Umwelt und Klima 

ein höherer Stellenwert zukommen. Mit einer Ausstattung von 365 Mrd. Euro wird auch die 

reformierte Agrarpolitik weiter auf zwei Säulen ruhen, den Direktzahlungen an Landwirte 

und den Finanzmitteln für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die Verwaltung werden 

sich die EU und die Mitgliedstaaten teilen. Entsprechend dem Übereinkommen von Paris und 

der Verpflichtung, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erfüllen, 

schlägt die Kommission ganz generell vor, für die Einbeziehung von Klimabelangen in alle EU-

Programme noch ehrgeizigere Ziele zu setzen und anzustreben, dass mindestens 25 % der 

EU-Ausgaben zur Verwirklichung von Klimazielen beitragen. 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen für den 

Zeitraum 2021-2027 sieht vor, dass ein Großteil des EU-Haushalts weiterhin der Landwirt-

schaft vorbehalten wird, daher wird sich die GAP mit 286,2 Mrd. Euro für den EGFL und mit 

78,8 Mrd. Euro für den ELER auf ihre Haupttätigkeiten konzentrieren. Diese Agrarmittel wer-

den mit zusätzlichen Mittel aus dem Programm Horizont Europa ergänzt, da die vorgeschla-

gene Mittelausstattung für dieses Programm 10 Mrd. Euro für die Förderung von Forschung 

und Innovationen in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen 

Raums und Biowirtschaft umfasst. 

GAP-Strategieplan Österreich 

Die Mitgliedsländer legen zurzeit erste Elemente der Strategiepläne zur Umsetzung der GAP-

Reform vor. Die Empfehlungen der Europäischen Kommission für den GAP-Strategieplan Ös-

terreichs (Europäische Kommission, 2020a) betreffen die spezifischen wirtschaftlichen, öko-

logischen und sozialen Ziele der künftigen GAP und insbesondere die allgemeinen und spezi-

fischen Ziele der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ (Europäische Kommission, 2020b) und 

der Biodiversitätsstrategie für 2030 (Europäische Kommission, 2020c). Wie in der Strategie 
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„Vom Hof auf den Tisch“ dargelegt, fordert die Kommission Österreich auf, in seinem GAP-

Strategieplan explizite nationale Werte für die Ziele des Grünen Deals (Europäische Kommis-

sion, 2019) unter Berücksichtigung seiner spezifischen Situation und dieser Empfehlungen 

festzulegen. 

Der österreichische GAP-Strategieplan muss nach Auffassung der Europäischen Kommission 

klare Schwerpunkte setzen und seine Interventionen auf folgende Bereiche konzentrieren 

(Europäische Kommission, 2020a):  

• Förderung eines intelligenten, krisenfesten und diversifizierten Agrarsektors, der Er-

nährungssicherheit gewährleistet 

• Stärkung von Umweltpflege und Klimaschutz und Beitrag zu den umwelt- und klima-

bezogenen Zielen der Europäischen Union  

• Stärkung des sozioökonomischen Gefüges in ländlichen Gebieten und Berücksichti-

gung gesellschaftlicher Forderungen  

• Förderung und Weitergabe von Wissen, Innovation und Digitalisierung in der Land-

wirtschaft und in ländlichen Gebieten und Förderung von deren Verbreitung. 

Österreich unterstützt wesentliche Teile der vorgelegten Empfehlungen, zumal schon in der 

aktuellen Umsetzung der GAP viele der angesprochenen Zielsetzungen über die österreichi-

sche Agrarpolitik verfolgt werden. Dieser Weg soll auch in Zukunft fortgeführt und entspre-

chende Maßnahmen, welche auch einen Beitrag zu den Zielen des „Green Deals“ leisten, 

vorgesehen werden.8 

Gemäß Artikel 6 des Entwurfs für die GAP-Strategieplan-Verordnung haben die Mitgliedstaa-

ten eine Bedarfsanalyse durchzuführen. Basierend auf den zuvor festgestellten Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT- Analyse) werden Bedarfe entlang der 9 spezifi-

schen Ziele und dem Querschnittsziel ermittelt: 

1. Förderung tragfähiger landwirtschaftlicher Einkommen sowie der Krisenfestigkeit in 

der ganzen EU zur Verbesserung der Ernährungssicherheit;  

2. Verstärkung der Ausrichtung auf den Markt und Steigerung der Wettbewerbsfähig-

keit, auch durch einen stärkeren Schwerpunkt auf Forschung, Technologie und Digi-

talisierung;  

3. Verbesserung der Position der Landwirte in der Wertschöpfungskette;  

4. Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zu nachhal-

tiger Energie;  

5. Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natür-

licher Ressourcen wie Wasser, Böden und Luft;  

6. Beitrag zum Schutz der Biodiversität, Verbesserung von Ökosystemleistungen und 

Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften;  

__________________________________________________ 

8 https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-foerderungen/nationaler-strategieplan/empfehlun-

gen_ek_an_ms.html 
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7. Steigerung der Attraktivität für Junglandwirte und Erleichterung der Unternehmens-

entwicklung in ländlichen Gebieten;  

8. Förderung von Beschäftigung, Wachstum, Geschlechtergleichstellung sozialer Inklu-

sion sowie der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten, einschließlich Biowirt-

schaft und nachhaltige Forstwirtschaft;  

9. Verbesserung der Art und Weise, wie die Landwirtschaft in der EU gesellschaftlichen 

Erwartungen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit, einschließlich in Bezug auf 

sichere, nahrhafte und nachhaltige Lebensmittel, Lebensmittelabfälle sowie Tier-

schutz gerecht wird; 

▪ Modernisierung des Sektors durch Förderung und Weitergabe von Wissen, Innova-

tion und Digitalisierung in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten und Förde-

rung von deren Verbreitung. 

und anschließend gemäß ihrer Relevanz für den GAP-Strategieplan priorisiert. Die Bedarfsa-

nalyse dient als Grundlage für die Ableitung der Interventionsstrategie und der einzelnen In-

terventionen, welche über den GAP-Strategieplan umgesetzt werden sollen (Bundesministe-

rium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, 2020a). 

In Österreich wurden dazu bereits umfangreiche Arbeiten zur Erstellung des nationalen GAP-

Strategieplans durchgeführt. Dazu zählen unter anderem die SWOT- und Bedarfsanalyse, die 

beide bereits einer öffentlichen Konsultation unterzogen wurden und welche wichtigen Bau-

steine zur Erarbeitung geeigneter Interventionen darstellen. 

Auswirkungen des GAP-Vorschlags für Österreich 

Der nationale GAP-Strategieplan wird in der Förderperiode 2021 bis 2027 die bisherigen 

Ländlichen Entwicklungsprogramme (in Österreich: Österreichisches Programm für die länd-

liche Entwicklung 2014–2020) als Förderinstrument für den ländlichen Raum ablösen.9 

Zukünftig werden beide Säulen der GAP gemeinsam in einem nationalen Strategieplan um-

gesetzt werden. Dabei handelt es sich um die Direktzahlungen und Marktmaßnahmen aus 

der 1. Säule sowie um die Maßnahmen der ländlichen Entwicklung aus der 2. Säule der GAP. 

Hinsichtlich der Finanzierung werden die Maßnahmen der 1. Säule wie bisher zu 100 % mit 

EU-Mitteln aus dem EGFL finanziert werden, während in der 2. Säule weiterhin das Prinzip 

der Kofinanzierung gelten wird: Das bedeutet, dass die Maßnahmen der 2. Säule zu rund 

50 % mit EU-Mitteln aus dem ELER und zu rund 50% mit nationalen Mitteln (Bund und Län-

der) abgedeckt werden.  

In der Förderperiode 2014 bis 2020 standen in Österreich rund 4,9 Mrd. Euro für die 1. Säule 

und rund 3,9 Mrd. Euro für die zweite Säule an EU-Mitteln zur Verfügung. Wie viel Geld ein 

einzelnes Mitgliedsland von den insgesamt 386,7 Milliarden Euro in der Förderperiode 2021 

bis 2027 bekommt, hängt unter anderem von der landwirtschaftlichen Fläche im jeweiligen 

__________________________________________________ 

9 https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-foerderungen/nationaler-strategieplan/nationaler-gap-stra-

tegieplan.html 
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Land ab. Für Österreich entfallen in den nächsten Jahren rund 8,8 Mrd. Euro. Das ergibt jähr-

lich insgesamt 1,3 Mrd. Euro. Von der österreichischen Staatskasse fließen zusätzlich fast 550 

Mio. Euro pro Jahr in die zweite Säule.10 Somit entfällt etwa ein Drittel des gesamten GAP-

Budgets in Österreich auf die Direktzahlungen (1. Säule) und zwei Drittel auf die ländliche 

Entwicklung (2. Säule). Nach dem Beschluss des Mehrjährigen Finanzrahmens durch den Rat 

und das Europäische Parlament im Dezember 2020 stehen für die GAP für den Zeitraum 

2021–2027 in der Europäischen Union insgesamt rund 386,7 Mrd. Euro zur Verfügung (davon 

378,5 Mrd. Euro aus dem MFR und 8,2 Mrd. Euro aus dem Aufbaufonds „NextGeneratio-

nEU“). Die Obergrenze für Direktzahlungen basierend auf dem Beschluss des Europäischen 

Rates am 20. Juli 2020 beträgt für Österreich 677,6 Mio. Euro pro Jahr (2023 bis 2027).11 Für 

die GAP in Österreich sind mehr EU-Mittel als bisher zu erwarten (gesamt mehr als 5 Mio. 

Euro pro Jahr plus, Ländliche Entwicklung plus rund 23 Mio. Euro pro Jahr) (Bundesministe-

rium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, 2020b). 

Die 1. Säule umfasst in Österreich (a) Direktzahlungen, die auf die Fläche bezogen sind, die 

ein Betrieb bewirtschaftet; (b) Marktmaßnahmen, darunter fielen beispielsweise die Unter-

stützungen einzelner landwirtschaftlicher Branchen während der Corona-Pandemie 

Die 2. Säule umfasst in Österreich (a) Investitionen in Infrastruktur, Fort- und Weiterbildung; 

(b) Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL); (c) Ausgleichszu-

lagen an Betriebe, die aufgrund umweltgerechter Landwirtschaft Mehrkosten oder weniger 

Erträge haben, zur Unterstützung der erhaltenswerten Landwirtschaft in ungünstigeren La-

gen 

Herstellung von Waren 

Nach einem verhaltenen Wachstum im Schlussquartal des Jahres 2019 deuteten die Vor-

laufindikatoren im Jänner und Februar 2020 auf eine stabile Entwicklung der heimischen In-

dustrie für das Gesamtjahr 2020 hin. Im Februar und insbesondere im März 2020 war das 

Coronavirus aber auch in Europa aufgetreten, und die wirtschaftlichen Aussichten haben sich 

immer mehr eingetrübt.  

Mit dem ersten Lockdown Mitte März litt die Herstellung von Waren12 sowohl unter direkten 

als auch unter indirekten Effekten. Bei den indirekten Effekten handelte es sich um Effekte, 

die auf Liefer- und Leistungsbeziehungen wirkten. Direkte Effekte traten in der niederöster-

reichischen Industrie infolge der Präventivmaßnahmen zur Eindämmung der Virusübertra-

gung auf, welche Auswirkungen auf den industriellen Produktionsprozess hatten. Aufgrund 

gestörter Lieferketten kam es zu Produktionseinbußen bzw. temporären Werkschließungen. 

Zudem sank die Produktion infolge der geringen (internationalen) Nachfrage nach 

__________________________________________________ 

10 https://www.landschafftleben.at/what-the-faq/gap 
11 https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-foerderungen/nationaler-strategieplan/reformprozess/All-

gemeine-Ausrichtung-der-Gemeinsamen-Agrarpolitik-2023.html 
12 Einschließlich Bergbau 
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Investitionsgütern und langlebigen Konsumgütern, insbesondere im Bereich der Automobil-

industrie. Im April 2020 lag die Produktion in der Industrie österreichweit um 25 % niedriger 

als im April 2019.  

In der zweiten Jahreshälfte 2020 war die Produktion in der Herstellung von Waren von den 

Eindämmungsmaßnahmen kaum noch betroffen. Infolge nachziehender Auslandsnachfrage 

erholte sie sich allmählich. Die geringe Nachfrage durch die gedämpfte Weltkonjunktur, neue 

Kapazitäten in Norwegen, Brasilien und Guyana sowie die gestiegene Fördermenge an Schie-

feröl aus den USA führten zu einem starken Rückgang des Ölpreises, was sich auf die Indust-

rieproduktion Niederösterreichs negativ auswirkte. Insgesamt ging die abgesetzte Produk-

tion in der Herstellung von Waren (einschließlich Bergbau) im Jahr 2020 in Niederösterreich 

um 16,3 % zurück. Innerhalb der zehn wichtigsten Branchen des Sachgüterbereichs wiesen 

die „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“, die „Metallerzeugung und -bearbei-

tung“ sowie der „Maschinenbau“ die größten Produktionseinbußen im Vorjahr auf. Positiv 

bilanzierte lediglich die Nahrungsmittelindustrie. Infolgedessen ging die Bruttowertschöp-

fung in der Herstellung von Waren im Vorjahr in Niederösterreich um 7,2 % zurück.  

Im heurigen Jahr erholte sich die Industrie weiter, wobei die Produktion im Sommer 2021 

bereits wieder um mehr als 2 % höher war als im Jahr 2019. Im Euroraum, vor allem in 

Deutschland, blieb die Produktion aber auch im Sommer 2021 noch unter dem Niveau von 

2019. In diesem Jahr wird die BWS in diesem Bereich in Niederösterreich voraussichtlich um 

8,5 % steigen. Das BWS-Wachstum dürfte sich in den Jahren 2022 und 2023 mit Raten von 

4,3 % bzw. 2,0 %h weiterhin dynamisch entwickeln. Im den Jahren 2024, 2025 und 2026 ist 

mit Wachstumsraten von 1,5 %, 1,9 % und 1,8 % zu rechnen. 

Mit einem Wertschöpfungsanteil der Herstellung von Waren von rund 20 % ist Niederöster-

reich ein Industrieland. Allerdings ist dieser Anteil in den letzten 20 Jahren um insgesamt 

rund fünf Prozentpunkte zurückgegangen. Der globale Wettbewerb für Industriestandorte 

hat zugenommen und wird sich in der Prognoseperiode weiter intensivieren. Die neue in-

dustrielle Revolution erfordert eine strategische Überprüfung der Investitionspolitik für die 

industrielle Entwicklung. Die Corona-Krise hat Risiken in den globalen Transport- und Liefer-

ketten aufgezeigt, die ein Überdenken der Wertschöpfungsketten seitens der Unternehmen 

notwendig macht. Dabei ist die Stärkung der industriellen Standortqualität Niederösterreichs 

in den kommenden Jahren besonders wichtig. Es geht um die Sicherung einer quantitativ und 

qualitativ hochwertigen Infrastruktur, um Entbürokratisierung und Deregulierung, um Digi-

talisierung und wettbewerbsfähige Kosten. Die Produktion und der grenzüberschreitende 

Austausch von Produktionsfaktoren wechseln allmählich von materiellen zu immateriellen 

Formen. Darüber hinaus ermöglicht eine starke, wettbewerbsfähige und innovative Industrie 

die Dekarbonisierung und die Klimatransformation. 

Eine von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (United Nations 

Conference on Trade and Development – UNCTAD) durchgeführte Umfrage zeigt, dass 
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moderne Industriepolitik zunehmend vielfältiger und komplexer wird, neue Themen an-

spricht und unzählige Ziele umfasst, die über die herkömmliche industrielle Entwicklung und 

den strukturellen Wandel hinausgehen (UNCTAD, 2018). Darunter sind Ziele wie z.B. die In-

tegration und der Ausbau von Wertschöpfungsketten, die Weiterentwicklung der Wissens-

wirtschaft, verbunden mit einer nachhaltigen klimaneutralen Standortentwicklung, sowie 

eine wettbewerbsfähige Positionierung für die neue industrielle Revolution. Etwa 90 % der 

modernen Industriepolitikmaßnahmen sehen detaillierte Instrumente für die Investitions-, 

Innovations- und Digitalisierungspolitik vor. 

In jüngster Zeit bildet die Entwicklung der digitalen Transformation und der Betriebstechno-

logie den Technologietreiber moderner Industriepolitik. Immer mehr Länder wenden in der 

Produktion neue digitale Technologien, Künstliche Intelligenz, Robotik, 3D-Druck, Big Data 

und das Internet der Dinge an (UNCTAD, 2017). Digitalisierung hat eine große Bedeutung 

sowohl in der Produktion, im Supply-Chain-Management und in der F&E als auch im Vertrieb.  

Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erfuhr die Digitalisierung in der Industrie Nie-

derösterreichs ein großer Anschub.13 Laut einer Umfrage aus dem ersten Quartal des Jahres 

2021 unter 135 niederösterreichischen Unternehmen mit mehr als 30 MitarbeiterInnen in 

Gewerbe und Handwerk haben über 60 % der Unternehmen die Corona-Krise genutzt, um 

Pilotprojekte umzusetzen. 18 % der Unternehmen sehen sich in Niederösterreich als Front-

Runner in der Digitalisierung. Dieser Wert ist während der Krise deutlich gestiegen. Über 500 

niederösterreichische Betriebe wurden im Jahr 2020 bei ihren Digitalisierungsprojekten vom 

Land Niederösterreich und der Wirtschaftskammer begleitet. Dabei heben 88 % der befrag-

ten Betriebe die Rolle der qualifizierten Arbeitskräfte für die Implementierung von Digitali-

sierungsanwendungen hervor. 

In den kommenden Jahren sind wichtige Herausforderungen bei der Beschleunigung der Di-

gitalisierung in Niederösterreich zu bewältigen, darunter die Versorgung der gesamten Be-

völkerung und aller Unternehmen mit Breitband-Internet. Hier ist die hohe Heterogenität der 

Regionen Niederösterreichs in Bezug auf demografische Entwicklungen, Wirtschaftsstruktur 

und -Dynamik, Erreichbarkeit, Kaufkraft etc. zu berücksichtigen.  

Eine Analyse der in den OECD-Ländern bestehenden Förderprogramme für Investitionen in 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) hat gezeigt, wie wichtig es ist, gut aus-

gebildete Fachkräfte und eine starke Vernetzung der Industrieunternehmen mit ansässigen 

Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungsinstituten zu etablieren. 

Zudem zeigen Untersuchungen, dass es in Österreich generell an der Umsetzung innovativer 

Ideen in marktfähige Produkte mangelt. Dieses Problem hat auch mit unzureichendem Un-

ternehmergeist in der Bevölkerung und nicht zuletzt unter Absolventen (nicht nur techni-

scher) Studiengänge zu tun. Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Etablierung eines Clusters 

__________________________________________________ 

13 https://noel.gv.at/noe/Digitalisierung/Umfrage__NOe_Gewerbe_und_Industrie_setzen_stark_auf_Digit.html 
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von IKT-Unternehmen könnten also die Unterstützung der Vernetzung zwischen Unterneh-

men und der Forschungslandschaft und -Förderung (auch steuerliche) der Gründung innova-

tiver Unternehmen sein. High-Tech-Zonen, Industriezonen, Wissenschafts- und Technologie-

parks oder spezielle Pilotgebiete werden in zunehmendem Maß Schlüsselinstrumente für die 

Industriepolitik. Die Etablierung von Hochtechnologie-, Luftfahrt- und Biotechparks sowie di-

gitale Brutkastenzonen wird in vielen Ländern erfolgreich genutzt, um in neuen Industrien 

einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. 

Eine High-Tech-Industriezone kann sich auf die Förderung industrieller Kapazitäten in neuen 

Technologiebereichen konzentrieren, die technologische Entwicklung sichern oder die nega-

tiven Nebenwirkungen disruptiver Technologien abschwächen. Diese werden zu einem 

Schlüsselinstrument für die Industriepolitik. Der Beitrag einer solchen Zone zur industriellen 

Entwicklung kann erheblich sein, insbesondere wenn sie die Schaffung von Clustern fördert. 

Zu den Clustern zählen häufig Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Finanzdienstleister 

und Regierungsbehörden. Sie können einen Mechanismus darstellen, der die Unternehmen 

dabei unterstützt, sich mit ihren Bemühungen und Ressourcen zusammenzuschließen, um 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Industrie ist eine quantitativ und qualitativ 

gute Infrastruktur. In Niederösterreich befinden sich wichtige Verkehrsachsen von Straße, 

Schiene und Wasserstraße sowie der Flughafen in Schwechat. In den letzten 20 Jahren haben 

sich im Bundesland 13 neue tertiäre Bildungseinrichtungen etabliert. Die Unternehmens-

struktur ist diversifiziert und von einem hohem KMU-Anteil geprägt.14  

Der weitere Ausbau der Infrastruktur kann durch Beschleunigung von Genehmigungsverfah-

ren unter anderen für Infrastruktur- und Energieprojekte gestützt werden. Besonders wich-

tige Projekte, die in der Prognoseperiode implementiert werden sollten, sind der Ausbau von 

Hochgeschwindigkeitsnetze im Bereich Breitband/5G sowie von Verkehrsanbindungen und 

Logistikanlagen. Die Pandemie hat die Bedeutung der Wahrung der Versorgungsicherheit mit 

(kritischen) industrierelevanten Rohstoffen und die Absicherung der Lieferketten hervorge-

hoben. Dabei spielt eine wichtige Rolle die Koordinierung nationaler und europäischer Akti-

vitäten.  

Maßnahmen zur Förderung von Investitionen wie die Investitionsprämie oder eine Wieder-

belebung des Investitionsfreibetrags für Investitionen in Maschinen und Gebäude sowie öko-

logisch sinnvolle Investitionen können den Industriestandort Niederösterreich stärken.  

Eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Innovationsumfelds in Niederösterreich haben For-

schung und Entwicklung (F&E), technologischer Fortschritt und Innovation. Österreich liegt 

beim Anteil der F&E-Ausgaben am BIP mit 3,23 % im Jahr 2020 deutlich über dem EU-Durch-

schnitt. In Niederösterreich beträgt die Forschungsquote 1,92 % des BIP. Um seine 

__________________________________________________ 

14 https://noel.gv.at/noe/Digitalisierung/Digitalisierungsstrategie_DE.pdf 
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Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, sollte Niederösterreich weiterhin massiv in F&E investie-

ren. Maßnahmen wie die Verstärkung der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft, die 

strategische Nutzung europäischer und internationaler Initiativen, die Reduzierung der Bü-

rokratie und die Beschleunigung der Entscheidungen über F&E-Förderungen, die Rot-Weiß-

Rot-Karte sowie Stärkung der FTI-Ökosysteme im Bereich Industrietechnologien könnten zur 

Stärkung des Industriesektors in Niederösterreich beitragen.  

Wichtige Projekte in Niederösterreich sind: eine Förderung von 32 Forschungsprojekten mit 

insgesamt fünf Millionen Euro im Zuge des Life Science Calls, des Science Calls und des FTI-

Calls 2020 zum Thema „Klimawandel“, eine Förderung von maximal 194.148,50 Euro für eine 

Laufzeit von zwei Jahren für die Errichtung eines Lehr-Cyber-Defense-Centers am Depart-

ment für Informatik und Security an der Fachhochschule St. Pölten, die Finanzierung von 

1.060.950,32 Euro für das Projekt „TIN – Transdisziplinäres Innovationsnetzwerk Niederös-

terreich“ der Donau-Universität Krems und der New Design University St. Pölten für zwei 

Jahre. 15 

Bauwesen 

Das Bauwesen war unterdurchschnittlich von der Pandemie betroffen. Im Vorjahr 

schrumpfte die BWS des Bauwesens in Niederösterreich laut Schätzung von ECONOMICA und 

IHS um 1,7 %. Im laufenden Jahr expandierte das Bauwesen im Vorjahresvergleich österreich-

weit laut WIFO um 2,9 % im ersten und um 11 % im zweiten Quartal. Die Bauinvestitionen 

sanken im Jahresdurchschnitt 2020 österreichweit um 3,1 %, wobei die Investitionen im 

Wohnbau stärker zurückgingen als die sonstigen Bauinvestitionen. Im zweiten Quartal des 

laufenden Jahres waren die sonstigen Bauinvestitionen noch um 2,6 % niedriger, die Wohn-

bauinvestitionen aber bereits um 5,9 % höher als im vierten Quartal 2019, also vor der 

Corona-Krise.  

Die Aussichten für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung der Bautätigkeit sind günstig. 

Unterstützung erhält der Wohnbau weiterhin von der Finanzierungsseite (vgl. Ertl et al, 

2021a). Die Banken berichteten im Rahmen der Umfrage zum Kreditgeschäft bei den Wohn-

baukrediten von stabilen Kreditkonditionen. Für eine recht kräftige Belebung des Wohnbaus 

spricht auch, dass die Immobilienpreise weiter spürbar steigen. Am Anfang des Prognosezeit-

raums dürfte der Wohnbau zunächst vom kräftigen Anstieg der Immobilienpreise, der sich 

erst allmählich abschwächen dürfte, profitieren. Zudem wird die Bevölkerung in Österreich 

auch in den kommenden Jahren weiter steigen, wenn auch mit abnehmendem Tempo. Auch 

der Trend zu kleineren Familiengrößen und mehr Wohnraum pro Person dürfte sich fortset-

zen. Auch die Bauinvestitionen der Unternehmen dürften in den Jahren 2021 und 2022 stark 

und anschließend moderat ausgeweitet werden. In einigen Bereichen dürfte die Pandemie 

aber die Nachfrage nach neuen Geschäftsgebäuden nachhaltig dämpfen. Dies betrifft etwa 

__________________________________________________ 

15 https://noel.gv.at/noe/Sitzung_der_NOe_Landesregierung42.html  
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die Städtehotellerie, die sich nur allmählich erholt. Zudem wird wohl auch nach Überwindung 

der Pandemie mehr als zuvor von zu Hause gearbeitet, was den Bedarf an Büroimmobilien 

verringert. Der öffentliche Bau gerät durch die Notwendigkeit unter Druck, die im Zuge der 

Pandemie verschlechterte Lage der öffentlichen Haushalte zu konsolidieren. Abgemildert 

wird dieser negative Effekt dadurch, dass die Gemeinden im Rahmen der Maßnahmen zur 

Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Zuschüsse für die Finanzie-

rung ihrer Investitionen erhalten. Alles in allem erwarten die Institute eine dynamische Ent-

wicklung des Bauwesens in Niederösterreich in den Jahren 2021 und 2022 mit einer Zunahme 

der realen Bruttowertschöpfung um 3,5 % bzw. 2,7 %. Im Jahr 2023 dürfte sich das BWS-

Wachstum infolge einer voraussichtlichen Straffung der Finanzierungsbedingungen auf 1,0 % 

und in den Jahren 2024 bis 2026 auf 0,2 % bis 0,3 % verlangsamen.  

Die Baupreise werden von den Lohnkosten sowie den Kosten der Baumaterialien und deren 

Grundstoffe wie Eisen, Stahl und Erdöl beeinflusst (vgl. Ertl et al., 2021a). Nachdem die Bau-

kosten im Zeitraum 2016 bis 2019 stärker als das allgemeine Preisniveau gestiegen waren, 

ließ der Preisdruck pandemiebedingt im vergangenen Jahr vorübergehend nach. Seit Herbst 

2020 steigen die Baukosten aber überaus stark. Dazu haben der kräftige Konjunkturauf-

schwung und Angebotsknappheiten bei vielen Rohstoffen beigetragen. So wurde auch Bau-

holz zuletzt spürbar teurer. Im Ergebnis stiegen die Preise im Hochbau im Zeitraum 2016 bis 

2020 um 3,0 % und im Tiefbau um 1,6 % pro Jahr. Für die Baupreise insgesamt ergibt sich 

daraus eine Erhöhung um 2,4 % pro Jahr. Da der Preisdruck bei den Baumaterialien nur all-

mählich nachlassen dürfte, wird der Preisauftrieb im Baubereich wohl während des gesam-

ten Prognosezeitraums höher als der allgemeine Preisanstieg sein.  

Das Land Niederösterreich unterstützt der gemeinnützige Wohnbau mit einem Investitions-

volumen von 1,8 Milliarden Euro. Dadurch dürften 30.000 zusätzliche Arbeitsplätze entste-

hen.16 Gleichzeitig hat das Land am 21. August dieses Jahres Förderungen für insgesamt 1.980 

Wohneinheiten genehmigt. Die Förderungen inkludieren Darlehen von rund 10 Millionen 

Euro, Einmalzuschüsse von über 3,4 Millionen Euro für die Eigenheimsanierung und jährlich 

Zuschüsse in der Höhe von fast 700.000 Euro.17 

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 wurden 76 Regionalförder- und LEADER-Projekte durch 

die Wirtschaftsagentur ecoplus unterstützt und vom Land Niederösterreich mit 13,3 Millio-

nen Euro gefördert. Insgesamt wurden dadurch Investitionen von 33 Millionen Euro ermög-

licht. Das LEADER-Programm als Teilbereich der ecoplus Regionalförderung fördert innova-

tive Strategien in ländlichen Regionen. Insgesamt wurden bis Ende Juni dieses Jahres 27 LEA-

DER-Projekte beschlossen. Dadurch werden für Niederösterreich EU-Fördermittel in Höhe 

von über drei Millionen Euro bereitgestellt.18  

__________________________________________________ 

16 https://noel.gv.at/noe/LR_Eichtinger_uebergibt_Schluessel_fuer_56_Wohneinheiten.html 
17 https://noel.gv.at/noe/Land_Niederoesterreich_genehmigt_zehn_Millionen_Euro_fuer.html  
18 https://noel.gv.at/noe/ecoplus_Regionalfoerderprojekte_loesten_im_ersten_Halbjah.html  

https://noel.gv.at/noe/LR_Eichtinger_uebergibt_Schluessel_fuer_56_Wohneinheiten.html
https://noel.gv.at/noe/Land_Niederoesterreich_genehmigt_zehn_Millionen_Euro_fuer.html
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Das Mobilitätskonzept Niederösterreich 2030+19 sieht wichtige Schieneninfrastrukturinvesti-

tionen für den Fern- und Regionalverkehr bis zum Jahr 2025 vor. Bei den Straßenprojekten 

wird zwischen den Bundesprojekten, den Landesprojekten auf Verkehrsachsen und Landes-

projekten im ländlichen Raum unterschieden. Die Prioritäten für Landesstraßen werden in 

drei Kategorien gegliedert. Die Projekte der Kategorie 1 sollen bis 2025 realisiert werden, 

jene der Kategorie 2 nach 2025. Über die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der Projekte der 

Kategorie 3 sollte gemeinsam mit den Projektwerbern (im Allgemeinen den Gemeinden) dis-

kutiert werden.  

Das Klima- und Energieprogramm wurde im Februar 2021 vom niederösterreichischen Land-

tag beschlossen. Es sieht zahlreiche Maßnahmen im Bereich Energie und Klimaschutz sowie 

Klimawandelanpassung vor. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt in etwa 40 Abteilun-

gen und Partnerorganisationen und umfasst Bereiche wie: Bauen/Wohnen, Mobilität/Raum, 

Wirtschaft/Nachhaltig, Energie/Versorgung, Land/Wasser, Mensch/Schutz.20 

Marktdienstleistungen (ÖNACE G bis N) 

Der zusammengefasste Bereich der Marktdienstleistungen (Handel, Beherbergungs- und 

Gaststättenwesen, Verkehr und Lagerei, Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleis-

tungen, Information und Kommunikation und Grundstücks- und Wohnungswesen und Er-

bringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen 

Dienstleistungen) dürfte in den Jahren 2021 und 2022 die reale BWS um 4,1 % bzw. 5,6 % 

steigern. Nach einer Zunahme um 2,8 % im Jahr 2023 wird sich das Wachstum in den folgen-

den Jahren etwas verlangsamen und im Jahr 2026 voraussichtlich 1,9 % erreichen. Die Dyna-

mik der Beschäftigung folgt einem ähnlichen Muster. 

Der Konsum der privaten Haushalte hat unter der Corona-Krise besonders stark gelitten. In 

den Lockdown-Phasen wurden die Konsummöglichkeiten stark eingeschränkt; so kamen die 

wirtschaftlichen Aktivitäten im Handel mit nicht-lebensnotwendigen Gütern, im Tourismus 

sowie im Bereich Unterhaltung/Kultur fast völlig zum Erliegen. Die privaten Konsumausgaben 

sind im Vorjahr folglich stark eingebrochen, während die Haushalte kräftig gespart haben.  

Aufgrund des Wegfalls der konsumhemmenden Faktoren hat der private Konsum heuer kräf-

tig zugelegt. In den Prognosejahren folgen zwei Phasen aufeinander. Die erste besteht aus 

den Jahren 2021 und 2022, in denen die Pandemie und die dadurch induzierten Lockdowns 

noch stark nachwirken. Die Haushalte konsumieren in dieser Phase einen Teil zurückgehalte-

nen Nachfrage. Sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 übersteigt das Konsumwachstum 

das Einkommenswachstum deutlich, da ja die Einkommen 2020 weniger stark als der Konsum 

eingebrochen sind. Die zweite Phase besteht aus den Jahren 2023 bis 2026, in denen die 

Dynamik der Haushaltsnachfrage wieder den Realeinkommen folgt. Als Folge dieser 

__________________________________________________ 

19 https://noel.gv.at/noe/NOEL_Mobilitaetskonzept_180815_Druckversion.pdf  
20 http://land-noe.at/noe/KEP.htm l 
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Unterschiede in der Dynamik der Einkommen und der Konsumausgaben fällt auch die Spar-

quote der Haushalte in der ersten Phase von ihrem Rekordniveau aus steil ab und nähert sich 

in der zweiten Phase ihrem langfristigen Zielwert ganz allmählich (Ertl et al., 2021b).  

Der Rückgang der BWS im Bereich Handel in Niederösterreich belief sich im Vorjahr auf 4,7 %. 

Nach einer starken Dynamik in den Jahren 2021 und 2022 mit Wachstumsraten von 6,7 % 

bzw. 5,1 % dürfte der Handel in Niederösterreich in den folgenden Jahren mit Wachstums-

rate zwischen 2,5 % im Jahr 2023 und 1,5 % am Ende der Prognoseperiode moderat expan-

dieren.  

Infolge der Grenzschließungen und Ausgangssperren aufgrund der Corona-Krise entfiel dem 

Tourismus im Jahr 2020 und im ersten Quartal 2021 ein beträchtlicher Teil der Einnahmen, 

sowohl von ausländischen als auch von inländischen Touristen. In Niederösterreich lag die 

Zahl der Übernachtungen im Kalenderjahr 2020 insgesamt bei rund 4,57 Mio., was einem 

Minus von 40,5 % zum Vorjahr entspricht.21 Die inländischen Nächtigungen verringerten sich 

um 30,4 % auf rund 3,43 Mio., die ausländischen Nächtigungen sanken um 58,7 % auf 1,14 

Mio. Die Zahl der Ankünfte von Gästen in Niederösterreich belief sich auf 1,65 Mio. und nahm 

damit um 48,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ab. Mit den Lockerungen der restrikti-

ven Reisemaßnamen im Frühjahr des heurigen Jahres war eine allmähliche Verbesserung der 

Konjunktur im Bereich Beherbergungs- und Gaststättenwesen zu beobachten. Allerdings war 

auch der Sommer des laufenden Jahres merklich von den Auswirkungen der Pandemie be-

stimmt. Laut Statistik Austria lagen die Übernachtungen in österreichischen Beherbergungs-

betrieben im Zeitraum Jänner bis Juli 2021 österreichweit um 53,7 % unter dem Vergleichs-

zeitraum des Vorjahres, wobei der Rückgang bei den ausländischen Gästen (-65,3 %) größer 

war als bei den inländischen (-22,4 %). Die Rückgänge bei den Übernachtungen von Gästen 

aus den Niederlanden (-79 %) sowie aus der Schweiz und Lichtenstein, aus Tschechien und 

Belgien (rund -65 %) waren besonders groß. Die Übernachtungen der Touristen aus Deutsch-

land gingen um 58,3 % zurück.22 Nach einem Wachstum um voraussichtlich 6,5 % in diesem 

Jahr dürfte sich der Bereich Beherbergung und Gastronomie in Niederösterreich im nächsten 

Jahr weiter erholen und das Vorkrisenniveau erreichen. Für den Zeitraum 2023 bis 2026 wird 

mit einem moderaten Anstieg der BWS dieses Bereichs mit Wachstumsraten zwischen 0,4 % 

im Jahr 2024 und 1,0 % im Jahr 2026, gerechnet. 

Der Bereich Verkehr litt im Vorjahr stark unter den Folgen der Corona-Krise. Insbesondere 

der öffentliche Nah- und Fernverkehr sowie die Taxibeförderung, die Luft- und Schifffahrt 

und die zugehörigen Dienstleistungen waren stark von den restriktiven Maßnahmen betrof-

fen. Weniger davon betroffen waren der Güterverkehr, darunter der Transport von Konsum-

gütern sowie von Lebensmitteln und Getränken. Infolgedessen ist die BWS in Niederöster-

reich in diesem Bereich im Vorjahr voraussichtlich um 18,3 % zurückgegangen. Da viele 

__________________________________________________ 

21 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/tourismus/beherbergung/ankuenfte_naechtigungen/index.html  
22 http://www.statistik.at/web_de/presse/126610.html  

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/tourismus/beherbergung/ankuenfte_naechtigungen/index.html
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restriktive Maßnahmen auch heuer bestehen blieben, wird für dieses Jahr mit einem leichten 

Rückgang der BWS um 0,2 % in Niederösterreich gerechnet. Erst im nächsten Jahr dürfte sich 

dieser Bereich erholen und die BWS um 11,5 % zunehmen. Nach einem Anstieg um 4,7 % im 

Jahr 2023 dürfte die reale Bruttowertschöpfung im Bereich Verkehr und Lagerei in den Jahren 

2024, 2025 und 2026 um jeweils 1,8 % expandieren. 

Die Bereiche Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Information und 

Kommunikation sowie Grundstücks- und Wohnungswesen waren von der Corona-Krise im 

Jahr 2020 nicht betroffen. In diesen Bereichen ist im Vorjahr die Produktion gestiegen. Sie 

haben von den schnellen Fortschritten im Bereich Digitalisierung profitiert. Auch in der Prog-

noseperiode 2021 bis 2026 werden diese Bereiche die Vorteile des Fortschreitens der Digita-

lisierung nutzen und sich positiv entwickeln. Der Grund dafür ist, dass die viele Unternehmen 

höhere Budgets für die digitale Transformation einplanen, viele wollen ihre Investitionen in 

IT-Sicherheit steigern, sie sehen durch die Digitalisierung ein großes Potenzial für einen bes-

seren Kundenservice und setzen auf verstärkte Kooperationen mit Partnern.23 

Die BWS im Bereich Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und 

sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen wies im Vorjahr in Niederösterreich einen Rück-

gang um 11,5 % auf. Da viele Unternehmen von der Corona-Krise betroffen waren, haben sie 

weniger wirtschaftliche Dienstleistungen in Anspruch genommen. Mit einer starken Erholung 

dieses Bereichs ist für das laufende und das nächste Jahr zu rechnen. In den Jahren 2024 bis 

2026 dürfte dieser Bereich vom technologischen Fortschritt profitieren. Die BWS dürfte in-

folgedessen in diesem Zeitraum mit Wachstumsraten um rund 3 % expandieren. 

Öffentliche Verwaltung 

Laut Prognose dürfte die reale BWS im Bereich Öffentliche Verwaltung, nach einem Rückgang 

um 0,2 % im Jahr 2020, in den Jahren 2021 bis 2023 um 0,8 % jährlich wachsen. Der positive 

Trend dürfte sich mit einer Wachstumsrate von 1,0 % im Jahr 2024 und von wiederum jeweils 

0,8 % in den Jahren 2025 und 2026 fortsetzen. Die Beschäftigung dürfte sich ebenfalls positiv 

entwickeln mit prognostizierten Wachstumsraten von 1,5 % im Jahr 2021, 0,6 % im Jahr 2022, 

0,8 % im Jahr 2023, 1,0 % im Jahr 2024, 0,8 % im Jahr 2025 sowie 0,9 % im Jahr 2026. 

In der öffentlichen Verwaltung bestehen in Österreich weiterhin Potenziale zur Steigerung 

der Effizienz und Effektivität. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die Verwaltungsreform vo-

rangetrieben und die Bürokratie abgebaut werden. Die Modernisierung der Bundesverwal-

tung sollte konsequent fortgesetzt werden.  

Laut dem Österreichischen Stabilitätsprogramm 2020-2024 soll es nach dem vollständigen 

Überwinden der Corona-Krise Aufgabe sein, die getroffenen Maßnahmen zum Abwenden 

der Krise geordnet in Konjunkturstärkungsmaßnahmen umzuwandeln. Dabei sollen die 

__________________________________________________ 

23 https://www.digitalbusiness-cloud.de/digitalisierung-6-entscheidende-it-trends-im-jahr-2020/ 
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Fördermaßnahmen so zurückgefahren werden, dass Insolvenzwellen verhindert werden, be-

sonders betroffene Branchen weiterhin Unterstützung erhalten, aber es nicht zu einer Über-

förderung im Allgemeinen kommt (BMF, 2021a).  

Dabei soll vor allem ein grundlegender Strukturwandel unterstützt werden, der im Wesent-

lichen die Bereiche Klimaschutz, Digitalisierung und Arbeitsmarkt umfasst. So sollen vor allem 

klimafreundliches Wirtschaften, Digitalisierungsmaßnahmen und Arbeitsmarktprogramme 

zur Schaffung von Beschäftigung gefördert werden, indem Anreize für private Investitionen 

geschaffen werden und gezielte öffentliche Investitionen in diese Bereiche fließen. Im Rah-

men des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wurden Investitionsförderungen von bis zu 1 

Mrd. Euro pro Jahr bis 2030 veranschlagt, um das Ziel einer vollständig „grünen“ Stromver-

sorgung bis zu diesem Jahr zu erreichen. Auch die Förderung von Unternehmensinvestitionen 

in nicht-klimaschädliche Bereiche wurde für das Jahr 2021 ausgeweitet. Jedoch ist ab dem 

Jahr 2022 mit einem Absinken der direkten Unternehmensförderungen im Rahmen der 

Corona-Pandemie sowie der Sanierungsförderungen (thermische Sanierung, „Raus aus dem 

Öl“, Investitionsprämie) ab 2023 zu rechnen (BMF, 2021a). 

Verwaltungsreform in Niederösterreich 

Aktuell setzt Niederösterreich im Bereich Verwaltungsreform auf eine „smarte“ Verwaltung, 

wobei zwei Strategien ausschlaggebend sind: die „3-D-Strategie“ mit Dezentralisierung, De-

regulierung und Digitalisierung und die „3-e-Strategie“ mit dem Grundsatz „einfach, effizient 

und elektronisch“.  Durch eine „smarte“ Verwaltung soll mehr Effizienz durch Transparenz 

erreicht werden. Das Deregulierungspaket beinhaltet die Beseitigung von nicht mehr zeitge-

mäßen Vorschriften, den Ausbau des E-Governments, die Möglichkeit, gewisse Verfahren be-

willigungsfrei zu stellen, und die Errichtung einer Ombudsstelle für Betriebsanlagengenehmi-

gungen. Das „Haus der Digitalisierung“ mit einem Investitionsvolumen von 33,55 Mio. Euro, 

das bis zum Jahr 2023 in Tulln realisiert werden soll, ist ein zentrales Projekt der Digitalisie-

rungsstrategie.24 Der Fokus auf die „Digitale Verwaltung“ ermöglicht die mobile Arbeit der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von zu Hause aus infolge der Corona-Krise sowie den vol-

len Zugriff auf elektronische Akte, Fachanwendungen und E-Mail.25 

Reformen der Beamtenpensionen 

In ihrer Aktivzeit leisten Beamtinnen und Beamte, wenn sie vor dem 1. Jänner 1955 geboren 

wurden, einen Pensionsbeitrag von 12,55 %. Diejenigen, die nach 1955 geboren wurden, zah-

len je nach Betroffenheit durch das Pensionsharmonisierungsgesetz einen Beitrag zwischen 

10,25 % und 12,40 % und für Bezugsteile über der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage (2020: 

__________________________________________________ 

24 http://www.noe.gv.at/noe/Finanzielles_Fundament_fuer_reales_Haus_der_Digitalisieru.html  
25 http://www.noe.gv.at/noe/digi_report__Digitalisierungsoffensive_laeuft_in_Niederoe.html  
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5.370 Euro) zwischen 0 und 11,73 %.26 Der Dienstgeber entrichtet einen Pensionsbeitrag von 

12,55 %. Pensionierte Beamtinnen und Beamte zahlen einen vom Zeitpunkt des Pensionsan-

tritts abhängigen Pensionssicherungsbeitrag, der je nach Pensionsantrittsjahr zwischen 

1,13 % und 3,30 % ausmacht. Der Pensionssicherungsbeitrag entfällt bei Pensionsantritt ab 

2020 für Beamtinnen und Beamte, die nach dem 1. Dezember 1959 geboren wurden.  

Im Jahr 2020 beliefen sich die Kosten für die Beamtenpensionen auf 9,9 Mrd. Euro. Damit 

hat der Bund rund 73 Mio. Euro weniger ausgegeben als geplant. Laut Monitoring der Beam-

tenpensionen im Bundesdienst ist im Jahr 2020 die Zahl der Neupensionierungen im Bundes-

dienst im Vorjahresvergleich um 8,3 % auf 4.151 gestiegen (BMKÖS, 2020). Das Pensionsan-

trittsalter ist gegenüber dem Jahr 2019 um 0,5 Jahre auf 62,9 Jahre, im Fünf-Jahres-Vergleich 

um 1,2 Jahre gestiegen. Somit konnte der Trend des steigenden Pensionsantrittsalters fort-

gesetzt werden. Das Pensionsantrittsalter betrug bei Frauen im Jahr 2020 durchschnittlich 

63,4 Jahre (in Österreich laut PVA27 60,6 Jahre) und bei Männern 62,7 Jahre (in Österreich 

laut PVA 63,2 Jahre). Der hohe Anstieg im Jahr 2020 ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass 

der Anteil jener Beamtinnen und Beamte, die ihre Pension mit dem gesetzlichen Pensionsal-

ter antreten, zunehmend wächst. Der überwiegende Teil des Anstieges ist allerdings durch 

den Rückgang der Dienstunfähigkeitspensionierungen um 28 % auf 379 Pensionierungen er-

klärbar. Es ist davon auszugehen, dass der Rückgang von Dienstunfähigkeitspensionierungen 

eine Folge der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Rahmenbedingungen sein 

könnte. Somit wäre der stärkere Anstieg des Pensionsantrittsalters im Vergleich zu den Vor-

jahren auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Es könnte in den Folgejahren ein Nachholef-

fekt auftreten. 

So ist im Jahr 2020 der Anteil der Pensionsantritte aufgrund des Erreichens oder Überschrei-

ten des gesetzlichen Pensionsalters an allen Pensionsantritten von 28 % auf 32 % gestiegen. 

Der Anteil der vorzeitigen Pensionierungen ist von 58 % im Jahr 2019 auf 59 % im Jahr 2020 

gestiegen. Aufgrund der Altersstruktur im Bundesdienst dürfte in den nächsten Jahren die 

Zahl der Neupensionierungen weiter steigen. 

In fast allen Berufsgruppen wurde das Ziel der Erhöhung des faktischen Pensionsantrittsalters 

erreicht. Bei den Richterinnen und Richtern sowie den Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-

ten war nach einem Rückgang um 0,1 % im Vorjahr ein Anstieg um 0,3 Jahre im Jahr 2020 zu 

beobachten. Das Antrittsalter war in dieser Berufsgruppe mit 63,8 Jahren am zweithöchsten. 

Bei den Lehrpersonen erhöhte sich das Antrittsalter um 0,2 auf 64,2 Jahre. Einen moderaten 

Anstieg des Antrittsalters um 0,2 Jahre auf 62,6 bzw. um 0,5 Jahre auf 62,8 wiesen der Mili-

tärische Dienst und der Verwaltungsdienst auf. Beim Exekutivdienst führten ein absoluter 

__________________________________________________ 

26 Die Einnahmen gehen nicht in die Sozialversicherung, sondern fließen als Einnahmen ins Bundesbudget (UG 23). Diese Ein-

nahmen beliefen sich im Jahr 2020 auf rund 1,4 Mrd. Euro.  
27 https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.577982&version=1558961778  

https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.577982&version=1558961778
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Rückgang an Pensionsantritten sowie ein höheres Antrittsalter bei Inanspruchnahme einer 

Dienstunfähigkeitspension zu einer Erhöhung des Antrittsalters von 59,7 auf 60,4 Jahre. 

Die Pensionsantritte sind in allen Berufsgruppen bis auf die Exekutive (-15) im Vorjahresver-

gleich gestiegen. Die Zahl der Neupensionierungen ist bei den Lehrpersonen (+146 Neupen-

sionierungen) und beim Verwaltungsdienst (+132 Neupensionierungen) am stärksten gestie-

gen. Die Zahl der vorzeitigen Pensionierungen der Bundesbeamtinnen und -beamten nahm 

im Jahr 2020 um 222 auf 2.455 zu. Mit 59 % stieg der Anteil der vorzeitigen Pensionierungen 

im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt. Es gab anteilsmäßig bei den vorzeitigen 

Pensionierungsformen nur bei den Korridorpensionen einen leichten Rückgang um einen 

Prozentpunkt. Die Schwerarbeiterregelung blieb stabil, der Anteil der Langzeitbeamtenrege-

lung stieg um zwei Prozentpunkte. So belief sich der Anteil der Korridorpension auf 13 % (-4 

im Vorjahresvergleich auf 538 Neupensionierungen), der Anteil der Langzeitbeamtenrege-

lung betrug 32 % (+173 auf 1.318 Neupensionierungen), und der Anteil der Pensionierungen 

nach der Schwerarbeiterregelung betrug 14 % (+53 auf 599 Neupensionierungen) der vorzei-

tigen Pensionierungen. Der Anteil der Pensionierungen nach Erreichen des gesetzlichen Pen-

sionsalters erhöhte sich um 4 Prozentpunkte auf 32 % (+243 auf 1.317 Neupensionierungen). 

Gleichzeitig sind im Vergleich zum Vorjahr die Pensionierungen aufgrund von Dienstunfähig-

keit anteilsmäßig um 6% deutlich gesunken In absoluten Zahlen sind gingen sie um 147 Pen-

sionierungen auf 379 zurück. 

Erziehung und Unterricht 

Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr dürfte sich die real BWS im Bereich „Erziehung und 

Unterricht“ in diesem und im nächsten Jahr um 1,3 % bzw. 0,9 % erhöhen. Die positive Ent-

wicklung wird sich voraussichtlich in den Jahres 2023 (2,1 %), 2024 (1,2 %), 2025 und 2026 

(jeweils 1,6 %) fortsetzen. Gestützt wird die Entwicklung durch die Implementierung weiterer 

Projekte im Bereich Digitalisierung, finanziert durch den Aufbauplan der EU-Kommission. Die 

Beschäftigung dürfte, nach einer Zunahme um 4,2 % in diesem Jahr, im Prognosezeitraum 

mit Raten zwischen 1,7 % im Jahr 2024 und 2,4 % im Jahr 2023 deutlich expandieren.  

Finanzierung des Bildungswesens 

Österreichs Volkswirtschaft ist stark exportorientiert und daher dem internationalen Konkur-

renzdruck ausgesetzt. Hinsichtlich der mittel- und langfristigen Effizienzsteigerung spielen 

der Faktor Humankapital und seine Produktivität eine entscheidende Rolle. Aus diesem 

Grund werden nachfolgend die Bedeutung und die Entwicklung der Ausgaben im Bildungs-

bereich sowie die Faktoren analysiert, die für die Ausgaben verantwortlich sind. 

Bei den Ausgaben im Bildungsbereich liegt Österreich über dem OECD-Durchschnitt, insbe-

sondere im Primar- und Sekundarbereich. Die Ausgaben für Bildung pro Schüler/in lagen in 

Österreich im Jahr 2017 mit 16.319 US-Dollar über dem OECD-Durchschnitt (11.231 US-Dol-

lar) (OECD, 2020a). Im nicht-tertiären Bereich wurden im Jahr 2017 pro Schüler/in 15.097 US-
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Dollar aufgewandt, auch das ist höher als der OECD Schnitt, welcher bei 9.999 US-Dollar lag. 

Dieser relativ hohe Finanzierungsbedarf ist auf die Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer zu-

rückzuführen, die im Vorschul-, Primar- sowie im Sekundarbereich I und im Sekundarbereich 

II über dem OECD-Durchschnitt liegen. Zusätzlich gibt es in Österreich ein geringeres Schüler-

Lehrer-Verhältnis als im OECD-Durchschnitt. In den meisten OECD Ländern bestehen große 

Unterschiede hinsichtlich der Kosten in der Sekundarstufe. Berufliche Bildungsgänge sind 

tendenziell teurer als allgemeinbildende. Dies liegt unter anderem an den Kosten für Aus-

stattung, zusätzliches Lehrpersonal etc. Durchschnittlich sind berufliche Bildungsgänge im 

OECD Vergleich um 1.470 US-Dollar teurer. Dieses Bild zeichnet sich auch in Österreich ab: 

Die Ausgaben pro Schüler/in beliefen sich auf 18.054 US-Dollar für berufliche Bildungsgänge 

der Sekundarstufe II und lagen damit um 3.629 US-Dollar höher als die Ausgaben pro Schü-

ler/in für allgemeinbildende Bildungsgänge auf demselben Niveau. 

Der BIP-Anteil, welcher für den Bildungsbereich (Primär- bis Tertiärbereich) aufgewendet 

wird, entspricht 4,8 %, das ist im OECD-Vergleich leicht unterdurchschnittlich. Im Vergleich 

der einzelnen Bereiche lässt sich auch feststellen, dass die Finanzierung im nicht-tertiären 

Bereich unterdurchschnittlich ist, dafür im tertiären Bereich wiederum überdurchschnittlich. 

Zwischen 2012 und 2017 stiegen die Ausgaben pro Schüler/in von der Primär- bis zur Terti-

ärstufe in allen OECD-Ländern mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von jährlich 

1,3 %. In Österreich stiegen die Ausgaben für Bildungseinrichtungen im Durchschnitt um 

0,8 % pro Jahr, während die Zahl der Studierenden im Durchschnitt um 0,2 % pro Jahr zu-

nahm. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 0,7 % bei den 

Ausgaben pro Studierenden in diesem Zeitraum. Insgesamt belief sich die Entlohnung von 

Lehrkörpern und anderem Personal im Jahr 2017 auf 72 % der gesamten Ausgaben, der 

OECD-Durchschnitt liegt bei 74 %. Im Tertiärbereich machen die Personalkosten einen klei-

neren Posten aus, was damit zu erklären ist, dass es hier teilweise besonderer Ausrüstung 

bedarf. Im Tertiärbereich machen diese Ausgaben 66 % der Gesamtkosten auf (OECD, 2020). 

Hinsichtlich der Finanzierung des Bildungsbereichs sieht das Stabilitätsprogramm 2020-2024 

(BMF 2021) eine pandemiebedingte Erhöhung der Ausgaben für Bildung auf 5,2 % des BIP im 

Jahr 2020, nach einem Anteil von jeweils 4,8 % im Zeitraum 2017 bis 2019. Dieser Anteil 

dürfte im Jahr 2030 auf 4,5 % des BIP sinken.  

Im Bildungsbereich sind Verpflichtungen des Bundes aus den Vereinbarungen gemäß Artikel 

15a B-VG über den Ausbau der ganztägigen Schulformen und aus dem Bildungsinvestitions-

gesetz ab 2019 sowie die Implementierung des neuen Dienstrechts maßgebend. Laut Regie-

rungsprogramm 2020-2024 soll der Zweckzuschuss in der 15a-Vereinbarung in der Elemen-

tarpädagogik ab dem Kindergartenjahr 2020/21 deutlich erhöht werden. Der überwiegende 

Teil der Auszahlungen im Bereich Bildung entfällt auf die Ausgaben mit dem Personalauf-

wand für Bundes- und Landeslehrerinnen und –lehrer. Zusätzlich sind Investitionen im Be-

reich des Schulbaues von Bedeutung. Durch den Ausbau von Deutschförderklassen und -
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kursen werden die Deutschkenntnisse von außerordentlichen Schülerinnen und Schülern ge-

fördert. Die Auszahlungsobergrenzen für den Bereich Bildung erhöhen sich von 2019 bis 2023 

von 8,9 Mrd. Euro auf 10,1 Mrd. Euro.  

Im Bereich Wissenschaft und Forschung stehen die Umsetzung und Begleitung der Leistungs-

vereinbarungen mit den Universitäten 2019-2021 und 2022-2024 und die Implementierung 

der „Universitätsfinanzierung NEU“ mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 

(ÖAW) und dem Institute of Science and Technology Austria sowie die Umsetzung der FTI-

Schwerpunkte der Bundesregierung (Pakt für Forschung, Technologie und Innovation) im 

Vordergrund. Mit der „Universitätsfinanzierung NEU“ wird die Finanzierung der Universitä-

ten nach kapazitätsorientierten und studienbezogenen Kriterien auf Basis eines 3-Säulen-

Modells, das sich aus den Bereichen Lehre, Forschung und Infrastruktur zusammensetzt, neu 

geregelt. Weiters wurden mit den Universitäten Maßnahmen zur Erhöhung der sozialen 

Durchlässigkeit vereinbart. Die Umsetzungsplanung der Exzellenzinitiative für Spitzenfor-

schung im Bereich der Grundlagenforschung wird mit dem FWF weiterverfolgt. So sind für 

den FWF in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 40 Mio. Euro mehr geplant. Die Mittel für die 

Universitäten werden um rund 56 Mio. Euro (für Sonderbauprogramm und Gehaltserhöhun-

gen) erhöht (BMF, 2020b). Im Bereich der Fachhochschulen werden für den Ausbau sowie 

die Beibehaltung der erhöhten Fördersätze insgesamt rund 55 Mio. Euro, für die ÖAW (inkl. 

Campus-Bau) insgesamt 38,4 Mio. Euro mehr zur Verfügung gestellt. Infolge des Ausbaus sol-

len über 3.000 zusätzliche Studienplätze im Studienjahr 2024/25 entstehen (BMBWF, 2019). 

Auch hier soll der MINT-Bereich ausgebaut werden.  

Erziehung und Unterricht in Niederösterreich 

In Niederösterreich (Land und Gemeinden) konzentrieren sich die Ausgaben (Personal- und 

Sachausgaben) für Bildung auf die Bereiche allgemeinbildende Pflichtschulen sowie vorschu-

lische Erziehung. Die Ausgaben für den allgemeinbildenden Unterricht bilden den größten 

Anteil (Statistik Austria, 2021a) (im Jahr 2019 waren es 59,4 %, davon entfielen 71,5 % auf 

Personalausgaben), gefolgt von der vorschulischen Erziehung (mit 27 % im Jahr 2019) und 

vom berufsbildenden Unterricht (mit 10,3 % im Jahr 2019). Die Personalausgaben haben in 

allen Bildungsbereichen das größte Gewicht. Sie hängen von der Anzahl der Lehrer und Leh-

rerinnen und deren geleisteten Stunden sowie von der Gehaltsentwicklung ab. Zwischen 

2000 und 2019 sind die Personalausgaben im Bildungsbereich in Niederösterreich im Jahres-

durchschnitt um 3,1 % gestiegen.  

Der Bedarf an Lehrpersonal ist von der demografischen Entwicklung, der Bildungsbeteiligung 

an den weiterführenden Schulen sowie den politischen Zielvorstellungen bezüglich der Be-

treuungs-verhältnisse abhängig. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich 

blieb im Zeitraum 2014/2015 bis 2019/2020 nahezu konstant (Statistik Austria, 2021b). Im 

Schuljahr 2019/2020 war die Zahl der Schülerinnen und Schüler um 0,3 % höher als im Vor-

schuljahr. Seit Mitte der 1990er Jahre konnte ein Trend sinkender Schülerzahlen in der 
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Primarstufe und in der Sekundarstufe I beobachtet werden. Infolge der Zuwanderung in den 

Jahren 2015 bis 2017 hat sich dieser Trend zumindest in der Primarstufe umgekehrt. So er-

höhte sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Volkschulen im Schuljahr 2019/2020 

um 4,1 % im Vergleich zum Schuljahr 2014/2015. Die Besuchszahlen der Sekundarstufe II ent-

wickelten sich unterschiedlich. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbil-

denden Pflichtschulen erhöhte sich um 1,2 % und an den allgemeinbildenden höheren Schu-

len um 6,7 %. An den Neuen Mittelschulen (NMS) nahm die Zahl der Schülerinnen und Schü-

ler im Schuljahr 2019/2020 im Vergleich zum Schuljahr 2014/2015 um 38,4 % zu. Die Zahl der 

Schülerinnen und Schüler an den Oberstufenrealgymnasien sank um 0,6 %. Laut einer Prog-

nose von Statistik Austria dürfte die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 

2035/2036 im Vergleich zum Schuljahr 2017/2018 in Niederösterreich um 11,3 % und im Ös-

terreich-Durchschnitt um 10,2 % zunehmen. Im Zeitraum 2014/2015 bis 2019/2020 erhöhte 

sich die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer (in Vollzeitäquivalenten) an allen Schulen in Nieder-

österreich um 2,1 % (Statistik Austria, 2021c). Der Anstieg der Zahl der Lehrkräfte betrug im 

Zeitraum 2014/2015 bis 2019/2020 an den allgemeinbildenden höheren Schulen 3,3 % und 

an den Volkschulen 7,8 %. Die Zahl des Lehrpersonals an den allgemeinbildenden Pflichtschu-

len stieg um 3,5 %. Der Zahl der Lehrerinnen und Lehrer an den NMS und an den Hauptschu-

len insgesamt ging im Schuljahr 2019/2020 im Vergleich zum Schuljahr 2014/2015 um 0,1 % 

zurück. 

Durch die Alterung des Lehrpersonals ergibt sich ein bildungspolitisches Problem. Die Alters-

struktur zeigt eine starke Verzerrung in der Altersverteilung des Lehrpersonals in Niederös-

terreich und im Österreich-Durchschnitt, wobei die jüngeren Jahrgänge besonders schwach 

und die älteren Jahrgänge besonders stark vertreten sind. Der Anteil der über 50-jährigen 

Lehrerinnen und Lehrer betrug im Schuljahr 2019/2020 in Niederösterreich 42,7 % (in Öster-

reich 45,2 %). Während dieser Anteil bei den allgemeinbildenden höheren Schulen 38 % (Ös-

terreich: 43,6 %) ausmachte und sich bei den Volkschulen auf 35,5 % (Österreich: 37,9 %) be-

lief, war der Anteil der älteren Lehrerinnen und Lehrer bei den Hauptschulen und NMS mit 

insgesamt 45,6 % (Österreich: 47,5 %) besonders hoch. Da laut Prognose eine kontinuierliche 

Zunahme der Schülerzahl bis zum Jahr 2035 erwartet wird, entsteht bei der Pensionierung 

von Lehrpersonal ein sprunghaft steigender Bedarf an neuem Lehrpersonal. Für die Siche-

rung des jetzigen und zukünftigen Bedarfs von Lehrpersonal sind in Österreich vor allem Bund 

und Länder als Erhalter zuständig. Ein möglicher Lehrermangel hängt daher stark von der 

Ausbildungs- und Stellenpolitik von Bund und Ländern sowie der Entwicklung der Schüler-

zahlen in den nächsten Jahren ab. 

Zahlen von Statistik Austria (Statistik Austria, 2021d) belegen, dass Niederösterreich bei vie-

len bildungsstatistischen Indikatoren nahe dem österreichischen Durchschnitt liegt. Der An-

teil der Jugendlichen (Bevölkerung unter 20 Jahre) gemessen an der niederösterreichischen 

Gesamtbevölkerung betrug im Schuljahr 2019/2020 19,5 % (Österreich: 19,3 %). Dem ge-

samtösterreichischen Trend folgend, ist in Niederösterreich die Zahl der Kinder und 
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Jugendlichen seit 1982 um 19,6 % gesunken. Die Zahl der Volksschulkinder sank seit dem 

Schuljahr 1980/1981 um 13,6 % und belief sich im Schuljahr 2019/2020 auf 65.249 Schüle-

rinnen und Schüler. Der Rückgang an den Hauptschulen bzw. NMS war noch stärker ausge-

prägt. Hier gab es im Schuljahr 2019/2020 um 44 % weniger Schülerinnen und Schüler als 

1980/1981. Dafür wuchs im selben Zeitraum die Gruppe der AHS-Schülerinnen und –Schüler 

sowohl in der Unterstufe (um 30,2 %) als auch in der Oberstufe (um 38,8 %). Während in den 

Berufsschulen die Schülerzahl um 44,5 % zurückging, stieg zwischen 1980/81 und 2019/2020 

an BHS die Zahl um 10.933 Schülerinnen und Schüler. Dies zeigt eine kontinuierliche Anhe-

bung des Bildungsniveaus der Bevölkerung in Niederösterreich, ähnlich wie im Österreich-

durchschnitt. Im Jahr 2018 verfügte in Niederösterreich 68,9 % der Bevölkerung im Alter von 

25 bis 64 Jahren über einen Abschluss einer Lehre oder mittleren oder höheren Schule als 

höchste abgeschlossene Ausbildung, verglichen mit 50,4 % im Jahr 1981. Der Anteil der Be-

völkerung mit einem Tertiärabschluss in Niederösterreich stieg im selben Zeitraum von 3,4 % 

auf 15,4 %. Gleichzeitig ging der Bevölkerungsanteil mit Pflichtschulausbildung von 46,2 % 

auf 15,7 % zurück. Insgesamt zeigt die Entwicklung des Bildungsniveaus in Niederösterreich 

im Zeitraum 1981 bis 2018 ein ähnliches Bild wie im Österreich-Durchschnitt. 

Laut Statistik Austria liegt die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen in Krippen und Kinder-

gärten in Niederösterreich mit 26,2 % unter dem österreichweiten Durchschnitt (27,6 %). Die 

institutionelle Betreuungssituation für die 3- bis 5-Jährigen in Kindergärten ist hingegen weit 

überdurchschnittlich, sie liegt mit 97,3 % um 3,9 Prozentpunkte über dem Bundesdurch-

schnitt (96,9 %). Diese Quote ist in keinem anderen Bundesland höher als in Niederöster-

reich. 

Bei der Erwachsenenbildung weist Niederösterreich im Bundesländervergleich eine nur ge-

ringe Beteiligung auf. 12,6 % der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Alter 

von 25 bis 64 Jahren haben im Jahr 2019/2020 gemäß einer Erhebung von Statistik Austria in 

den letzten vier Wochen vor der Befragung an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilge-

nommen. Während Niederösterreich bei der Studierendenquote an Fachhochschulen im Jahr 

2019/2020 mit 5 % im Bundesländervergleich an erster Stelle lag, betrug der Anteil der Stu-

dierenden im Alter von 18 bis 25 Jahren an Universitäten 14,5 %. Damit lag Niederösterreich 

an fünftletzter Stelle im Bundesländervergleich, vor Tirol (13,6 %), Oberösterreich (13,3 %), 

Salzburg (13,1 %) und Vorarlberg (9,6 %), wo viele junge Personen an benachbarten auslän-

dischen Universitäten studieren. Der Finanzaufwand pro Volksschülerin und -schüler in Nie-

derösterreich betrug im Schuljahr 2019/2020 9.044 Euro und lag somit über dem österreichi-

schen Durchschnitt von 8.808 Euro. Der finanzielle Aufwand pro Mittelschülerin und -schüler 

lag mit 13.389 Euro ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt von 12.615 Euro.  

Post-Corona-Herausforderungen für das Bildungssystem 

Mit der Corona- Krise ist das österreichische Bildungswesen mit noch nie dagewesenen Her-

ausforderungen konfrontiert. Von einem Tag auf den anderen wurde der tägliche Unterricht 
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in ein Distance-Learning-Format umgestellt. Diese neue Situation machte die Bereiche des 

Bildungssektors sichtbar, die dringenden Aufholbedarf aufweisen. Weiters muss mit der 

Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, dass die Distanzlehre, auch mit steigendem Impffort-

schritt, zumindest in einem Hybrid-Modus erhalten bleiben wird. Durch die Schließungen der 

Bildungseinrichtungen Österreichs während des Lockdowns wurden rund 1,1 Millionen Schü-

lerInnen mit starken Veränderungen des täglichen Lernens konfrontiert. Die Ausgestaltung 

des Unterrichts wurde maßgeblich per Distanzlehre durchgeführt, im besonderen Fokus 

stand hier der Einsatz von digitalen Medien. Dies brachte zum Teil altbekannte Probleme zum 

Vorschein wie z.B. der sozioökonomische Hintergrund der Eltern, aber auch der Zustand der 

digitalen Infrastruktur der einzelnen Bildungseinrichtungen. Hierbei lässt sich eine starke Dis-

parität einzelner Einrichtungen feststellen. Dieser Unterschied schlägt sich teilweise nicht nur 

in einem verminderten Lernerfolg nieder, könnte auch langfristige negative Auswirkungen 

für das Erwerbsleben des Einzelnen haben. Darüber hinaus sind noch nicht alle Lehrende 

ausreichend dahingehend geschult mit den neuen Medien umzugehen. 

Im Bereich der theoretischen Ausbildung war es noch eher möglich, einen Wissenstransfer 

stattfinden zu lassen. Eine Gruppe, welche die Pandemie besonders hart getroffen hat, ist 

die der Lehrlinge und all jener, die eine praktische Berufsausbildung anstreben. Für eine sol-

che Berufsausbildung ist es unerlässlich, praktische Erfahrung in Betrieben, in Workshops etc. 

zu erhalten. Zu der Berufsausbildung gehören fast ca. 60 % praktische Arbeiten vor Ort. In 

dieser Ausbildung sollte der langsame Übergang ins Berufsleben geschehen, dieser ist jedoch 

durch die Pandemie stark gestört worden. Infolge der Coronakrise überlegen es sich die Be-

triebe womöglich intensiver, ob sie einen Lehrling überhaupt ausbilden können. Um diese 

Situation abzufedern, sollte es digitale Angebote für die Auszubildenen geben, die Lernma-

terial liefern, sofern dies möglich ist. Weiters sind flexiblere Rahmenbedingungen für Arbeit-

geberInnen eine Möglichkeit, Lehrlinge doch behalten zu können und entsprechend auszu-

bilden (Schleicher, 2020). 

Die Digitalisierung betrifft mittlerweile alle Lebensbereiche. Besonders das Bildungssystem 

untergeht hier einem starken Wandel, jedoch ist dieser Übergang bisher nicht immer rei-

bungslos vonstattengegangen. Statistiken aus dem Jahr 2018 legen starke Mängel hinsicht-

lich der technischen Ausstattung der Bildungseinrichtungen nahe (Masterplan für die Digita-

lisierung). Beispielsweise verfügen nur gerade die Hälfte aller AHS über WLAN in allen Unter-

richtsräumen. Allerdings führen digitale Lernmedien nicht automatisch zu einem höheren 

Lernerfolg. Dahinten sollte ein solides Konzept sowie durchdachte pädagogische Ansätze ste-

hen (Steiner et al., 2021). Um in diesen Bereichen über die kommende Jahre Verbesserungen 

herbeizuführen, tritt das Bildungsministerium mit einem 8-Punkte-Plan auf. Dieser ist bis in 

das Jahr 2024 ausgelegt, und soll die notwendige digitale Infrastruktur für Österreichs Bil-

dungseinrichtungen schaffen. Dieser von der Bundesregierung mit initiiertem Plan ist mit 250 
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Millionen Euro budgetiert. Das entspricht etwas mehr als 10% der jährlichen Ausgaben für 

Bildung.28 

Gesundheitswesen 

Nach einem leichten Rückgang um 0,1 % in diesem Jahr und einer Zunahme um 0,8 % im 

kommenden Jahr dürfte die reale Bruttowertschöpfung im Bereich Gesundheits- und Sozial-

wesen im Prognosezeitraum mit Raten zwischen 1,8 % im Jahr 2023 und 1,1 % im Jahr 2026 

moderat zunehmen. Die Zunahme der Beschäftigung dürfte im Zeitraum 2022 und 2026 zwi-

schen 1,5 % und 2,0 % liegen. Pandemiebeding wird in diesem Jahr mit einer Erhöhung der 

Beschäftigung um 3,0 % gerechnet. 

In Österreich ist Gesundheit ein wesentliches öffentliches Aufgabenfeld. Die Finanzierung der 

angebotenen Leistungen basiert auf einem komplexen System aus unterschiedlichen Quellen 

und nimmt verschiedenen Formen an. Der Finanzausgleich sichert die Aufteilung der Finanz-

mittel des Staates auf die Gebietskörperschaften. Abhängig davon, welches Element des Ge-

sundheitssystems (Spitäler, Medikamente, Rehabilitation usw.) betrachtet wird, variieren so-

wohl die Zuständigkeiten als auch die Financiers und die Finanzierungsformen.  

Somit bestehen die Einnahmen der Gesundheitsversorgung (Steuern, Sozialversicherungs-

beiträge und private Zahlungen) aus drei unterschiedlichen Einkommensarten: steuerfinan-

ziert (öffentliche Gelder auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene), einkommensabhängig 

(Sozialversicherungsbeiträge) und private Zahlungen der PatientInnen. Alle drei Einkom-

mensarten sind direkt und indirekt von wirtschaftlichen Indikatoren abhängig, wie etwa der 

Wirtschaftsleistung, der Konsumneigung, der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und dem 

verfügbaren Einkommen. Die Finanzierung des Gesundheitssystems selbst ist jedoch nur teil-

weise von der Entwicklung der Wirtschaft abhängig. Ein Großteil der Ausgabenbedeckung 

erfolgt über pauschalierte Beiträge. Bei der Ausgabenbedeckung gibt es wiederum Anpas-

sungen, die abhängig von Steuereinnahmen und Einkommen sind und daher sehr wohl auf 

die wirtschaftliche Lage reagieren.  

Damit hängt auch die Finanzierung des Gesundheitssystems sowohl direkt als auch indirekt 

von der wirtschaftlichen Entwicklung, den Einnahmen der öffentlichen Hand und der Sozial-

versicherungsträger ab. Die Corona-Pandemiestellt somit nicht nur eine Herausforderung für 

den Staatshaushalt, sondern ebenso für das Gesundheitssystem dar, welches primär durch 

einkommensabhängige Sozialversicherungsbeiträge und öffentliche Gelder finanziert wird. 

Um dieser Herausforderung zu begegnen, ist eine detaillierte Analyse zu den Gesundheitsein-

nahmen im Lichte der möglichen Effekte der Corona-Pandemie essenziell.  

Die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben lagen im Jahr 2019 in Österreich mit 3.966 Euro in KKS 

(Kaufkraftstandard, d.h. unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Preisniveaus) deutlich 

__________________________________________________ 

28 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi.html
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über dem EU-27-Durchschnitt von 2.572 Euro. Auch als Anteil am Bruttoinlandsprodukt lagen 

die Gesundheitsausgaben in Österreich im Jahr 2019 mit 10,4 % über dem EU-27-Durch-

schnitt von 8,3 % (OECD, 2020b). Damit belegt Österreich den vierten Platz in der EU-27, nach 

Deutschland, Frankreich und Schweden. Dieser Anteil ist im Jahr 2020 infolge der Corona-

Pandemie in Österreich auf 11,5 % gestiegen. Dabei haben die Gesundheitsausgaben im Zeit-

raum 2013 bis 2019 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,1 % stärker als in den zurück-

liegenden fünf Jahren (2008 bis 2013) mit 0,8 % zugenommen. Im Jahr 2018 wurden in Ös-

terreich 74 % der Gesundheitsausgaben durch Regierung und Pflichtversicherungen finan-

ziert, verglichen mit 73 % im Durchschnitt der EU-27-Länder. Der größte Anteil der Gesund-

heitsausgaben (33 %) wurde im Jahr 2018 für die stationäre Behandlung ausgegeben, gefolgt 

von der ambulanten Versorgung (29 %). Im EU-27-Durchschnitt lag der Anteil der stationären 

Behandlung an den Gesundheitsausgaben mit 30 % unter dem Niveau für die ambulante Ver-

sorgung von 31 %.  

Die Corona-Pandemie hat die Gesundheitsausgaben in ganz Europa im Jahr 2020 erheblich 

beeinflusst. Die Entwicklung der Krise machte einen raschen Einsatz von Ressourcen im ge-

samten Gesundheitssektor erforderlich - Aufbau von Test- und Diagnosekapazitäten und Be-

reitstellung von mehr Kapazitäten für die Behandlung von Patienten im Krankenhaussektor 

(OECD, 2020b). In Österreich stiegen die Gesundheitsausgaben kräftig von 10,4 % des BIP im 

Jahr 2019 auf 11,5 % im Jahr 2020. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Wirtschafts-

leistung um 6,3 % schrumpfte. Andererseits gab es einen drastischen Rückgang bei vielen 

nicht corona-bezogenen Leistungen, z. B. bei Konsultationen in der medizinischen Grundver-

sorgung und bei elektiven Operationen, wodurch die Kosten für diese Leistungen möglicher-

weise gesenkt wurden.  

Sowohl die sinkende Wirtschaftsleistung als auch die steigende Arbeitslosigkeit wirkten sich 

negativ auf private und öffentliche Einnahmen aus. Der Staatshaushalt litt als Folge der 

Corona-Krise auf allen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) unter Einbußen, insbesondere ei-

nem verringerten Steuer- und Ab-gabenaufkommen. Zusätzlich wirkten sich die geringeren 

privaten Einkommen negativ auf die der öffentlichen Hand aus, beispielsweise durch einen 

verringerten Konsum und damit verbunden sinkenden Umsatzsteuereinnahmen. Diese Aus-

wirkungen setzten sich im Jahr 2021 in einem geringeren Umfang fort. Auf der Ausgabenseite 

ist im Jahr 2021 weiterhin, auch im Spitalsbereich, mit überdurchschnittlich steigenden Ge-

sundheitsausgaben zu rechnen.  

Finanzierung der Krankenanstalten 

In Niederösterreich werden die 27 Klinikstandorte und die 50 Pflege-, Betreuungs- und För-

derzentren unter dem gemeinsamen Dach des Niederösterreichischen Gesundheits- und So-

zialfonds (NÖGUS) geführt. Kliniken und Pflegeeinrichtungen befinden sich zu 100 % im Ei-

gentum des Landes Niederösterreich. Seit dem Jahr 2008 leisten die Träger der Sozialversi-

cherung einen Pauschalbeitrag an die Landesgesundheitsfonds für Leistungen der 
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Krankenanstalten nach § 148 Z 3 bzw. § 447 f ASVG. Seit dem Jahr 2009 errechnen sich die 

Pauschalbeiträge aus dem jeweiligen Jahresbeitrag des Vorjahres, erhöht um jenen Prozent-

satz, um den die Beitragseinnahmen der Träger der Krankenversicherung gegenüber dem 

jeweils vorangegangenen Jahr gestiegen sind. Durch eine höhere Arbeitslosenquote und Bei-

tragsausfälle durch Insolvenzen verringerten sich die Beitragseinnahmen. Infolgedessen 

müssen die Landesgesundheitsfonds im Jahr 2021 so wie im Vorjahr mit geringeren Pau-

schalbeiträgen rechnen. 

Die Zweckzuschüsse des Bundes zur Krankenanstaltenfinanzierung entsprechen den Mitteln 

der Bundesgesundheitsagentur und speisen sich laut §57 KAKuG Abs. 1 aus Abgaben mit ein-

heitlichem Schlüssel unter anderem aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und 

der Umsatzsteuer. §57 KAKuG Abs. 329 sieht außerdem einen jährlichen Pauschalbeitrag von 

83,6 Millionen Euro als konstanten Betrag der Sozialversicherung an die Bundesgesundheits-

agentur vor, welcher subtrahiert wurde, sowie abzüglich der in 15a B-VG Abschnitt 7 Art 27 

Abs 3 Z2 genannten Abzüge von 35,6 Millionen Euro an Sozialversicherungsmitteln für die 

Bundesgesundheitsagentur. Dieser Fixschlüssel der Krankenanstaltenfinanzierung sieht ei-

nen Betrag von 0,949 % des Aufkommens an der Umsatzsteuer im betreffenden Jahr nach 

Abzug des im § 8 Abs. 2 Z 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 genannten Betrages von den 

Ländern vor. Auch hier ist ein unmittelbarer Einfluss der Corona-Pandemie auf die Einnah-

men des niederösterreichischen Landesgesundheitsfonds erkennbar.  

In den bundesgesetzlich geregelten Zahlungen (aus USt-Mitteln) ist für die Gemeinden ein 

Vorwegabzug der gemeinschaftlichen Bundesabgaben vorgesehen. Dieser Vorwegabzug bei 

den Gemeinden wird vom Bund in Form eines Zweckzuschusses an die Länder zur Kranken-

anstaltenfinanzierung weitergegeben. Wegen der Corona-Krise sind bei den „Out-of-pocket“ 

Ausgaben und Beiträgen der privaten Krankenversicherung nachfrageseitige Rückgänge zu 

erwarten. Die Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung (mit einem Anteil von 

36,39 %) zusammen mit den Mitteln des Landes Niederösterreich (29,95 %) und den Mitteln 

der niederösterreichischen Gemeinden (19,46 %) machten im Jahr 2020 85,80 % der Erträge 

des NÖGUS aus. In Niederösterreich, wie in Gesamtösterreich, ist aufgrund der Corona-Pan-

demie bis 2022 mit einem deutlichen Anstieg des jährlichen Kostenaufwandes aller landes-

gesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten zu rechnen. Laut Rechnungsabschluss 2019 

beliefen sich die Aufwendungen des NÖGUS im Jahr 2019 auf 2.326,21 Mio. Euro. Das Volu-

men der Aufwendungen erhöhte sich laut Voranschlag im Jahr 2020 auf 2.411,74 Mio. Euro.  

Eine IHS-Studie zeigt, dass in der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich große regionale 

Unterschiede auf Bezirksebene sowohl in den Gesundheitsausgaben als auch in der Inan-

spruchnahme von Gesundheitsleistungen vorliegen (Fößleitner und Czypionka, 2021). Eine 

Betrachtung der Gesamtgesundheitskosten pro Einwohner im Jahr 2016 in den Bezirken Nie-

derösterreichs zeigt eine große Bandbreite von 925,56 EUR in Bruck an der Leitha und 

__________________________________________________ 

29 https://www.jusline.at/gesetz/kakug/paragraf/57  

https://www.jusline.at/gesetz/kakug/paragraf/57
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1411,46 EUR in Tulln bis 2239,29 EUR in Krems an der Donau, wobei sich die durchschnittli-

chen Gesamtausgaben pro Bezirk in Österreich auf 1.844,15 EUR pro Einwohner beliefen.  

Finanzrahmen des Bereichs Gesundheit in der Prognoseperiode 

Laut Strategiebericht 2021-2024 sollen die Auszahlungsobergrenzen im Bereich Gesundheit 

von rund 1,1 Mrd. Euro (Erfolg 2019) auf rund 1,3 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen (BMF, 

2020b). Die Bewältigung der Corona-Pandemie umfasst Kosten für Corona-Testungen und 

Screeningprogramme, die Beschaffung eines Impfstoffs sowie Kosten nach dem Zweckzu-

schussgesetz (z.B. 1450-Hotline, Barackenspitäler). Aktuelle Prognosen rechnen mit 696 Mio. 

Euro, die zur Bedeckung aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds im Jahr 2021 fließen 

dürften. Dies führt auch zu einem temporären Anstieg der Auszahlungen der Untergliede-

rung, auf über 1,8 Mrd. Euro im Jahr 2021. In den Jahren 2022 bis 2024 pendeln sich diese 

wieder zwischen 1,2 und 1,3 Mrd. Euro ein. Abseits der Folgen der Corona-Pandemie entfällt 

ein Großteil der Auszahlungen auf die Finanzierung der Krankenanstalten. Diese ist variabel 

und hängt von der Entwicklung des Steueraufkommens ab. Entsprechend den aktuellen Prog-

nosen wird mit Änderungen bei den variablen Auszahlungen für die Krankenanstalten-Finan-

zierung gerechnet.  

Herausforderungen für das österreichische Gesundheitssystem 

Weltweit stehen die Gesundheitssysteme infolge der mit der zunehmenden Lebenserwar-

tung steigenden Zahl chronisch Kranker vor großen Herausforderungen. Diese Entwicklung 

macht Reformen zur Anpassung der Regeln an die sich verändernden Anforderungen der 

Umwelt notwendig. Die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, leistungsstarken Ge-

sundheitssystems sowie die die langfristige Finanzierbarkeit der österreichischen Gesund-

heitsversorgung, aber auch veränderte Anforderungen an ein Spital der Zukunft machen ein 

Überdenken der gegebenen Strukturen und Abläufe notwendig. Die Erfahrungen aus der 

Corona–Pandemie haben wieder herausgehoben, dass Spitäler wandelbar und adaptionsfä-

hig ausgestattet werden müssen, statt einfach eine Bettenaufstockung sicherzustellen. Dabei 

wird auch die digitale Veränderung von vielen Prozessen nützlich sein. Dabei reicht das Spekt-

rum von der Umwandlung in digitale Ambulanzen über die telemedizinische Begleitung chro-

nisch Kranker und bei Nachbehandlungen bis zum Einsatz sozial-assistiver Roboter. ‚Lean 

Hospital‘ – Strukturen, die den Patientinnen in den Mittelpunkt stellen sichern die Qualität 

der Gesundheitsversorgung. Diese Veränderungen bergen auch die Chance, die gesamte Spi-

talsfinanzierung neu zu überdenken und rechtzeitig neue Modelle zu entwickeln. 
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4 Projektion der Gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben und der Ertragsanteile für Nieder-
österreich 

Auf Basis der gesetzlichen Regelungen hinsichtlich des Finanzausgleichs und der IHS-Mittel-

fristprojektion vom Juli 2021 wurden die gemeinschaftlichen Bundesabgaben und die Er-

tragsanteile des Landes Niederösterreich bis zum Jahr 2026 prognostiziert. Tabelle 6 zeigt die 

erwartete Entwicklung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, Tabelle 7 die Projektion der 

Ertragsanteile des Landes Niederösterreich. 

Tabelle 6: Abschätzung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben (in Mio. Euro) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Veranlagte Einkom-

mensteuer 
2 809 4 427 4 712 4 893 5 065 5 235 5 411 

Lohnsteuer 26 936 28 471 30 035 31 169 32 245 33 310 34 409 

Körperschaftsteuer 6 334 6 677 8 308 8 627 8 931 9 231 9 541 

Umsatzsteuer 24 387 25 775 27 517 28 497 29 430 30 349 31 298 

Kapitalertragsteuern 2 580 2 603 2 632 2 669 2 707 2 745 2 784 

Verbrauchsteuern 6 744 7 030 7 448 7 724 7 988 8 249 8 518 

Verkehrssteuern 6 152 6 413 6 794 7 046 7 286 7 524 7 770 

Sonstige 302 315 334 346 358 370 382 

Summe 76 243 81 711 87 780 90 972 94 009 97 013 100 114 

Quellen: BMF, ab 2021 eigene Prognose 

Die Projektion beginnt mit dem Jahr 2021. Für das Jahr 2020 wurden realisierte Werte gemäß 

Den Budgetzahlen des BMF verwendet. Die Steuerkategorien „Verbrauchsteuern“, „Ver-

kehrssteuern“ und „Sonstige“ wurden entsprechend der finanzrechtlichen Definition gebil-

det und unterscheiden sich daher von den Kategorien in früheren Prognosen, weshalb ein 

Vergleich dieser Werte nicht aussagekräftig ist. Die ab 2022 geplante Steuerreform („Ökolo-

gisierung“) konnte mangels konkreter Ausgestaltungsvorschläge nicht berücksichtigt wer-

den. Die Ertragsanteile sind nach dem aktuellen Finanzausgleich (2020) berechnet. Dabei sind 

die EU-Anteile der Länder geschätzt, die Bevölkerungsentwicklung wird auf der Gemeinde-

ebene linear fortgeschrieben, und die Volkszahl sowie der abgestufte Bevölkerungsschlüssel 

sind auf der prognostizierten Bevölkerung berechnet. Die Reduktion der Länderanteile auf-

grund von Mitteln, die dem Land Vorarlberg zum Ausbau der Umfahrung Feldkirch Süd zuge-

sagt wurden, werden ab 2021 berücksichtigt. 
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Tabelle 7: Abschätzung der Ertragsanteile des Landes Niederösterreich 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mio. Euro 2 692 2 885 3 100 3 212 3 320 3 426 3 535 

Wachstumsraten (%)   7,17% 7,43% 3,64% 3,34% 3,20% 3,20% 

Quellen: BMF, ab 2021 eigene Prognose 

5 Entwicklung der öffentlichen Verschuldung 

Im Einklang mit der Entwicklung in ganz Österreich ist auch in Niederösterreich im Gefolge 

der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 die öffentliche Verschuldung kräftig gestiegen. 

Wie Abbildung 1 zeigt, gelang es zwar, die Pro-Kopf-Verschuldung (gemessen an den Finanz-

schulden je Einwohner/in) anschließend zu verringern. Seit 2014 stiegen die Finanzschulden 

aber wieder kräftig. Im Jahr 2019 (aktuellere, für alle Bundesländer vergleichbare Daten la-

gen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht vor) waren die Finanzschulden je Einwoh-

ner/in in Niederösterreich mit 3.0333 Euro um 18 % höher als im Jahr 2010. 

Abbildung 1: Öffentliche Finanzschulden je Einwohner in Niederösterreich 

 

Quellen: Fiskalrat (2020), eigene Darstellung. 
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Aus Sicht des Landes Niederösterreich zeigt auch der Vergleich mit den anderen Bundeslän-

dern den Bedarf einer Schuldenreduktion. Mit 3.033 Euro je Einwohner/in war im Jahr 2019 

die öffentliche Verschuldung umgelegt auf die Bevölkerungszahl in Niederösterreich am 

vierthöchsten unter den Bundesländern (Abbildung 2). Am höchsten war sie in Kärnten mit 

knapp 4.600 Euro. Auf der anderen Seite hatten Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich je Ein-

wohner/in nur Finanzschulden von unter 500 Euro. 

In Relation zur Wirtschaftsleistung hat Niederösterreich die dritthöchste öffentliche Ver-

schuldung der Bundesländer. Im Jahr 2019 betrug die Schuldenquote (Finanzschulden in Re-

lation zum Bruttoregionalprodukt) in Niederösterreich 8,3 % (Abbildung 3). Kärnten sticht bei 

dieser Betrachtung mit einer Schuldenquote von knapp 12 % hervor. Am anderen Ende des 

Spektrums machen die Finanzschulden in Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich lediglich zwi-

schen 0,5 % und 0,7 % der jährlichen Wirtschaftsleistung aus. 

Abbildung 2: Pro-Kopf-Finanzschulden in den Bundesländern im Jahr 2019 

 

Quellen: Fiskalrat (2020), eigene Darstellung. 

Abbildung 3: Finanzschulden in den Bundesländern im Jahr 2019 in Relation zum BRP 

 

Quellen: Fiskalrat (2020), Statistik Austria, eigene Berechnungen und Darstellung. 
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Die Entwicklung der öffentlichen Verschuldung zeigt, dass sie zwar in Österreich insgesamt 

und in Niederösterreich im Speziellen nicht so hoch ist wie etwa in Griechenland oder Italien. 

Gleichwohl sollte die Schuldenquote mittelfristig reduziert werden, nicht zuletzt im Hinblick 

auf die demografische Entwicklung sowie um Spielraum für finanzpolitische Reaktionen auf 

künftige Krisen zu schaffen. Daher beleuchtet das folgende Kapitel Strategien der Budget-

konsolidierung. 

6 Strategien der Budgetkonsolidierung 

6.1 Statistische Zerlegung der Staatsschuldenquote 

Wie beschrieben, ist infolge der Corona-Pandemie die öffentliche Verschuldung in Österreich 

sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene kräftig gestiegen. Auch wenn Österreich damit 

kein Einzelfall ist, sondern in praktisch allen Industrieländern die Staatsverschuldung gestie-

gen ist, stellt sich die Frage, wie in den kommenden Jahren die Schuldenquote wieder verrin-

gert werden kann. Für die Beantwortung dieser Frage bietet es sich an, die Entwicklung der 

Staatsschuldenquote in mehrere Komponenten zu unterteilen. In Anlehnung an eine Unter-

suchung der Europäischen Zentralbank (EZB, 2009), wie die damaligen Mitgliedsländer des 

Euroraums vor der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 ihre Schuldenquoten reduziert haben, 

wird im Folgenden die Entwicklung der österreichischen Schuldenquote im Zeitraum 1996 

bis 2020 anhand der folgenden Formel analysiert: 

∆𝑏𝑡 = −𝑝𝑏𝑡 + (
𝑟𝑡−𝑔𝑡

1+𝑔𝑡
)𝑏𝑡−1 + 𝑠𝑓𝑡. 

Dabei bezeichnen b den Bruttoschuldenstand in Prozent des BIP, pb den Primärsaldo, also 

den Budgetsaldo ohne Zinszahlungen, in Prozent des BIP r den realen Zinssatz, g die Wachs-

tumsrate des realen BIP und sf die sogenannten Stock-flow-Adjustments. Stock-flow-Adjust-

ments umfassen den Kauf oder Verkauf von finanziellen Vermögenswerten, wechselkursbe-

dingte Neubewertungen der in ausländischer Währung denominierten Verschuldung sowie 

statistische Korrekturen. Das Zins-Wachstums-Differenzial, also der Ausdruck in Klammern, 

wird als Schneeballeffekt bezeichnet. Nach dieser Zerlegung steigt die Staatsverschuldung, 

wenn (a) der Primärsaldo negativ ist, also die Staatsaugaben ohne Zinszahlungen auf die 

Staatsschuld höher als die Einnahmen sind, (b) die Wachstumsrate des realen BIP niedriger 

als der auf die Staatsschulden zu zahlende reale Zinssatz ist, (c) die sonstigen Größen positiv 

sind, etwa weil der Marktwert in fremder Währung denominierter Schuldtitel steigt. 

Auf Basis von Daten aus der AMECO-Datenbank zeigt Abbildung 4, dass in Österreich in den 

Rezessionsjahren 2009 und 2020, aber auch in Jahren mit sehr niedrigem Wirtschaftswachs-

tum der Schnellballeffekt, also das Zins-Wachstums-Differenzial, zu einem Anstieg der Schul-

denquote beitrug. Ebenso war im Jahr 2020, wie zu erwarten, der Beitrag des Primärsaldos 

zum Anstieg der Schuldenquote sehr groß. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise gelang es 
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der Wirtschaftspolitik, einen positiven Primärsaldo zu erreichen, was sich in der Abbildung in 

negativen Balken zeigt, da ein Primärüberschuss zu einem Abbau der Schuldenquote bei-

trägt. Die Beiträge der Stock-flow-Adjustments zum Schuldenabbau in den vergangenen Jah-

ren dürften darauf zurückzuführen sein, dass der Staat in der Finanz- und Wirtschaftskrise 

Banken (teil)verstaatlicht und damit Vermögenswerte erworben hat. Diese konnten in den 

vergangenen Jahren wieder veräußert werden.  

Abbildung 4: Zerlegung der Entwicklung der Staatsschuldenquote in Österreich 

  (in Prozent bzw. Prozentpunkten) 

 

Quellen: AMECO-Datenbank, eigene Berechnungen und Darstellung. 

6.2 Internationale Erfahrungen und Lehren für die Zukunft 

Zu Erfahrungen mit Schuldenreduktionen und den Bedingungen, unter denen Budgetkonso-

lidierungen erfolgreich sind, existiert eine umfangreiche Literatur. Einen umfangreichen 

Überblick über die internationale Literatur findet sich in Berger et al. (2020). Die empirische 

Literatur liefert umfassende Ergebnisse hinsichtlich der Erfolgsfaktoren von Konsolidierun-

gen. Die EZB (2009) untersucht die Entwicklung der Staatsschulden in den damaligen zwölf 

Mitgliedsländern des Euroraums im Zeitraum 1994 bis 2008. Fünf der zwölf Länder (Belgien, 

Irland, Spanien, die Niederlande und Finnland) konnten über einen Zeitraum von mehr als 

zehn Jahren hinweg einen umfangreichen Rückgang ihrer Schuldenquote erzielen. Die Ana-

lyse auf Basis der obigen Dekomposition zeigt, dass vom Primärüberschuss in allen fünf Län-

dern, die ihre Schuldenquoten deutlich senken konnten, ein signifikanter Beitrag zur Schul-

denrückführung ausging. Zweitens kam allen fünf Ländern ein deutlicher Rückgang des realen 

Zinssatzes zugute. In Irland und Spanien war das Wachstum des realen BIP im Durchschnitt 

sogar hoch genug, um einen negativen Schneeballeffekt auszulösen, der signifikant zur Sen-

kung der Schuldenquote beitrug. Drittens führenten Stock-flow-Adjustments in Finnland und 
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in Irland zu einem deutlichen Anstieg der Schuldenquoten, während dieser Effekt in den an-

deren drei betrachteten Ländern gering war (EZB, 2009). 

Nach Eichengreen et al. (2019) haben Großbritannien nach den Napoleonischen Kriegen, die 

USA im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und Frankreich in den Jahrzehnten bis 1913 ihre 

Staatsschuldenquoten trotz ungünstiger Zins-Wachstums-Differentiale erfolgreich verrin-

gert. In allen drei Fällen wurde die Konsolidierung durch Primärüberschüsse erreicht. Zwi-

schen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg haben die Industrieländer im Allgemeinen ihre 

Schuldenstände teils durch Hyperinflation, teils durch Umschuldungen und teils durch Pri-

märüberschüsse reduziert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Konsolidierung vor allem 

über hohes Wirtschaftswachstum und sinkende Zinssätze, d.h. über positive Beiträge seitens 

des Zins-Wachstums-Differentials erreicht. Als Lehren für die Budgetkonsolidierung ziehen 

die Autoren den Schluss, dass die Konsolidierung, wenn sie zu spät erfolgt, oft Maßnahmen 

wie Hyperinflation oder Schuldenerlässe durch internationale Gläubiger erfordert, die den 

künftigen Wachstumsaussichten oder dem Vertrauen der internationalen Kapitalmärkte ab-

träglich sind. 

Alesina und Perotti (1997) analysieren Budgetkonsolidierungen in 20 OECD-Ländern im Zeit-

raum 1960 bis 1994. Die Analyse zeigt, dass erfolgreiche Budgetkonsolidierungen größere 

Anpassungen beinhalten als nicht erfolgreiche. Erfolgreiche Budgetkonsolidierungen erfolg-

ten nicht über Kürzungen der Infrastrukturausgaben, sondern der Transfers und Arbeitneh-

merentgelte für die öffentlich Beschäftigten. Dabei wurden nicht nur die Löhne und Gehälter 

im öffentlichen Dienst gekürzt (bzw. die Steigerung fiel geringer aus), sondern die Zahl der 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst ging zurück. Erfolgte die Budgetkonsolidierung auf der 

Einnahmeseite, waren Konsolidierungen mit einer Erhöhung der Unternehmenssteuern und 

indirekter Steuern (also der Produktionsabgaben oder der Mehrwertsteuer) erfolgreich, 

während bei erfolglosen Konsolidierungen breitflächig die Lohn- und Einkommensteuern und 

die Sozialversicherungsbeiträge erhöht, also das verfügbare Einkommen der privaten Haus-

halte belastet wurde. 

Laut einer Untersuchung von Alesina et at. (2017) sollten Steuererhöhungen über mehrere 

Jahre verteilt erfolgen, während Ausgabenkürzungen eher nur in einem einzigen Jahr imple-

mentiert werden sollten. Hinsichtlich der Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt sind 

Steuererhöhungen durchwegs deutlich rezessiver als Staatsausgabensenkungen oder Kür-

zungen von Transfers, insbesondere zwei Jahre nach der Konsolidierung. Dies zeigt, dass die 

Einbeziehung von Transfers zusammen mit anderen Ausgabenkategorien nicht die Ursache 

für den in früheren Studien festgestellten geringen Effekt von Ausgabenkürzungen ist. Staats-

konsum- und transferbasierte Konsolidierungen zeitigen nur innerhalb der ersten zwei Jahre 

einen geringen und statistisch nicht signifikanten negativen Output-Effekt. Kürzungen des 

Staatskonsums verringern das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Jahr deutlich, 

bevor das Wachstum zu einer Basissimulation ohne die Maßnahme konvergiert. Dagegen 
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verursachen Steuererhöhungen einen nachhaltigen negativen Effekt auf das Produktions-

wachstum. 

Alesina et al. (2019) sowie Alesina und Ardagna (2013) finden, dass nur Konsolidierungen, die 

auf Kürzungen der Staatsausgaben beruhen, geeignet sind, die Staatsschuldenquote dauer-

haft zu senken, während bei Konsolidierungen durch Steuererhöhungen die Schuldenstands-

quote bald wieder steigt. Diese Befunde lassen sich damit erklären, dass es bei einer ohnehin 

hohen Steuerbelastung einer einnahmenbasierten Haushaltskonsolidierung an Glaubwürdig-

keit fehlen könnte, weil die Wirtschaftssubjekte möglicherweise davon ausgehen würden, 

dass Steuererhöhungen künftig wieder rückgängig gemacht werden müssten, da sie sich bei-

spielsweise negativ auf die wirtschaftlichen Anreize, die internationale Wettbewerbsfähig-

keit und das Potenzialwachstum auswirken würden. Dagegen könnten Ausgabenkürzungen 

die privaten Haushalte und die Unternehmen davon überzeugen, dass der Staat sich ernst-

haft um eine strukturelle Haushaltskonsolidierung bemüht und eine dauerhafte Verbesse-

rung der Tragfähigkeit der Staatsfinanzen erzielen wird (EZB, 2009). 

Cogan et al. (2013) kommen zu dem Ergebnis, dass Budgetkonsolidierungen sowohl kurz- als 

auch langfristig positive gesamtwirtschaftliche Effekte zeitigen. Geringere Staatsausgaben 

implizieren niedrigere Steuern in der Zukunft und damit ein höheres Lebenseinkommen, wo-

rauf die privaten Haushalte reagieren, indem sie bereits kurzfristig mehr konsumieren. Zu-

dem werden durch die Senkung der künftigen Steuersätze Verzerrungen beseitigt und An-

reize geschaffen, welche die Beschäftigung und die Produktion stimulieren. Und schließlich 

bewirken niedrigere Staatsausgaben und Staatsschulden eine reale Abwertung der Währung 

und erhöhen dadurch die Nettoexporte, was ebenfalls dazu beiträgt, den Rückgang der 

Staatsausgaben auszugleichen. Darüber hinaus ist der Pfad der Budgetkonsolidierung wich-

tig. Eine allmähliche und glaubwürdige Rückführung der Staatsausgaben ermöglicht es dem 

Privatsektor, sich reibungsloser an den Rückgang der Ausgaben anzupassen. Eine spätere 

Konsolidierung und damit ein Hinauszögern von Steuersenkungen würde dagegen auch die 

positiven Auswirkungen einer Reduktion der verzerrenden Steuern verzögern. Die Glaubwür-

digkeit der künftigen Konsolidierung ist der Schlüssel zu einer kurz- und mittelfristig positiven 

Reaktion der gesamtwirtschaftlichen Produktion. 

Cottarelli (2010) und Anderson (2010) weisen darauf hin, dass eine klar kommunizierte Kon-

solidierungsstrategie wichtig ist. Dabei sollten auch jene Faktoren in Angriff genommen wer-

den, die die öffentlichen Finanzen in Zukunft stark belasten werden, also vor allem die Aus-

gaben für Pensionen und Pflege. Hier sollten Strategien entwickelt werden, um den Anteil 

dieser Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt zu stabilisieren. 

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit legen die Schlussfolgerung nahe, dass es zur Rück-

führung der sehr hohen Schuldenquote, mit der Österreich, wie fast alle Länder des Eu-

roraums und darüber hinaus, nach der Coronakrise konfrontiert ist, erheblicher Konsolidie-

rungsanstrengungen bedürfen wird. Im Einklang mit der demografiebedingten Verringerung 
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des Wachstumspotenzials ist, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, nach den hohen Wachstums-

raten in den Jahren 2021 und 2022 mittelfristig nur ein moderates Wirtschaftswachstum zu 

erwarten. Außerdem wird die Geldpolitik spätestens ab dem Jahr 2023 wieder allmählich ge-

strafft werden, sodass der Zinssatz nicht immer so niedrig bleiben wird, wie er derzeit ist. 

Somit ist es unwahrscheinlich, dass vom Zins-Wachstums-Differenzial ein wesentlicher schul-

denreduzierender Beitrag ausgehen wird. Ferner hat der Staat in der Corona-Pandemie, an-

ders als im Zuge der Banken-(Teil)verstaatlichungen während der Finanz- und Wirtschafts-

krise im Jahr 2009, keine Vermögenswerte in nennenswertem Umfang erworben. Folglich 

sind aus Veräußerungen von Vermögenswerten kaum Schuldenreduktionen zu erwarten. So-

mit wird es wesentlich darauf ankommen, mithilfe einer Haushaltskonsolidierung deutliche 

Primärüberschüsse zu erwirtschaften. 

7 Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen 

Die Corona-Krise hat die öffentliche Verschuldung des Bundes und auch jene des Landes Nie-

derösterreich kräftig steigen lassen. Gleichzeitig stellen sich in Zukunft gesellschaftliche Her-

ausforderungen, die steigende öffentliche Ausgaben erfordern, Zu nennen ist hier etwa die 

demografische Entwicklung, die zu steigenden Ausgaben in den Bereichen Pensionen, Ge-

sundheit und Langzeitpflege führen wird. Dieser Bereich wies bereits in der Vergangenheit 

eine hohe Dynamik der Ausgaben auf, und hier sind weiterhin signifikante Steigerungen zu 

erwarten. So wartet die Europäische Kommission in ihrem Ageing Report 2021 für Österreich 

einen Anstieg des Anteils der öffentlichen Ausgaben für Gesundheits- und Pflegeleistungen 

von 6,9% bzw. 1,8% des BIP im Jahr 2019 auf 8,0% bzw. 3,2% des BIP im Jahr 2050 (Europäi-

sche Kommission, 2021). Zudem erfordern die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels und 

die notwendige Digitalisierung weiter Bereiche, etwa im Gesundheitswesen, dem Bildungs-

bereich und der öffentlichen Verwaltung, hohe Ausgaben. 

Darüber hinaus haben sowohl die Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2009 als auch die 

Corona-Pandemie deutlich vor Augen geführt, wie wichtig solide öffentliche Finanzen sind, 

um bei Krisen rasch mit fiskalpolitischen Maßnahmen gegensteuern zu können. Aus alldem 

folgt die Notwendigkeit, den hohen Schuldenstand mittelfristig abzubauen. Da ein Heraus-

wachsen aus den Schulden, wie oben dargelegt, durch ein günstiges Zins-Wachstums-Diffe-

renzial in Zeiten abnehmenden Trendwachstums und wieder steigender Zinsen unwahr-

scheinlich ist, bleibt nur der Weg über signifikante Primärüberschüsse.  

Der Fiskalrat empfiehlt angesichts des coronabedingten Anstiegs der öffentlichen Verschul-

dung und der Ausgabensteigerungen etwa in den Bereichen Pensionen, Gesundheit und Kli-

maschutz, nach Überwindung der Corona-Krise behutsam, aber aktiv zu einer nachhaltigen 

Budgetpolitik zurückzukehren. Im Gesundheitsbereich beinhaltet die Empfehlung unter an-

derem eine Reform der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern. So könnten durch 

eine stärkere Übereinstimmung von Aufgaben-, Einnahmen- und Ausgabenhoheit auf 
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gebietskörperschaftlicher Ebene sowie Entflechtung der innerstaatlichen Transferbeziehun-

gen die Effizienz gesteigert werden (Fiskalrat, 2021). 

Für das Land Niederösterreich leitet sich aus den vorstehenden Analysen die Empfehlung ab, 

in einigen Bereichen die Ausgaben zu reduzieren, um in anderen Bereichen Spielraum für 

maßvolle Steigerungen zu haben. Auf der Einnahmeseite bestehen hingegen für die Bundes-

länder in Österreich nur sehr eingeschränkt Handlungsmöglichkeiten. Der weitaus größte Teil 

der Landeseinnahmen entfällt auf die gemeinschaftlichen Bundesabgaben, und diese werden 

weitgehend durch die österreichweite Entwicklung der jeweiligen Bemessungsgrundlagen 

(privater Konsum, Beschäftigung, Lohn- und Gehaltssumme, Unternehmensgewinne) deter-

miniert. Hingegen machen die reinen Landesabgaben nur einen sehr kleinen Teil der Einnah-

men der Bundesländer aus. Gemäß Daten von Statistik Austria umfasste etwa das Budget von 

Niederösterreich im Jahr 2019 Einnahmen von rund 10 Mrd. Euro, wovon nur 2,8 % auf reine 

Landesabgaben entfielen. Neben dem aus der empirischen Literatur abgeleiteten Argument, 

dass Budgetkonsolidierungen auf der Ausgabenseite nachhaltiger sind als Konsolidierungen 

auf der Einnahmenseite folgt auch aus der Aufteilung der Kompetenzen sowie der Hoheit 

über die Steuererträge in Österreich, dass dem Land praktisch nur Spielraum auf der Ausga-

benseite bleibt, um den Schuldenstand mittelfristig zu verringern. 

Neben der bereits erwähnten Empfehlung, alle Möglichkeiten zu Effizienzsteigerungen im 

Pflege- und Gesundheitswesen konsequent zu nutzen, bieten sich die Förderungen an, wenn 

es um Umschichtungen auf der Ausgabenseite und generell eine Begrenzung des Ausgaben-

pfades geht. Alle Förderungen sollten auf ihre Effizient und Treffsicherheit hin überprüft wer-

den. Der niederösterreichische Landesrechnungshof (RH) hat im Jahr 2018 die Landeswohn-

bauförderung geprüft und Empfehlungen ausgesprochen. Im Jahr 2021 folgte die Untersu-

chung des Stands hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlungen. Während der RH im Prinzip 

der Wohnbauförderung ein gutes Zeugnis ausstellt, sah er Verbesserungspotenzial im Detail. 

So wurde sowohl im Jahr 2018 als auch im Jahr 2021 angemerkt, dass bei den nicht an Ein-

kommensgrenzen gebundenen Förderungen, vor allem hinsichtlich der thermischen Gebäu-

desanierung und der Förderung der Nutzung regenerativer Energiequellen, Mitnahmeeffekte 

stärker als bisher begrenzt werden sollten (Landesrechnungshof NÖ, 2018, 2021). Diese Emp-

fehlung kann nur unterstrichen werden. Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Budgets müs-

sen Mitnahmeeffekte so weit wie möglich vermieden werden. Es gilt immer, Ziele (etwa die 

Verringerung klimaschädlicher Emissionen) mit den geringsten ökonomischen Kosten zu er-

reichen. Dies trifft auch auf sozialpolitische Ziele wie die Förderung leistbaren Wohnens zu. 

In diesem Bereich ist generell die Treffsicherheit und damit die ökonomische Effizienz bei 

einer Subjektförderung größer als bei einer Objektförderung. Wenn es darum geht, den Mie-

tenanstieg zu begrenzen, sind die Ausweitung des Angebots von Bauland (etwa durch erleich-

terte Umwidmungen bereits bebauter Flächen) sowie die Begrenzung von Baukosten und 

Beschleunigungen von Baugenehmigungsverfahren geeignete Mittel (Projektgruppe Ge-

meinschaftsdiagnose, 2018). Eine verstärkte Nutzung von Methoden des e-Government 
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könnte bei einer Beschleunigung von Genehmigungsverfahren hilfreich sein. Generell gilt für 

sämtliche an der Gebäudenachfrage ansetzenden Interventionen, dass diese in der gegen-

wärtigen konjunkturellen Situation den ohnehin schon kräftigen Preisauftrieb in der Bauwirt-

schaft verstärken, da dort die Kapazitäten stark ausgelastet sind. Generell ist darauf zu ach-

ten, den „Schweinezyklus“ in der Bauwirtschaft nicht noch zu verstärken. 
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